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Neues Bürger- 
Service-Amt ab 
2022 geplant 

In diesem denkwürdigen Corona-Jahr ist 
sie wirklich still – die Advents- und Weih-
nachtszeit. Kein Theater, keine Oper, aber 
auch keine traditionellen Gottesdienste, 
keine Kantaten, Motetten und Konzerte 
weit über den Jahreswechsel hinaus. Der 
Lockdown in Sachsen und ein Corona-Fall 
im Thomanerchor haben sogar Leipzigs be-
rühmte Sängerknaben stillgelegt – und das 
zum ersten Mal seit der Gründung des Chors 
1212. Dabei hatten die Thomaner noch bis 
zuletzt an Hybridlösungen mit Präsenzauf-
tritten und Online-Formaten gearbeitet. Der 
mehr als 130 Jahre in der Tradition stehen-
de Weihnachtsliederabend sollte gesichert 
werden, und gemeinsam mit dem Gewand- 
hausorchester wollte der Chor das Weih-
nachtsoratorium aufzeichnen – als Angebot 
zum Streamen an den Feiertagen. Nun hat 
der Chor sämtliche Auftritte zunächst bis zum  
10. Januar abgesagt. Wann der Alumnatsbe-
trieb wieder aufgenommen wird, sei auch 
abhängig von der Öffnung der Schulen, in-
formiert der Chor. ■

Stilles  
Jahresende

Kein „Jauchzet, frohlocket“: Auf Live-Klän-
ge des Weihnachtsoratoriums musste in die-
sem Jahr verzichtet werden. Foto: M. Knoch.

Für eure Rücksicht: Danke!
Leipzig im zweiten Lockdown: Die Stadt wirbt für Zusammenhalt in der Krise und bleibt zwischen den Jahren erreichbar

Klare Botschaft auf 40 Quadratmetern: Mit diesem Banner wendet sich die Stadt an die Leipzigerinnen und Leipziger, ruft 
weiterhin zu Rücksicht und verantwortungsbewusstem Handeln auf.  Foto: abl/sf

Grün ist die Farbe der Hoff-
nung.  Und deshalb leuchten 
seit Beginn des zweiten har-
ten Lockdowns in der Stadt 
gelbe Lettern auf grünem 
Grund auf einem Banner 
am Neuen Rathaus: „Für 
eure Rücksicht: Danke.“ 
heißt die Botschaft Leipzigs 
an Bürgerinnen und Bürger.  

„Die Situation ist sehr ernst. 
Immer mehr Menschen er-
kranken so schwer an Covid- 
19, dass sie im Krankenhaus 
behandelt werden müssen. 
Diese Krankheit ist real!“, 
macht Oberbürgermeister 
Burkhard Jung zu Beginn des 
zweiten Lockdowns deutlich. 
Das verantwortungsbewuss-
te Verhalten der großen 
Mehrheit der Leipziger habe 
bei der Bewältigung der Krise 
bislang sehr geholfen. Die 
stark gestiegenen Infektions-
zahlen im gesamten Freistaat 
machten die neuen Maß-
nahmen jedoch notwendig. 
„Wir alle wollen uns wieder 
sicherer fühlen. Gemeinsam 
können wir die Ausbreitung 
des Virus unter Kontrolle 
bekommen. Jetzt gilt es, nicht 
das Maximum der zulässigen 
Kontakte auszureizen und 
auch dort Eigenverantwor-
tung zu zeigen, wo nicht 
kontrolliert wird.“ 

Angesichts der alarmie-
renden Corona-Fallzahlen 
im Freistaat hatte sich Sach-
sen als eines der ersten 
Bundesländer dazu ent-
schlossen, das öffentliche 
Leben wieder weitgehend 
herunterzufahren.  Seit  
14. Dezember gelten hier die 
Regelungen der Sächsischen 
Corona-Schutz-Verord-
nung, die mit Wirkung vom    
16. Dezember an die aktu-
ellen Beschlüsse der Bun-

deskanzlerin und der Mi-
nisterpräsidenten angepasst 
worden sind. Vorerst bis zum 
10. Januar (Stand: 17. De-
zember, Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe) sind diese 
Regelungen in Kraft. 

Als wichtigster Grundsatz 
gilt nach wie vor: Kontakt-
beschränkungen und Ab-
standsregeln sind einzuhal-
ten. Kulturbetriebe, Schulen, 
Kitas, Freizeiteinrichtungen 
sowie weiterhin Hotellerie 

und Gastronomie bleiben 
geschlossen. Gleiches gilt 
für den Handel: Hier dürfen 
nur Grundversorger und 
Frischemärkte mit Lebens-
mittelhändlern öffnen. Wer 
das Haus verlassen will, 
braucht zudem einen trifti-
gen Grund;  außer beim Sport 
und auf dem Fahrrad ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung in 
der Öffentlichkeit Pflicht. 
Zwischen 22 und 6 Uhr des 
Folgetages gilt eine nächt-

liche Ausgangssperre,  und 
wer tagsüber ins Freie will, 
darf sich nur im Umkreis bis 
15 Kilometer vom Wohnort 
entfernen. Zudem soll zum 
Jahreswechsel keine Pyro-
technik verkauft werden und 
es gelten Sonderregelungen 
für Versammlungen und den 
Alkoholausschank. 

Alle Informationen zur 
Pandemie und den derzeit 
gültigen Regeln sind im 
Detail im Internet unter 

www.leipzig.de/coronavirus 
nachzulesen. 

Zwischen den Feiertagen 
bleibt die Stadt wie folgt er-
reichbar: Allgemeine medizi-
nische Fragen zur Pandemie 
werden über die Corona-Hot-
line (Bürgertelefon 1 23-0) 
beantwortet. Vom 28. bis  
30. Dezember sind die Kolle-
gen 9 bis 15 Uhr erreichbar, 
ab 4. Januar dann wieder 
von 9 bis 18 Uhr. Das Stadt-
büro am Burgplatz 1 muss 
geschlossen bleiben, aber 
für dringende Behörden-
gänge öffnen vom 28. bis 
30. Dezember die Bürger- 
ämter Otto-Schill-Straße, 
Ratzelbogen und Pauns-
dorf-Center von 9 bis 18 Uhr. 
Familien, die Unterstützung 
benötigen, berät das Amt 
für Jugend, Familie und 
Bildung über das Bürgerte-
lefon 1 23-0. Diese Hotline 
ist vom 4. bis 8. Januar von  
9 bis 18 Uhr besetzt. An die-
sen Tagen öffnen auch die 
Freizeittreffs „Rabet“ (13 bis 
18 Uhr) und „Völkerfreund-
schaft“ (8 bis 16.30 Uhr) für 
Einzelberatung, Hausaufga-
benhilfe und Notbetreuung.  
Bis 31. März ist für Schüler 
die Mittagessenversorgung 
über das Bildungspaket si-
chergestellt, allerdings nur 
außerhalb der Ferienzeit. ■

 

Altes Rathaus: Mehr Licht in die Historie

Dr. Ansgar Scholz, Dr. Maike Günther und Dr. Anselm Hartinger (v. l.) beim Ausräumen des Sil-
berschatzes des Leipziger Rates aus einer Vitrine. Inzwischen sind die Ausstellungsräume im 
ersten Obergeschoss des Alten Rathauses fast leergeräumt. Foto: abl/sf

Ausstellungsräume und alter Ratssaal im ersten Obergeschoss werden ab Frühjahr saniert

Dr. Anselm Hartinger gerät 
schon jetzt ins Schwärmen, 
wenn er durch den alten Rats-
saal im ersten Obergeschoss 
des Alten Rathauses schreitet. 
Denn schon bald wird hier 
gebaut und damit verschönert 
und verbessert. „Im Kern 
steht uns eine Brandschutzsa-
nierung bevor, aber zugleich 
werden die Fenster erneuert 
und es werden Lichtschienen 
an der Decke installiert. Damit 
werden wir bislang vielleicht 
übersehene Dinge im his-
torischen Bestand sichtbar 
machen“, freut sich der Direk-
tor des Stadtgeschichtlichen 
Museums. 

Bis im Februar die ei-
gentlichen Arbeiten be-
ginnen, wird die Zeit des 
Corona-Lockdowns genutzt, 
um sorgfältig alle Ausstel-
lungsstücke zu verpacken 
und abzutransportieren. 
Überall stehen Leitern und 
Werkzeug, die großen Ka-
mine sind mit Holzver-
schlägen verkleidet, viele 
Bilder schon abgenommen, 
Kunstschätze aus den Vitri-
nen geholt. „1200 Objekte 
der unterschiedlichsten Art 
und Beschaffenheit müssen 
gesichert werden. Das heißt, 
abnehmen, einpacken, be-
schriften“, erklärt Kuratorin 

Dr. Maike Günther. Wer also 
annehme, die Museumsmit-
arbeiter hätten wegen der 
Schließung der Häuser eine 
ruhige Zeit, der irre, fügt 
Hartinger hinzu.

Was den positiven Ne-
beneffekt hat, dass Werke 
wie die großen Fürstenbilder, 
die seit Jahrzehnten hängen, 
gründlich auf Schäden unter-
sucht und vom Schmutz der 
Zeit befreit werden können. 
„Wir haben eigens eine Res- 
tauratorin engagiert. Auch 

die Rahmen werden ausge-
bessert“, sagt Günther.

Die Großformate werden 
dafür ebenfalls von der Wand 
genommen, reisen aber nicht 
allzu weit. Weil zusätzliche 
Depots zu mieten zu kostspie-
lig wäre, werden sie in einem 
Nebenraum zwischengela-
gert und behandelt, der nicht 
von den Bauarbeiten betroffen 
ist. Der Rest der Stücke wie 
beispielsweise die Amtsket-
ten der Bürgermeister oder 
der Silberschatz des Stadtrates 

werden auf die museumseige-
nen Depots verteilt.

Manche bekannte Teile 
der Ausstellung, wie das 
berühmte Bach-Porträt, nutzt 
das Museum derweil ander-
weitig. Sie werden – sofern es 
die Pandemielage zulässt – in 
der im Mai 2021 geplanten 
Sonderausstellung „Kenn-
zeichen L“ zur Identität der 
Stadt Leipzig im Haus Bött-
chergäßchen gezeigt.

Zugleich soll die zweite 
Etage mit der Ausstellung 

Der Augustusplatz wird sich im kommenden 
Februar/März nicht in den „Leipziger Eis- 
traum“ verwandeln. Die Stadt und der Ver-
anstalter Bergmann Eventgastronomie Ver-
anstaltungsservice GmbH haben die Absage 
der beliebten Winterlandschaft mit Eislauf-
bahn und Winterrutsche beschlossen. Der 
Aufbau müsste bereits Mitte Januar begin-
nen, aufgrund des andauernden Lockdowns 
sei ein reibungsloser und sicherer Betrieb 
nicht gewährleistet, heißt es.  ■

Stadtsportbund  
sagt Neujahrslauf ab

Das erste Leipziger Amtsblatt im neuen Jahr 
wird am 16. Januar 2021 erscheinen. Bis da-
hin wünschen Redaktionsteam und Verlag 
allen Leserinnen und Lesern einen angeneh-
men Jahreswechsel. Kommen Sie gut in das 
Neue Jahr und vor allem: Bleiben Sie gesund 
und in dieser Zeit mit ihren Familien und 
Mitmenschen in Rücksicht verbunden.  ■

Amtsblatt in  
eigener Sache

Auch der Sport muss mit einer langjähri-
gen Tradition brechen und den „Sparkas-
sen-Neujahrslauf“ am 1. Januar absagen. 
Die aktuellen Beschlüsse und Verordnun-
gen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
lassen nicht zu, dass die Leipziger das neue 
Jahr wie gewohnt sportlich begrüßen, in-
formiert der Stadtsportbund als Veranstal-
ter. Der Leipziger Neujahrslauf gehört zu 
den ältesten Neujahrsläufen Deutschlands. ■

Kein Eistraum im 
kommenden Jahr

Dienstleistungen aus einer 
Hand, die sich am Alltag 
der Bürgerinnen und Bürger 
orientieren – das will die 
Stadtverwaltung mit dem 
Aufbau eines neuen Amtes 
erreichen. 2022 soll es seine 
Arbeit aufnehmen. In  diesem 
neuen Bürger-Service-Amt 
sollen unter anderem die 
Bürgerämter, das Bürgertele-
fon sowie die Meldebehörde 
des Ordnungsamtes zusam-
mengeführt werden. Heute 
würden individuelle, prak-
tikable und der jeweiligen 
Lebenssituation angepasste 
Dienstleistungen erwartet 
und gefordert, die wolle man 
jetzt persönlich, digital und 
telefonisch aus einer Hand 
anbieten, begründet Verwal-
tungsbürgermeister Ulrich 
Hörning den Schritt. Stei-
gende Fallzahlen, komple-
xere Sachverhalte und Kon- 
flikte führten zu hoher Arbeits-
verdichtung, deshalb strebe 
man eine verbesserte Bürger- 
orientierung sowie reduzierte 
Warte-, Wege- und Bearbei-
tungszeiten an, ergänzt Ord-
nungsbürgermeister Heiko 
Rosenthal.  Den Aufbau des 
Amtes übernimmt ab Januar 
2021 ein eigens dafür vom 
Dezernat Allgemeine Ver-
waltung eingerichteter Stab. ■

26. Dezember 2020 Nummer 24 30. Jahrgang

Bekanntmachungen Bekanntmachungen Aktuelles auf leipzig.de

Seite 8/10 Seite 11 www.leipzig.de/coronavirus

Änderungen Abfallwirtschaftssatzung 
und Straßenreinigungssatzung

Ablageplätze  
für Weihnachtsbäume

Derzeit gültige Regelungen  
zum Corona-Lockdown

Chanukka feiern 100 Tage im Amt Bilder des Jahres
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Leuchtende Kerzen werden 
künftig jedes Jahr in Leipzig 
das Chanukka-Fest begleiten

Baubürgermeister Thomas 
Dienberg über Fahrradtouren 
und seine Pläne für Leipzig

Menschen mit Maske und  
Abstand dominieren 2020 
die Fotorückschau im Blatt

über die modernere Ge-
schichte Leipzig während 
der Bauarbeiten in den Vor-
dergrund rücken und für Be-
sucher geöffnet sein, sobald 
dies wieder erlaubt ist. 

Im Oktober 2021 sollen 
die Arbeiten beendet sein. 
Dann dauert es noch einmal 
bis ins Frühjahr 2022, bis 
alle Stücke wieder an ihrem 
Platz in der Ausstellung 
stehen und die Etage wieder 
eröffnet werden kann. Rund 
1,5 Millionen Euro fließen in 
die Sanierung. „Baulich sind 
wir mit dem Gebäude dann 
durch. In den anderen Etagen 
wurde die Elektrik schon 
erneuert, Turm und Fassa-
de sind saniert. Wir hoffen, 
dann ein paar Jahrzehnte län-
ger Ruhe zu haben als nach 
der Sanierung 1990“, sagt  
Dr. Ansgar Scholz, Sachge-
bietsleiter Bauinvestitionen 
im Kulturamt.

Auch er schwärmt schon 
jetzt von der fertigen Etage: 
Der neue Eingangsbereich mit 
einem Besuchertresen in der 
Mitte des Raumes inklusive 
ausfahrbarer Garderobe soll 
ein Hingucker werden. Oder 
wie es Anselm Hartinger 
formuliert: „Eine Mischung 
aus innovativen Lösungen 
und gediegener Eleganz.“ ■

http://www.leipzig.de/coronavirus
http://www.leipzig.de/coronavirus


Neue Chanukka-Tradition
Chanukka-Leuchter erhellt nun jedes Jahr die Gedenkstätte in der Gottschedstraße

Das jüdische Lichterfest hat wieder einen festen Platz in Leipzig: Vom 10. bis 18. Dezember erleuchtete erstmals seit 1937 ein Chanukka-Leuch-
ter den Ort der zerstörten Synagoge in der Gottschedstraße. Landesrabbiner Zsolt Balla, der Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Leipzig, 
Küf Kaufmann, sowie der Erste Bürgermeister, Torsten Bonew, enzündeten die erste Kerze des achtarmigen Leuchters und läuteten so den 
Beginn des achttägigen jüdischen Chanukka-Festes ein. Der aus Jerusalem zugeschaltete Martin Stern hatte den Leuchter der Stadt Leipzig 
und der jüdischen Gemeinde gespendet. Die Feierlichkeiten waren pandemiebedingt nicht öffentlich. Während des Lichterfestes erstrahlte 
jeden Tag eine weitere Kerze, wobei die mittlere neunte Kerze sinnbildlich die anderen Lichter entzündet. Der Leuchter soll nun jedes Jahr 
zu Chanukka an der Gedenkstätte aufgestellt werden. In der Reichspogromnacht 1938 wurde die Große Gemeindesynagoge von National-
sozialisten in Brand gesteckt. Seit 2001 erinnert ein Mahnmal an die Opfer: 140 bronzene Stühle auf einem Plateau, das den Grundriss der 
ehemaligen Synagoge darstellt, stehen symbolisch für die damaligen Gemeindemitglieder. Foto:  andersdrehen/Stephan Dietze
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n Glückwünsche

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an folgen-
de Jubilare: Ihren 100. Ge-
burtstag durften Elfriede Fal-
land am 13. Dezember, Ger-
da Gelling am 14. Dezember, 
Herta Friedrich am 17. Dezem-
ber und Johanna Friedrich am 
22. Dezember feiern. Annelies 
Große wurde am 19. Dezem-
ber und Werner Kruse am 22. 
Dezember 101 Jahre alt. Hil-
degard Kern und Ilse Strauß 
feierten am 25. Dezember je-
weils ihren 104. Geburtstag. ■

Die Stadt 
gratuliert 

Fühlbar: Das Schillerhaus en miniature
Das Schillerhaus ganz klein 
und zum Anfassen: Wenn 
die Museen nach der co-
ronabedingten Schließung 
wieder öffnen dürfen, erwar-
tet die Besucherinnen und 
Besucher ein Tastmodell des 
Gebäudes  in der Gohliser 
Menckestraße aus Bronze im 
Maßstab 1:100. Dabei können 
das Schillerhaus, das Kastel-
lanhaus sowie der Garten in 
ihrer Beschaffenheit und Lage 
zueinander erfühlt werden. 
Entworfen und umgesetzt 
wurde das Modell von dem 
Bildhauer Jochen Zieger und 
der Bronzebildgießerei Noack 
aus Leipzig.

Das Angebot richtet sich 
insbesondere an blinde und 
sehgeschädigte Museumsgäs-
te. Zusätzlich gibt es einen 
Hörrundgang, bei dem sie sich 
mithilfe eines Audioguides 
durch die Anlage und die Aus-
stellung führen lassen können.  
Dabei werden Besucher in das 
Jahr 1785 zurückversetzt, in 
dem Friedrich Schiller in dem 
Bauernhaus lebte und unter 
anderem seine berühmte „Ode 
an die Freude“ dichtete. Weite-
re inklusive Angebote werden 
in den nächsten Jahren folgen, 
informiert das Stadtgeschicht-
liche Museum, zu dem das 
Schillerhaus gehört. ■

Installieren das Tastmodell: Wilma Rambow vom Stadtgeschichtli-
chen Museum und Bert Noack von der Gießerei Noack. Foto: SGM

Der Leipziger Buchpreis 
geht 2021 an den britischen 
Essayisten, Schriftsteller und 
Fotografen Johny Pitts für sein 
Buch „Afropäisch. Eine Reise 
durch das schwarze Europa“. 
Darin verknüpft er Reporta-
gen und literarische Essays 
zu einem zeitgenössischen 
Portrait des Kontinents auf 
der Suche nach seiner post-
kolonialen Identität. 

Pitts zeigt, wie sehr Euro-
pas multikulturelle Gegen-
wart immer noch von seiner 
kolonialen Vergangenheit 
gezeichnet ist, da Rassismus 
und Armut zum Alltag vieler 
schwarzer Europäer gehören. 
Selbst Sohn eines schwarzen 
Soul-Sängers aus New York 
und einer weißen Arbeiterin 
aus Sheffield wird seine do-
kumentierte Reise über den 

Kontinent zu einer Suche nach 
sich selbst. 

Das Sachbuch erschien im 
September 2020 in deutscher  
Übersetzung bei Suhrkamp 
in Berlin. Der Buchpreis 
wird Pitts bei der Eröffnung 
der Leipziger Buchmesse am  
26. Mai 2021 verliehen. ■

Die sächsische Autorin und 
Lyrikerin Ulrike Almut San-
dig wird 2021 mit dem Erich-

Johny Pitts erhält Buchpreis zur 
Europäischen Verständigung

Erich-Loest-Preis 2021  
 geht an Ulrike Almut Sandig

 

Stadtarchiv digital:  
Fotodetektive gesucht

Alle Leipziger sind aufge-
rufen, dem Stadtarchiv zu 
helfen, alte Fotos zeitlich 
einzuordnen: 
Zum Abschluss des Crowd-
sourcing-Projekts wartet 
das Stadtarchiv mit einer 
„harten Nuss“ auf und ist 
auf der Suche nach einer 

genaueren Datierung dieses 
Fotos der Eisbären in der 
Anlage der sogenannten 
Bärenburg des Leipziger 
Zoos. Hinweise können an 
stadtarchiv@leipzig.de oder 
per Post an Stadt Leipzig, 
Stadtarchiv, 04092 Leipzig 
gesendet werden. ■

n Den Bildern auf der Spur

Enrico Lübbe soll seinen 
2023 auslaufenden Vertrag 
als Intendant und Erster Be-
triebsleiter des Schauspiels 
Leipzig bis 2027 verlängern 
– das wird OBM Burkhard 
Jung dem Stadtrat empfehlen. 
Damit bekommen Künstler, 
mit denen bereits über En-
gagements ab 2023 verhandelt 
wird, Planungssicherheit.

Enrico Lübbe hat das The-
ater seit 2013 stark weiterent-
wickelt. Das lässt sich sowohl 
an künstlerischen Erfolgen 
wie der Neuinszenierung 

des „Faust I + II“ 
messen als auch 
an den nackten 
Zahlen ablesen: 
2019 erreichte er 
mit 117 000 Gästen 
einen Besucher-
rekord. Zudem 
konnte er alle 
Wirtschaftsjahre 
mit einem positi-
ven Ergebnis ab-
schließen.

„Seine Arbeit zeigt gro-
ße Wirkung in der Stadt, 
ihren Institutionen, bei den 

Zuschauerinnen 
und Zuschauern 
und beim Fach-
publikum. Dafür 
bin ich ihm sehr 
dankbar und ich 
freue mich auf 
die weitere Zu-
sammenarbeit“, 
sagt Oberbürger-
meister Burkhard 
Jung.

„Enrico Lüb-
be hat das Schauspiel und 
seine Spielstätten im Profil 
geschärft, sie mit freien Trä-

gern der Kulturszene vernetzt 
und zu einem Vorreiter der 
Inklusion entwickelt“, hebt 
Kulturbürgermeisterin Dr. 
Skadi Jennicke hervor. 

Lübbe selbst sagt: „Künst-
lerische und inhaltliche Im-
pulse langfristig struktu-
rieren zu können, ist eine 
Möglichkeit, die mich sehr 
freut. Mit so großartigen, hoch 
qualifizierten und motivierten 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern weiterzuarbeiten – das 
ist eine Aufgabe, die ich sehr 
gerne annehmen möchte.“ ■

Schauspiel: Enrico Lübbe soll verlängern

Bachwald: 
Crowdfunding 

erfolgreich
Das Crowdfunding-Projekt 
des Bacharchivs und der Stif-
tung Wald für Sachsen, mit 
dem Ziel, einen Bachwald zu 
pflanzen, war erfolgreich. Die 
Idee dahinter: Das Bachfest 
zieht jedes Jahr Tausende 
Gäste aus dem In- und Aus-
land nach Leipzig, was einen 
hohen CO2-Ausstoß mit sich 
bringt. Um den ökologischen 
Fußabdruck zu reduzieren, 
soll ein Wald am Störmtha-
ler See angepflanzt werden. 
Zur Finanzierung wurde 
eine Crowdfunding-Kampa-
gne angestoßen. Jeder konnte 
sich mit einer Spende ab 
drei Euro – der Preis pro 
Setzling – beteiligen. Das 
Ziel dabei war, bis zum  
6. Dezember mindestens 
50  000 Euro zu sammeln. Un-
ter reger Beteiligung wurde 
das Vorhaben erreicht. 

Somit entsteht ab 2021 am 
Westufer des Störmthaler Sees 
auf einer Fläche von rund 
29 Hektar ein Mischwald 
mit etwa 15 000 Bäumen. Bis 
zum Jahr 2026 sollen weitere 
114 000 Bäume durch erneute 
Spenden angepflanzt werden. 
Der Initiator des Projektes 
ist Prof. Dr. Michael Maul, 
Intendant des Bachfestes und 
Wissenschaftler am Bach-Ar-
chiv Leipzig. Die Bepflanzung 
wird von der Stiftung Wald für 
Sachsen umgesetzt. ■

Loest-Preis ausgezeichnet. In 
ihrem Debütroman „Monster 
wie wir“ setzt sich Sandig auf 
anspruchsvolle Weise mit den 
vielfach verschwiegenen und 
doch omnipräsenten Themen 
Missbrauch und sexualisierte 
Gewalt in der Familie ausein-
ander. Auch ihr umfangreiches 
lyrisches Werk wurde von der 
Jury gewürdigt. Der mit 10 000 
Euro dotierte Preis wird von der 
Medienstiftung der Sparkasse 
Leipzig im Andenken an den 
2013 verstorbenen Leipziger 
Schriftsteller und Ehrenbürger 
Erich Loest verliehen. ■

Johny Pitts. Foto: Jamie Stoker

Ulrike Almut Sandig. 
 Foto: Michael Aust

Das Kunstwerk „Jugend“ 
von Irene Marquardt in Leip-
zig-Grünau muss restauriert 
werden. Die Figuren der Tur-
nerin und des Turners sind aus 
Bronze gefertigt und jeweils auf 
einem Betonsockel montiert. 
Nach fast 40 Jahren im Freien 
wurden sie nun abgebaut. Die 
Plastiken werden gesichert, auf-
gearbeitet und im kommenden 
Jahr mit neuen Betonsockeln am 
alten Platz wieder aufgestellt.

Die elegante Plastikgruppe, 
auch „Körperkultur“ betitelt, 
stand seit dem Jahr 1982 vor der 
Turnhalle des heutigen Montes-
sori-Schulzentrums in der Alten 
Salzstraße. Geschaffen wurde 
sie von der Bildhauerin Irene 
Marquardt. 1943 in Leipzig 
geboren, studierte sie ab 1964 
an der Hochschule für Bildende 

Bronze-Duo aus Grünau 
wird restauriert

Künste Dresden. 1969 kehrte sie 
als freischaffende Bildhauerin 
nach Leipzig zurück. Im öffent-
lichen Raum der Stadt Leipzig 
steht von ihr eine weitere Plas-
tikgruppe im Friedenspark mit 
dem Titel „Studentinnen“. ■

Neues Schulamt 
in der Verwaltung 

gebildet
Ab Januar 2021 wird es in Leip-
zig ein eigenes Amt für Schule 
geben. Aufgaben, die die Stadt 
Leipzig als Schulträger zu erfül-
len hat, waren bislang im Amt 
für Jugend, Schule und Bildung 
integriert. Jetzt werden die 
Bereiche Schulträgeraufgaben, 
Schulbau und Digitalisierung 
der Schulen in neuen Schulamt 
gebündelt. „Insbesondere die 
Digitalisierung ist eine vor-
dringliche Herausforderung, 
an der wir gezielt und mit 
Hochdruck arbeiten,“erklärt 
die Bürgermeisterin für Jugend, 
Schule und Demokratie, Vicki 
Felthaus. „Schülerinnen und 
Schüler benötigen eine zuver-
lässige digitale Infrastruktur 
für zeitgemäßes Lernen und 
den Abruf von Informationen, 
wie wir es gerade wieder mit 
der Schließung der Schulen 
erleben.“ Die Leistungen eines 
Jugendamtes (Unterhaltsvor-
schuss, Elterngeld, Allgemeiner 
Sozialdienst sowie die Kin-
dertagesstätten etc.) werden 
ab Januar 2021 im Amt für 
Jugend und Familie erbracht. 
Für Bürgerinnen und Bürger 
ändert sich vorerst nichts. Die 
Ansprechpartner aus dem Amt 
für Jugend, Familie und Bildung 
unter Amtsleiter Nicolas Tsapos 
werden in den zukünftig zwei 
Ämtern weitgehend erhalten 
bleiben. Peter Hirschmann 
übernimmt kommissarisch das 
mit 1160 Stellen ausgestattete 
Amt für Schule. Auch nach 
der Trennung behalten beide 
Ämter vorerst ihren Sitz in der 
Naumburger Straße 26. ■

Pflegefall: Checkliste hilft bei ersten Schritten
Ein Pflegefall kommt oft über 
Nacht. Betroffene, viel mehr 
noch Familie und Angehöri-
ge, haben dann nicht nur die 
emotionale Belastung und 
Herausforderung zu tragen, 
sondern einige bürokratische 
Hürden zu nehmen. Erste 
Hilfe im Überblick liefert 
jetzt die Checkliste Pflegefall, 
zusammengestellt vom Netz-
werk Leipziger Kooperation 
Pflege. Hier sind Antworten 
auf die wichtigsten Fragen 
zusammengestellt, die sich 
zu Beginn der Pflegebedürf-
tigkeit ergeben. Tritt der 
Pflegefall plötzlich ein, kann 
sich ein Arbeitnehmer in Ab-
stimmung mit dem Arbeitge-
ber bis zu zehn Tage von der 
Arbeit freistellen lassen. Ein-
kommensverluste gleicht auf 
Antrag die Pflegekasse aus, 
die jeweils an die Kranken-

kasse des Pflegebedürftigen 
angegliedert ist. An sie wird 
auch der Antrag auf Pflege-
bedürftigkeit gestellt. Danach 
begutachtet der Medizinische 
Dienst der Krankenkasse 
(MDK) den zu Pflegenden 
und legt den Pflegegrad fest. 
Im Vorfeld ein Pflegetagebuch 
zu führen, ärztliche Befunde, 
Medikamenten- und The-
rapiepläne parat zu haben, 
ist ratsam. Auch Vorsorge- 
und Betreuungsvollmachten 
sollten vorliegen, hier hilft 
die Betreuungsbehörde der 
Stadt (Tel. 1 23 64 11). Wel-
che Formen der Pflege und 
Unterstützungsangebote es 
gibt und wie Angehörige 
pflegen können, ist ebenso auf 
der Checkliste nachzulesen, 
die unter www.leipzig.de/ 
pflegekoordination einge-
stellt ist. ■ 

Ein Angehöriger wird zum Pflegefall: Eine Checkliste liefert jetzt 
nützliche Tipps für die Organisation der Pflege. 
 Foto:  Adobe Stock.com/ Akhararat _Wathanasing

Enrico Lübbe. 
 Foto: Rolf Arnold

Schon abgebaut: Die Bronzefi-
guren vor dem Montessori-Schul- 
zentrum. Foto: Stadt Leipzig

http://www.leipzig.de/
pflegekoordination
www.leipzig.de/pflegekoordination


100 Tage Leipzig: Dienberg zieht Bilanz
Baubürgermeister Thomas Dienberg im Interview über Fahrradtouren durch Leipzig und seine Pläne im Amt

Will Bauen und Klimaschutz vereinen: Thomas Dienberg (l.) beim Baumpflanzen an der frisch sa-
nierten Bornaischen Straße. Foto: L-Gruppe

Seit September ist Thomas 
Dienberg Beigeordneter für 
Stadtentwicklung und Bau. Im 
Interview spricht der 58-Jähri-
ge über seine ersten 100 Tage 
im Amt und als Bewohner 
der Stadt Leipzig, die er auf 
zwei Rädern schon weitge-
hend erkundet hat. Dienberg 
verfolgt konkrete Pläne beim 
Ausbau der umweltfreundli-
chen Mobilität und den Groß-
baustellen der Stadt. 

Herr Dienberg, 100 Tage im 
Amt – wie gut haben Sie 
sich in der Stadtverwaltung 
eingelebt?
Thomas Dienberg: Ich bin 
immer noch dabei, Menschen 
und Orte besser kennenzuler-
nen – innerhalb und außerhalb 
des Neuen Rathauses. Ich bin 
in den letzten Monaten viel mit 
dem Fahrrad durch Leipzig ge-
fahren, das Wetter war ja lange 
sehr gut dafür. Das versuche ich 
auch nach wie vor bei Terminen 
beizubehalten, denn so be-
kommt man am meisten mit von 
der Stadt. Was ich unterschätzt 
habe, ist die Herausforderung, 
alles Notwendige gleichzeitig 
zu machen: die Menschen und 
Aufgaben kennenzulernen, die 
Strukturen zu begreifen, aber 
dabei das Tagesgeschäft nicht 
zu vernachlässigen.

Wie äußert sich das?
Ich lese gern, aber so viel wie 
in dieser Zeit bisher habe ich 
noch nie gelesen (lacht). Ich 
möchte mich intensiver um 
einzelne Projekte kümmern, 
dafür bräuchte mein Tag aber 
36 Stunden – das ist noch nicht 
zufriedenstellend. Die Work-Li-
fe-Balance muss noch besser 
werden. Zum Beispiel gibt es in 
meinem Wohnviertel in Gohlis 
einen Volleyball-Verein, bei 
dem ich mich gerne anmelden 
würde. Andererseits arbeite 
ich in den Winter hinein und 
verpasse aktuell wegen der 
geltenden Beschränkungen 
ohnehin wenig.

Sie haben Ihre Radtouren 
angesprochen – was haben 
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1200 Kilometer Glasfaser für Leipzig

Leipzigs digitale Infrastruk-
tur wird zukunftsfest: Mit 
Fördermitteln von Bund 
und Land kann die Stadt 157 
Schulen, 2 250 Haushalte und 
etwa 370 Gewerbebetriebe an 
das Glasfasernetz anbinden. 
23 Millionen Euro wird das 
Vorhaben kosten, allein der 
Freistaat Sachsen schießt 9,1 
Millionen Euro dazu. Noch 
2020 soll der Ausbau be-
ginnen, Mitte 2023 soll alles 
abgeschlossen sein.

Am 11. Dezember hat 
OBM Burkhard Jung die 
Unterschrift unter die Zu-
wendungsverträge gesetzt, 
Sachsens Wirtschaftsminis-
ter Martin Dulig stand mit 
seinem Scheck gleich parat. 
Die Pandemie habe deut-
lich vor Augen geführt, wie 
wichtig ein leistungsfähiger 
Breitbandausbau für Schulen, 

Förderprogramm 
„Nachhaltig  

aus der Krise“
Um die Folgen von Pandemie 
und Klimawandel einzudäm-
men, hat Sachsen ein mit  
26,5 Mio. Euro ausgestattetes 
Konjunkturprogramm auf-
gelegt. „Nachhaltig aus der 
Krise“, so der Titel, soll in-
novative, beispielhafte oder 
modellhafte Projekte aus Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft  
unterstützen, informiert das 
Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und 
Landwirtschaft (SMEKUL). 
Dabei wolle man kluge Ideen 
aus Gesellschaft, Wirtschaft und 
Kommunen aufnehmen, die 
Wachstumsimpulse setzen und 
einen Beitrag für Klimaschutz 
und Biodiversität leisten, und 
helfen, langfristig Kosten zu 
vermeiden, so Staatsminister 
Wolfram Günther.  

Bis zum 31. März 2021 
können Unternehmen, Kom-
munen, Vereine und Verbände, 
Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen sowie Privatper-
sonen in Sachsen ihre Konzepte 
einreichen. Die Beiträge sollten 
zur regionalen Wertschöpfung 
beitragen, klimaschädliche 
Emissionen vermeiden und 
verringern helfen, die Bewäl-
tigung der Klimakrise oder 
zukunftsfähige Energieversor-
gung aufgreifen. Antragsteller 
können Zuwendungen in Höhe 
von 20 000 bis 500 000 Euro 
mit Fördersätzen von bis zu 
50 Prozent (Unternehmen/
Freiberufler) beziehungsweise 
bis zu 90 Prozent (sonstige An-
tragsteller) erhalten. Wer sich 
bewerben möchte, findet alle 
Regularien im Internet unter 
www.mehrwert.sachsen.de. 
Ein Fachgremium wählt dann 
die Projekte aus, für die ein För-
derantrag bei der Sächsischen 
Aufbaubank empfohlen wird. ■

Wieder freie Fahrt auf der Rosa-Luxemburg-Straße
Der Verkehr zwischen Hahne-
kamm und Eisenbahnstraße 
rollt wieder: Am 18. Dezember 
hatten Stadt, Leipziger Ver-
kehrsbetriebe und Wasserwer-
ke den gemeinsam und umfäng-
lich sanierten Bauabschnitt auf 
der Rosa-Luxemburg-Straße 
freigegeben. Seit 18. November 
bereits verkehrten schon die 
Straßenbahnlinien 1, 3 und 8 
wieder regulär. In den vergan-
genen Wochen hatten die Bau-
leute noch an der Einmündung 
Hans-Poeche-Straße gearbeitet 
und Restarbeiten erledigt. 

Auf 735 Metern haben die  
Bauherren die Rosa-Luxem-

Unternehmen und private 
Haushalte sei. „Ein schneller 
Internetanschluss gehört 
für mich zur Grundversor-
gung“, so Dulig. „Mit den 
unterzeichneten Verträgen 
können die Unternehmen 
mit der Umsetzung starten“, 
erklärt OBM Jung. Dadurch 
würden die als unterversorgt 
geltenden Gebiete in Leipzig 
erschlossen und könnten 
von den Leistungen und den 
Möglichkeiten des schnellen 
Netzes profitieren.

Die Maßnahmen umfassen 
165 Kilometer Tiefbau. Dabei 
werden rund 1 200 Kilometer 
Glasfaser und 455 Kilometer 
Leerrohre verlegt. Damit 
bekommen alle öffentlichen 
und privaten Schulen, die der-
zeit noch keinen Glasfaser- 
anschluss besitzen, Zugang 
zum Breitbandnetz. Der Orts-

Beschlossene Sache: der weitere Glasfaserausbau in Leipzig.  Mar-
tin Dulig und OBM Jung (2./4. v.l.) sowie weitere städtische und 
Unternehmensverteter geben den Startschuss.  Foto: abl/sf

burg-Straße in den vergangenen 
sieben Monaten generalüber-
holen lassen. Fahrbahnen, 
Gehwege, Gleisanlagen wur-
den erneuert, die Haltestellen 
Hofmeisterstraße stadteinwärts 
sowie Friedrich-List-Platz bar-
rierefrei ausgebaut. Die Bus-
haltestelle Friedrich-List-Platz 
in der Kohlgartenstraße ist 
nun ebenfalls modernisiert 
und barrierefrei zugänglich. 
Auch Radfahrer sind hier 
jetzt sicherer unterwegs: Sie 
nutzen einen separaten, 1,85 
Meter breiten, Fahrstreifen. Für 
mehr Sicherheit aller Verkehrs- 
teilnehmer hat das Verkehrs- 

und Tiefbauamt außerden die 
Kreuzung Rosa-Luxemburg-/
Ludwig-Erhard-Straße neu 
organisiert und damit einen 
Unfallschwerpunkt entschärft. 
Und die Straße wird im neu ge-
bauten Abschnitt auch grüner: 
Zwei Ersatzpflanzungen sowie 
neu gesetzte Bäume – neun Säu-
len-Ulmen, sechs Kaiserlinden 
und sechs Amur-Traubenkir-
schen – sorgen künftig dafür. 
Damit auch die Anwohner mehr 
Grün in ihrem Umfeld genießen 
können, gab es als Dankeschön 
Blumensamen in die Briefkästen 
für die Geduld während der 
Bauzeit. ■

Breitbandausbau kommt voran: alle Schulen und unterversorgten Wohn- und Gewerbegebiete werden angeschlossen

Sie schon erkundet und was 
steht noch auf der To-do-Liste?
Den westlichen Teil der Stadt 
habe ich schon gut erkundet 
– gleich am ersten Wochen-
ende bin ich über Möckern, 
Lindenau und Plagwitz bis 
nach Kleinzschocher gefahren. 
Auch am Cospudener See 
war ich schon und über die 
Südvorstadt ging es zurück bis 
nach Reudnitz. Beeindruckend 
fand ich den Kohlrabizirkus 
und den großen Gasometer 
am Eutritzscher Freiladebahn-
hof. Das sind Zeugnisse der 
Industriegeschichte, an denen 
man Stadtteile erkennt. Ein 
echter Hammer sind die vielen 
Grünzüge. Dass man von den 
Seen im Süden bis zum Rathaus 
fast ausschließlich im Grünen 
fahren kann, ist wirklich toll. 
Aber es gibt natürlich noch 
viele spannende Viertel wie 
beispielsweise Schönefeld, 

Abtnaundorf – überhaupt den 
Osten der Stadt – die ich mir 
noch ansehen will.

Den Freiladebahnhof haben 
Sie schon angesprochen – 
welche wichtigen Projekte 
liegen derzeit noch auf Ihrem 
Schreibtisch?
Für den Freiladebahnhof ist 
im Stadtrat im November eine 
wichtige Entscheidung gefal-
len, da geht es jetzt hoffentlich 
schnell voran. Mit dem Bay-
erischen Bahnhof haben wir 
eine zweite riesengroße Fläche, 
wo Wohnungen, Schulen und 
Kitas geplant sind. Gleiches 
gilt in etwas kleinerem Format 
an der Alten Heeresbäckerei, 
wo bereits viel Wohnraum 
geschaffen wurde. Der Wil-
helm-Leuschner-Platz steht 
auch ganz oben mit an. Dort 
würde ich mir wünschen, dass 
das Gutachten, dass derzeit in 

Arbeit ist, die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit einer Markthalle 
bestätigt. Sie macht nur Sinn, 
wenn sie zu einem Ort wird, 
der auch unter der Woche 
belebt ist.

Wie ist der Stand in Sachen 
Matthäikirchhof mit dem 
großen Stasi-Bau darauf?
Ich lege Wert auf die bau-
historische Begutachtung: 
Ist das Gebäude denkmal-
würdig? Leicht ist das nicht 
zu beantworten. So wie 
das Gebäude in die alten 
Wallanlagen hineingebaut 
wurde, ist es eine Machtde-
monstration des damaligen 
DDR-Regimes. Frei nach dem 
Motto „Der Stadtgrundriss ist 
uns egal.“ Architektonisch 
allerdings ist der Bau aus 
meiner Sicht von keiner he- 
rausragenden Qualität. Auch 
aus bautypologischer Sicht 

erscheint mir das Gebäude 
nicht erhaltenswert.  

Was sind Ihre Pläne bezüglich 
der Mobilität?
Ich möchte die Mobilitätsstra-
tegie 2030 weiterverfolgen und 
Schwerpunkte für die Verkehrs- 
träger des Umweltverbundes 
setzen: Fußgänger, Radfahrer 
und den ÖPNV. Im Vergleich 
zu einer Stadt wie Berlin hat 
Leipzig hier schon spürbar 
bessere Bedingungen, aber das 
ist noch lange nicht genug. Ich 
würde gern Radschnellwege 
fördern, für die Markierungen 
von Radstreifen an Haupt-
verkehrsstraßen sorgen und 
mehr Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder schaffen. In meiner 
Zeit in Göttingen habe ich den 
ersten Radschnellweg in eine In-
nenstadt gebaut … und es funk-
tioniert. Die Ampelschaltungen 
an den großen Kreuzungen sind 
dabei die größte Herausforde-
rung – und das Überzeugen der 
Leute, vom Auto aufs Fahrrad 
oder den ÖPNV umzusteigen. 
Dafür steht auch die kostenlose 
Fahrradmitnahme im Nahver-
kehr auf meiner Liste.

Welches Leipzig würden Sie 
gern 2027 zum Ende Ihrer 
Amtszeit sehen?
Ich würde gern sagen können, 
dass der Anteil des Umwelt-
verbundes an der Mobilität 
deutlich gestiegen ist. Der 
Autoverkehr soll von 38 auf 
30 Prozent sinken, die drei 
anderen Verkehrsträger dem-
nach zusammen 70 Prozent 
erreichen. Ich glaube, dass das 
realistisch ist, wenn wir die 
richtigen Angebote machen 
können. Das bedeutet auch, 
beim ÖPNV in neue Linien 
zu investieren. Das alles steht 
unter der Querschnittsaufga-
be Klimaschutz, die ich nicht 
nur in einem Dezernat sehe. 
Im Hochbau geht es darum, 
den Energieverbrauch der 
Gebäude wirksam zu ver-
ringern, beispielsweise mit 
Dachbegrünungen. Wir sind 
alle gefordert, künftig noch 
nachhaltiger zu arbeiten. ■

teil Hohenheida-Gottscheina 
wird komplett angeschlossen. 
Dazu kommen einzelne Stra-
ßenzüge in verschiedenen 
Wohn-, Gewerbe- und Misch - 
gebieten. Um möglichst hohe 
Anschlussraten zu erreichen, 
ist es essenziell, dass die 
betroffenen Eigentümer den 
Ausbauunternehmen Zu-
gang auf ihre Grundstücke 
gewähren. 

Für die Ausschreibung hat 
das Amt für Wirtschaftsför-
derung drei Lose gebildet. 
In mehreren anschließenden 
Verhandlungen haben fol-
gende Bieter den Zuschlag 
erhalten: HLKomm für Ho-
henheida-Gottscheina (Los 
1), Vodafone für  Wohn-, Ger-
werbe- und Mischgebiete (Los 
2) und die Bietergemeinschaft 
Netz Leipzig/HLKomm für 
die Schulen (Los 3). ■

■ Zahl der Woche

3000
Rund 3000 Fragebögen der 
Kommunalen Bürgerumfrage 
haben die Leipziger bereits an 
die Stadt zurückgesandt (Stich-
tag: 17. Dezember) – eine gute 
Rücklaufquote für die insge-
samt 9000 verschickten Bögen. 
2020 nimmt die Befragung be-
sonders die Corona-Pandemie 
in den Blick. Das Amt für Statis-
tik und Wahlen freut sich über 
weitere Rückläufe bis Anfang 
Januar, Fragen beantwortet 
das Amt unter Tel. 1 23 28 26/-
28 27 oder E-Mail befragung@
leipzig.de. ■

Leipzig hat auch 2020 große An-
strengungen unternommen, um 
die Engpässe bei Kita-Plätzen 
weiter zu entschärfen. Sieben 
sogenannte „Leipzig-Kitas“ 
sind entstanden, die insgesamt 
1 100 neue Kinderbetreuungs-
plätze bieten. Gebaut hat die 
Stadt in der Holzhäuser Straße 
50, in der Bockstraße 6 und 8, 
in der Paul-Küstner-Straße 2a, 
in der Ludolf-Colditz-Straße 3, 
in der Gärtnerstraße 179 und in 
der Seehausener Allee 24a. Die 
drei letztgenannten Einrichtun-
gen sind bis zum Jahresende 
baulich fertiggestellt und gehen 
Anfang 2021 in Betrieb. In der 
Zeumerstraße 5 steht seit 2020 
auch der Ersatzneubau für die 
in die Jahre gekommene Kita 
mit zusätzlichen 35 Plätzen. In 
diese acht Neubauten hat die 
Stadt insgesamt 35,5 Millionen 
Euro investiert. Zwei dieser 
Kitas (Ludolf-Colditz-Straße 3, 
Paul-Küstner-Straße 2a) werden 
in kommunaler Trägerschaft 
geführt, die weiteren Häuser ha-
ben freie Träger übernommen. 
Mit den Leipzig-Kitas setzt die 
Stadt ihr bisher größtes kom-
munales Kita-Bauprojekt seit 
1990 um. Aber auch bei Umbau- 
und Erweiterungsmaßnahmen 
sowie Kita-Neubauten freier 
Träger hat die Stadt viel erreicht: 
695 neue Kita-Plätze sind hier 
dazugekommen. Um allen 
Eltern möglichst wohnortnah 
einen Kita-Platz anbieten zu 
können, laufen bereits jetzt 
Planungen für weitere Neu- 
und Ersatzneubauten sowie 
Sanierungen in den nächsten 
Jahren. ■

1830 neue 
Kita-Plätze in 
diesem Jahr

2020 gebaut: die Kita Ludolf-Col-
ditz-Straße 3.  Foto: E. Kemnitz

Flexa-Test startet im  
Leipziger Südosten

Flexa – das neue Mobilitätsan-
gebot der Leipziger Verkehrsbe-
triebe – soll im kommenden Jahr 
auch im Leipziger Südosten aus-
probiert werden. Getestet wird 
in weiten Teilen  von Probsthei-
da, Holzhausen und Meusdorf. 
Partner sind dabei ortsansässige 
Taxi-Unternehmen und die 
Firma Clever-Shuttle. Mit Flexa 
wollen die Verkehrsbetriebe 
ein Mobilitätssystem etablie-
ren, das eine nahezu Tür-zu-
Tür-Bedienung anbietet. Der 
Fahrgast kann die Mitfahrt in 
einem Flexa-Fahrzeug buchen, 
das ihn bequem und einfach 
zur nächsten Straßenbahn, zum 
Bus oder zur S-Bahn bringt oder 
auch individuelle Fahrziele an-
steuert – alles zum MDV-Tarif 
und fast rund um die Uhr. Dafür 
werden Fahrten intelligent ge-
bündelt und viele Haltepunkte 
eingerichtet. ■

www.L.de/flexa

Stadt bietet 
günstigeren  

Erbbauzins an
Gute Nachrichten für Bauge-
meinschaften  und kooperati-
ves Wohnen: Die Stadt setzt 
einen neuen Erbbauzins von 
2,5 Prozent für Geschosswoh-
nungsbau auf städtischem 
Grund an. „Der bisherige 
Erbbauzinssatz von vier Pro-
zent war für künftige Bau-
herrinnen und Bauherren aus 
kalkulatorischer Sicht nicht 
attraktiv genug“, erklärt Mat-
thias Kaufmann, Leiter des 
Liegenschaftsamtes. „Mit der 
Senkung können wir mehr 
mietpreis- und belegungsge-
bundenen Wohnraum schaffen 
und kooperative Wohnprojekte 
für Baugruppen in Leipzig 
fördern.“ 

Sein Amt hatte gemeinsam 
mit dem Amt für Wohnungs-
bau und Stadterneuerung 
sowie dem Amt für Geoinfor-
mation und Bodenordnung ein 
aufwändiges Verfahren entwi-
ckelt, um einen marktkonfor-
men Zinssatz von 2,5 Prozent 
zu ermitteln. Damit wird die 
Stadt jetzt ihre Grundstücke 
für Wohnungsbau künftig mit 
diesem Prozentsatz veräußern. 

Baugruppen erhalten zu-
dem eine längere Frist, um 
sich im ersten städtischen 
Konzeptverfahren für koope-
ratives und bezahlbares Bau-
en verbindlich zu bewerben. 
Hierfür hatte es bereits vier 
Informationsveranstaltungen 
und Grundstücksbegehungen 
gegeben. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie gestaltete sich die 
Gruppenfindung und Konzep-
terstellung für Interessenten je-
doch schwierig. Daher erhalten 
die Baugemeinschaften nun 
mehr Zeit zur Verfeinerung 
ihrer Planungen. Die Konzepte 
können im Zeitraum vom 1. 
März 2021 bis 31. Mai 2021 
eingereicht werden. Neben 
dem Erbbauzinssatz sind die 
aktuellen Verkehrswerte Teil 
der Ausschreibungsunterlagen 
und bilden die Grundlage für 
den Abschluss der Erbbau-
rechtsverträge. ■

Nach sieben Monaten Bauzeit: LVB-Technikchef Ronald Juhrs, 
Baubürgermeister Thomas Dienberg und Wasserwerke-Bereichs- 
leiter Mathias Wiemann (v. l.) geben die Straße frei. Foto: L-Gruppe

http://www.mehrwert.sachsen.de
mailto: befragung@leipzig.de
mailto: befragung@leipzig.de
http://www.L.de/flexa
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Januar: Informatiklehrer Christoph Schultz, OBM Burkhard Jung, Sozialbürgermeis-
ter Thomas Fabian, Jugendamtsleiter Dr. Nicolas Tsapos und der inzwischen leider ver-
storbene Mario Loos, damals Leiter des medienpädagogischen Zentrums (v. l.), freu-
en sich in der Gerda-Taro-Schule über die 27,5 Millionen Euro, die aus dem Digital-
pakt in Leipziger Schulen fließen sollen.  Foto: abl/sf

Januar Das Jahr der Industriekultur 2020 in Sachsen soll auch in Leipzig groß ge-
feiert werden. Zentrum des Programms mit Tagungen, Symposien und Ausstellun-
gen ist die Sonderschau „WerkStadt Leipzig. 200 Jahre im Takt der Maschinen“ 
im Stadtgeschichtlichen Museum. Diese öffnet verspätet im Mai, fast alles ande-
re fällt coronabedingt aus.  Foto: Ph. Kirschner

November Der Matthäikirch-
hof im Stadtzentrum soll ent-
wickelt werden und Platz für 
ein Forum für Freiheit und Bür-
gerrechte bieten. Ein Beirat 
aus Fachleuten tritt erstmals 
zusammen und berät darüber, 
wie dieses inhaltlich ausgestal-
tet sein könnte. Zugleich be-
ginnt ein Ideenaustausch da-
rüber, wie baulich mit dem im 
Volksmund „Stasi-Riegel“ ge-
nannten braunen Blockgebäu-
de (vorn rechts im Bild) des frü-
heren Ministeriums für Staats-
sicherheit umgegangen wer-
den soll. Denkmalwürdig oder 
nicht, stehen lassen oder ab-
reißen lauten die Fragen. Es 
bleibt spannend, was mit der 
einstigen Kriegswunde bau-
lich geschieht. Neben dem Fo-
rum soll das neue Zentrale Ar-
chiv für die Stasi-Unterlagen 
gebaut werden.  

Foto: Hans-Georg Unrau

Februar Standesamtsleiter Uwe Bernhardt, Standesbeamtin Cornelia Langnickel und Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning  
(v. l.) präsentieren den neuen städtischen Trausaal im Herrenhaus Möckern. Der Saal des ehemaligen Ritterguts im Leipziger Nor-
den bietet seither eine attraktive Alternative zu beliebten Trauorten wie beispielsweise dem Gohliser Schlösschen, der Alten Börse, 
dem Bach-Museum, dem Mendelssohn-Haus und dem Ratsplenarsaal im Neuen Rathaus.  Foto: abl/quo

März Im zweiten Wahlgang am 1. März setzt sich Oberbürgermeister Burkhard Jung 
knapp gegen Herausforderer Sebastian Gemkow und die verbliebene Kandidatin der 
Piraten, Ute Elisabeth Gabelmann, durch, und tritt eine dritte Amtszeit als Stadtober-
haupt an. Nach dem ersten Wahlgang am 2. Februar hatten sich drei Kandidaten nicht 
mehr aufstellen lassen. Foto: Stadt Leipzig/Amt f. Statistik u. Wahlen

März Spektakuläre Rückkehr ins Naturkundemuseum: Eine Walrossdame, präpariert 
vor mehr als 100 Jahren von Herman ter Meer, kehrt nach 40 Jahren aus dem Meeres-
museum in Stralsund zurück. Direktor Dr. Ronny Maik Leder (M.) begutachtete es mit 
den Restauratoren René Diebitz (l.) und Markus Ranft. Am neuen Standort auf dem 
Wilhelm-Leuschner-Platz soll das Präparat später wieder gezeigt werden. Foto: abl/sf

April Aufgrund der Corona-Pandemie wird sachsenweit eine Maskenpflicht beim 
Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt. Zum Start der neuen 
Regelung helfen auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung dabei, Fahrgäste an den 
Haltestellen in der Innenstadt darauf hinzuweisen. Die Resonanz ist positiv – die 
allermeisten halten sich ans Maskengebot.  Foto: abl/sf

April Neuer Anlauf für das Gästehaus am Park in der Schwägrichenstraße: Das frü-
here Domizil für Gäste des Ministerrats der DDR soll bis 2025 zu einem modernen 
Wohnkomplex umgestaltet werden. 130 Wohnungen sind geplant. Dafür werden 
Bestandsgebäude erweitert und ein siebengeschossiger Neubau ergänzt. Seit 1995 
steht das Ensemble leer. Visualisierung: Homuth+Partner Architekten, Leipzig

Mai Die Förderung von Lastenrädern der Stadt Leipzig ist ein Hit: Die zweite Run-
de mit 75 000 Euro im Fördertopf ist in wenigen Tagen ausgeschöpft. Das Apo-
theker-Ehepaar Anke und Kirjak Groitzsch bekommt sein neues Firmen-Lasten-
rad zum Arzneimitteltransport vom Amtsleiter für Wirtschaftsförderung, Clemens 
Schülke (r.), überreicht. Foto: abl/sf

Mai Mit dem Frühling kommen die Lockerungen: Ab 7. Mai öffnen die städtischen 
Museen wieder für Besucher – mit Maskenpflicht und Begrenzung der Gästezahl. 
Die drei Grassi-Museumschefs Leontine Meijer (Völkerkunde), Dr. Olaf Thormann 
(Angewandte Kunst, l.) und Prof. Josef Focht (Musikinstrumente) genießen den-
noch den Neustart unter Frühlingssonne. Foto: abl/sf

März Die Corona-Pandemie schlägt auch in Leipzig zu: Die Buchmesse muss ab-
gesagt werden, es folgen schrittweise größere Einschränkungen für private Kon-
takte bis hin zum vollständigen Lockdown mit Schließung von Schulen, Kitas, Ge-
schäften, Restaurants und Kultureinrichtungen. Die Stadt wirbt auf Plakaten für 
die Wahrung der neuen Abstandsregeln. Grafik: Stadt Leipzig

Dezember Kein Weihnachtsmarkt, aber ein stattlicher Weihnachtsbaum und 
viel Beleuchtung in der Innenstadt – das ist der Dezember 2020 in Leipzig. OBM 
Burkhard Jung (r.) und Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert lassen es sich dennoch 
nicht nehmen, zumindest eine kleine Zeremonie zum Entzünden der Lichterket-
ten an der 21 Meter hohen Douglasie zu feiern. Foto: abl/sf

April Neues Ambiente in der Stadtratssitzung: Am 29. April müssen die Räte erst-
mals in die Kongresshalle am Zoo umziehen, um die Abstandsregeln einhalten zu 
können. Dort wird bis Ende September beraten. Danach können wenige Sitzungen 
im fertig umgebauten Sitzungssaal des Neuen Rathauses abgehalten werden, be-
vor die Pandemie die Räte im November erneut zum Umzug zwingt. Foto: abl/ha

Mai Das Leipziger Büro Unnewehr Packbauer gewinnt den Architektenwettbewerb 
für das Grundstück zwischen Propsteikirche und Polizeidirektion auf dem Wilhelm-
Leuschner-Platz. Hier soll auf 5200 Quadratmetern in den nächsten Jahren ein mo-
dernes Mehrzweckhaus mit Büros, Wohnungen, Hotel und betreutem Wohnen ent-
stehen.   Visualisierung: Unnewehr Packbauer Architekten/grauwald studio 

Juli Nach 18 Jahren als Intendant des Theaters der Jungen Welt geht 
Jürgen Zielinski in den Ruhestand. Er hat das Jugendtheater aus dem 
Dornröschenschlaf geweckt und europaweit bekannt gemacht. Der 
aus dem Ruhrpott stammende leidenschaftliche BVB-Fan bleibt aber 
trotzdem in Leipzig und will sich nun eigenen Projekten widmen – 
zum Beispiel einem Jugendtheaterfestival in Sachsen. Foto: abl/sf

Juni Die Bombe, die keine war: Am 26. Mai werden in einer Baustelle an der Brandenburger 
Straße verdächtige Metallteile entdeckt. Leipzig droht die größte Evakuierung seit dem Zweiten 
Weltkrieg mit 18 000 Anwohnern. Entwarnung gibt es erst in den frühen Morgenstunden des 29. 
Mai: Eine Bergungsfirma findet statt einer Bombe nur Teile eines alten Brunnens. Die 400 Feld-
betten auf der Neuen Messe bleiben für etwaige Überraschungsfunde zunächst dennoch aufge-
stellt. Die 2600 Verpflegungsbeutel werden an Tafel, Zoo und Wildpark gespendet. Foto: abl/has

August Die Post der Stadtverwaltung steigt aufs Lastenrad um: In der 
Innenstadt werden jetzt Ziele auf zwei beziehungsweise fünf Rädern 
angefahren. Zu jedem Rad gehört ein Anhänger mit drei Rädern, so-
dass auch größere Sendungen transportiert werden können. Haupt-
amtsleiter Dr. Christian Aegerter (r.) ist begeistert. Foto: abl/kms

September Acht neue Schulen gehen zum Beginn des neuen Schuljahres gleichzeitig an den 
Start – Rekord in der jüngeren Leipziger Geschichte. Wie hier am Addis-Abeba-Platz wird viel 
Geld in den Neubau von Schulen und Turnhallen sowie in die Erneuerung von Bestandsgebäu-
den investiert – insgesamt mehr als 147 Millionen Euro. Zugleich sind elf weitere Schulen im Bau 
oder in Modernisierung, um den wachsenden Bedarf zu decken. Foto: Eric Kemnitz

Oktober Der Stadtrat stimmt dem Umzug des Naturkundemuseums in den früheren Bowling-
treff am Wilhelm-Leuschner-Platz grundsätzlich zu. Für rund 38 Millionen Euro soll aus dem 
einstigen Umspannwerk ein Top-Museum in Top-Lage werden. Schon im Juli führt Direktor Dr. 
Ronny Maik Leder Medienvertreter durch die beeindruckenden unterirdischen Räume und zeigt 
Visualisierungen der künftigen Raumgestaltung. Geplant sind eine ter Meer-Ausstellung sowie 
eine Unterwasserwelt und mehr Platz für Sonderschauen.  Grafik: Naturkundemuseum

Oktober Ellbogengruß: Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons 
(r.) und OBM Burkhard Jung feiern die Vertragsverlängerung des Diri-
genten bis 2027. Zugleich wird die Kooperation mit dem Boston Sym-
phony Orchestra bis 2025 ausgeweitet. Beide Orchester wollen 2022 
gemeinsam auf Tournee gehen. Foto: Gewandhaus/Tom Thiele

November Großer Schritt auf dem Weg zur Entwicklung des Eutritzscher Freiladebahnhofs: Der 
Stadtrat stimmt einem Masterplan zur Bebauung des 25 Hektar großen Geländes zu. Investor 
Imfarr aus Wien will nun einen detaillierten Bebauungsplan mit mindestens vier Etappen erstel-
len. Schon im ersten Quartal 2022 sollen die ersten Bagger anrollen. Das Baufeld wird von Wes-
ten her erschlossen.  Foto: Hans-Georg Unrau

Oktober Zur Ratsversammlung am 7. Oktober wird genau 115 Jahre 
nach der Eröffnung des Neuen Rathauses der umgebaute Sitzungssaal 
in Betrieb genommen. Moderne Arbeitsplätze im Halbrund, viel Licht 
durch ein wieder geöffnetes Fenster und aktuelle Technik vereinfachen 
die Arbeit des Gremiums. 16 Monate dauerte der Umbau, der rund vier 
Millionen Euro kostete. Foto: abl/sf
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Christopher
Zenker

Fraktionsvorsitzender

städtischen Haushalt zu 
unterstützen.

Mit diesem Geld sollen 
notwendige Investitionen 
abgesichert werden, die in 
den vergangenen Monaten noch zusätzlich 
vom Rat beschlossen wurden. Zu nennen 
wären hier die Stärkung des ÖPNV mit not-
wendigen Attraktivitätssteigerungen, aber 

auch die Umsetzung des 
Klimaschutzprogramms, 
wozu der Ausbau der erneu-
erbaren Energien, die Wär-
mewende und Investitionen 

in das Wasserversorgungssystem gehören. 
20 Millionen Euro sind natürlich kein Pap-

penstiel. Aus unserer Sicht sind sie allerdings 
gut angelegtes Geld, denn unsere Infrastruktur 

weiterhin auf Verschleiß zu fahren und uns 
trotzdem für die Zukunft eine gesicherte 
Daseinsvorsorge zu wünschen, funktioniert 
nicht. An dieser Stelle möchte ich die Gele-
genheit nutzen, Ihnen schöne Weihnachten 
zu wünschen, auch wenn die Rahmenbe-
dingungen in diesem Jahr schwierig sind. 
Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben 
Sie vor allem gesund. ■

Zukunftsfähige 
Stadt

Die L-Gruppe, zu der die Stadtwerke, die 
Wasserwerke und die Verkehrsbetriebe 
gehören, ist das Rückgrat der kommunalen 
Daseinsvorsorge. Wir sind also gut beraten, 
den Konzern so weit zu unterstützen, wie es 
rechtlich und finanziell für die Stadt möglich 
ist. Deshalb ist es richtig, dass der Stadtrat 
einen Beschluss auf den Weg gebracht hat, 
die L-Gruppe mit 20 Millionen Euro aus dem 

sein Übriges. Das Virus 
hat einiges in unserem 
Leben verändert. Dennoch 
müssen wir gemeinsam 
stark sein. Diese Pandemie 
besiegen wir durch Disziplin, Resilienz, Zu-
sammenhalt und vor allem Geduld. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein 

Viel
Kraft!

Dr. Klaus-Peter 
Reinhold

Stadtrat

2020 sollte ein starkes Jahr für unsere Stadt 
Leipzig werden, finanziell gut aufgestellt und 
reich an kulturellen Angeboten und gesell-
schaftlicher Vielfalt. Doch das Coronavirus 
durchkreuzte das Erfolgsjahr. 

Ein erster harter Lockdown im Frühjahr 
brachte viele Leipziger an ihre emotionalen 
und finanziellen Grenzen, inzwischen tut ein 
zweiter harter Lockdown zum Jahresende 

hoffnungsvolles Jahr 2021. 
Ein neues Jahr, in dem sich 
zeigen wird, was wir gelernt 
haben aus den Ereignissen. 
Denn bisher Unmögliches 

scheint nun möglich. In der Verwaltung bei-
spielsweise wurde der Kontakt zum Bürger 
plötzlich digitaler, auch die Gremien des 
Stadtrates kommen nun in Videokonferenzen 

zusammen, zukünftig auch landesrecht-
lich legitimiert. Die Digitalisierung der 
Verwaltung war immer eine Forderung 
der Freibeuter. Deswegen begrüßen wir 
diese Schritte, die für Leipzig den Weg zu 
einer Smart-City bereiten. Ergreifen wir die 
Chancen, die auch schwierige Ereignisse mit 
sich bringen – gesellschaftlich und privat. 
Ihnen viel Kraft und beste Gesundheit! ■

Thomas
Kumbernuß

Stadtrat

Liebe Leserinnen und Leser, das Jahr 2020 
neigt sich sowohl unweigerlich als auch 
unerbittlich seinem verdienten Ende ent-
gegen und Sie sitzen (wahrscheinlich) zu 
Hause oder im Büro oder im Büro zu Hause 
(dem sogenannten Homeoffice) und lesen 
diesen Artikel. Herzlichen Glückwunsch! 

Vor genau einem Jahr schrieb ich hier 
an gleicher Stelle über die Sinnlosigkeit 

der Böllerei zu Silves-
ter und dessen Schäden 
für Mensch, Tier und 
Umwelt. Einige Monate 
später war dies ein The-
ma in einer hochemotionalen Debatte im 
Stadtrat ... 

Silvesterknallerei findet in diesem Jahr 
in Leipzig nicht statt. Was sich hier auf 

den ersten Blick gut liest, 
hat jedoch einen anderen, 
ernsteren Hintergrund: 
Corona! Die Zahlen der 
mit Covid-19-infizierten 

und daran bzw. infolgedessen sterbenden 
Menschen steigt immer noch, die Fallzah-
len schnellen in die Höhe. Ja, es ist hart, 
sowohl Weihnachten als auch Silvester nur 

im Kreise seiner engsten Liebsten zu ver-
bringen, aber was wäre die Alternative? 
Wollen Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
Weihnachten 2021 GANZ ALLEINE ver-
bringen oder in einem größeren Rahmen 
als in diesem Jahr? Das ist die Frage, die 
Sie sich in den letzten Tagen 2020 stellen 
müssen! In diesem Sinne: Bleiben Sie zu 
Hause! Bleiben Sie negativ! ■

Bleiben Sie 
negativ! 

Bürgerhaushalt: 
Geldsegen, aber ...

Marius
Beyer

Stadtrat

Lange haben die Stadtbezirke auf ein eigenes 
Budget und die Ortschaften auf eine Anglei-
chung ihrer Brauchtumsmittel gewartet. 
Gerade die teilweise zwangseingemeindeten 
Ortschaften mussten über 20 Jahre dafür 
kämpfen! In einer Vorlage des Finanzdezer-
nates für einen Bürgerhaushalt wird nun bei-
des berücksichtigt. Allen zehn Stadtbezirken 
soll ab 2021 ein jährliches Budget in Höhe 

von 50 000 Euro zur Verfü-
gung gestellt werden. Die   
14 Ortschaften erhalten 
eine Brauchtumsmittel- 
erhöhung auf sechs Euro 
pro Jahr und Einwohner. Leider enthält die 
Vorlage einige Mängel! So soll ermöglicht 
werden, dass künftig auch Minderjährige, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben, Gelder 

im Stadtbezirksbeirat be-
antragen dürfen. Und dies,  
obwohl die rechtsgeschäftli-
che  Volljährigkeit und das 
Wahlrecht für Bürger in 

Sachsen erst ab Vollendung des 18. Lebens-
jahres gelten! Auch das Antragsverfahren 
sorgt für Unklarheiten: Ein Bekenntnis 
der Vereine, Verbände und Initiativen zur 

freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung wird nicht abgefordert. Ein solches 
Statement würde linksextreme Vereine für 
förderunfähig erklären. Finanzierungen 
linksextremer Bestrebungen muss eine klare 
Absage erteilt werden! Die AfD-Fraktion 
hat dazu einen entsprechenden Ände-
rungsantrag zur Ratssitzung im Januar 
eingereicht. ■

Frank
Tornau

Fraktionsvorsitzender

Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns. Noch 
2019 hatte Leipzig mehr Steuereinnahmen 
und mehr Wohlstand als vor zehn Jahren. 
Die Corona-Pandemie hat uns 2020 einen 
harten Rückschlag versetzt. Für die nächs-
ten beiden Jahre wird mit einem Einnah-
me-Minus von über einer Viertelmilliarde 
Euro gerechnet. Für 2021 und 2022 soll nun 
erstmals seit Jahren wieder die städtische 

Verschuldung steigen. 
Es ist sogar notwendig, 
Kassenkredite aufzu-
nehmen, um die weitere 
Zahlungsfähigkeit der 
Stadt zu sichern. 

Letztlich sind solche Kredite nur eine 
Spekulation auf künftige Einnahmeverbes-
serungen. Die Lasten hierfür werden unsere 

Kinder und Enkel tragen 
müssen – ohne dass dem 
ein Wert entgegensteht. 
Deswegen ist es notwendig, 
dass wir genau prüfen, ob 

tatsächlich alle Ausgaben notwendig sind, 
an die wir uns zuletzt gewöhnt haben. Ein 
Leben auf Kosten künftiger Generationen 
ist weder fair noch nachhaltig. 

Wenn die Stadt sich weiter verschuldet, 
sollten mit dem geliehenen Geld auch Wer-
te geschaffen werden, die unseren Kindern 
und Enkeln nützen. Wir brauchen nach 
Corona einen neuen Aufbruch in unserer 
Stadt. Wir brauchen den Blick nach vorn 
und kluge Investitionen in die Zukunft. 
Ich wünsche uns allen einen guten Start 
in ein neues, besseres Jahr 2021. ■

2021: Wir brauchen 
den Aufbruch!

Katharina 
Krefft

Fraktionsvorsitzende

2020 wird uns lange in Erinnerung bleiben. 
Die Corona-Pandemie stellt alles auf den Kopf. 
Zum ersten Mal wurde definiert, wer system-
relevant ist – nämlich ganz eng Menschen, die 
für Menschen arbeiten, sei es in der Pflege, an 
kritischen Infrastrukturen oder bei der Feuer-
wehr. Die Corona-Pandemie schärft den Blick 
wie in einem Brennglas, wie krisenanfällig die 
Art und Weise unseres Zusammenlebens, un-

seres Wohlstandsmodells, 
unseres Ressourcenver-
brauches ist. 

Seit unserer Gründung 
mahnen wir Bündnisgrü-
ne, dass die Erde eben kein Ersatzteillager ist, 
auf das wir jederzeit zurückgreifen können. 
Corona zeigt akut, dass Gemeinwesen mit 
einer umfassenden Daseinsvorsorge und 

einem dichten Sozial- und 
Gesundheitssystem besser 
durch die Krise kommen, 
dass weltweite Bündnisse 
nötig und ein abgestimmtes 

und verbindliches Handeln transnational 
nötig ist. Wir leben in der Einen Welt. Die 
vielfältigen Erfahrungen an Solidarität, 
Empathie und gegenseitiger Unterstützung 

sind auch für andere Krisen nutzbar. Krisen 
vermeiden, sich von Krisen erholen; mit 
Krisen umgehen. 

Ein Neustart als „Building back better“: 
gestärkt aus Krisen hervorgehen und danach 
besser als vorher dastehen, genau diesem 
Anspruch folgen wir als bündnisgrüne 
Ratsfraktion. Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien besinnliche Festtage! ■

Solidarisch  
durch die Krise

Anzeigen

• häusliche Kranken- und Altenpflege
• Kurzzeitpflegestation (17 Einzelzimmer)
• Betreutes Wohnen • Offener Seniorentreff
• häusliche Pflege bei Urlaub/ Verhinderungspflege
• zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen
• Hauswirtschaft

Kompetente    
Pflege

seit 1991!

Antonienstr. 41 · 04229 Leipzig · Tel.: 0341 / 2 24 68 00
www.oesst.de

Sie suchen einen zuverlässigen Pflegedienst?
Wir sind gern für Sie da!

unsere Leistungen:
� Unterstützung im Haushalt (Einkäufe, Wäscheservice, Putzservice, etc.)
� Behandlungspflege (Medikamentengabe, Insulininjektion,
Kompressionsstrümpfe, Wundversorgung, Verbände, etc.)

� Grundpflege (Körperpflege, Nahrungsaufnahme, Ankleiden, etc.)
� Betreuung von Senioren (Spaziergänge, Betreuung Zuhause, Nachmittage
bei Kaffee, Kuchen und Gesellschaftsspielen, etc. )

� Beratung rund ums Thema Pflege (Durchführung von
Beratungseinsätzen, etc.)

Versorgungsgebiet:
Anger-Crottendorf, Reudnitz-Thonberg, Stötteritz, Mölkau, Paunsdorf,
Sellerhausen-Stünz, Schönefeld
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Tel.: 0341 / 699 277 80
Ihre Ansprechpartner: Frau Springer / Herr Tandel
tandel@pflege-haende.de

AKTIV & VITAL TIPPS FÜR IHRE GESUNDHEIT

Grippeschutz für chronisch Kranke
Die Gefahr von Komplikationen ist etwa bei Diabetes oder Lungenproblemen erhöht

(djd). Chronische Erkrankun-
gen sind in Deutschland weit 
verbreitet. So leiden allein rund 
acht Millionen Menschen hier-
zulande unter Asthma, knapp 
sieben Millionen haben eine 
chronisch obstruktive Lun-
generkrankung (COPD) und 
schätzungsweise 6,7 Millionen 
einen Diabetes. Für Betroffene 
bedeutet das nicht nur eine oft 
starke Einschränkung ihrer 
Lebensqualität durch belas-
tende Symptome und häufige 
Arztbesuche. Sie sind meist 
auch besonders anfällig für 
Infektionskrankheiten wie 
die echte Grippe (Influenza) 
und erleiden häufiger Kom-
plikationen und schwere oder 
sogar tödliche Verläufe. So 
sind Atemwegsinfekte die 
häufigste Ursache für die 
akute Verschlimmerung einer 
COPD, und das Sterberisiko 
von Diabetikern ist bei einer 
Grippe dreimal so hoch wie bei 
Nicht-Diabetikern.

Jährlich zur Grippeimpfung
Menschen, deren Körper durch 
chronische Erkrankungen schon 
vorgeschädigt ist, sollten sich 
deshalb vor einer Grippeinfekti-
on so gut wie möglich schützen. 
Neben Abstand zu Erkrankten 
und guter Hygiene ist dafür vor 

allem die Impfung das Mittel 
der Wahl. Wie effektiv diese sein 
kann, zeigt zum Beispiel eine Lon-
doner Studie an knapp 125.000 
Typ-II-Diabetikern: Danach 
wurde durch den Grippeschutz 
die Sterbewahrscheinlichkeit in 
dieser Gruppe um 24 Prozent 

Grippeimpfung für alle Personen 
mit besonderer Gefährdung 
durch eine Grunderkrankung. 
Dazu gehören neben chroni-
schen Atemwegserkrankungen 
und Diabetes zum Beispiel auch 
Herz-Kreislauf-Krankheiten, 
Nieren- und Leberleiden, Mul-
tiple Sklerose, Immunschwäche 
oder HIV. Betroffene können 
ihren Hausarzt wegen der Imp-
fung ansprechen – möglichst 
bevor zwischen Januar und März 
die Grippewelle wieder richtig 
anrollt. Moderne Impfstoffe 
decken alle vier wichtigen Influ-
enzavirenstämme ab und sind 
allgemein gut verträglich.

Gefährlichen Infekt-Mix  
vermeiden

In diesem Jahr hat ein umfassen-
der Schutz gegen vermeidbare 
Infektionen besondere Bedeu-
tung, da dadurch im Hinblick 
auf Covid-19 einem Mix gefähr-
licher Erkrankungen vorgebeugt 
werden kann. Zusätzlich zur 
Grippeimpfung kann deshalb 
auch ein Schutz gegen Pneu-
mokokken sinnvoll sein, die die 
häufigsten Erreger bakterieller 
Lungenentzündungen sind.

Chronische Lungenerkrankungen wie COPD oder Asthma 
stellen einen Risikofaktor für besonders schwere Grippever-
läufe dar. Foto: djd/Sanofi/Getty Images/sturti

(djd). Rheuma ist eine Volks-
krankheit. Allein in Deutsch-
land leiden schätzungsweise 
rund 17 Millionen Menschen an 
chronischen Beschwerden am 
Stütz- und Bewegungsapparat. 
Dementsprechend gibt es dazu 
auch zahlreiche Bücher und 
noch mehr Internetseiten. Allein 
bei Google erhält man unter 
dem Stichwort Rheuma über 
56 Millionen Suchergebnisse. 
Wie soll man da die richtigen 
Informationen finden? Orien-
tierung bietet beispielsweise 
die Deutsche Rheuma-Liga, 
seit 50 Jahren macht sie sich für 
Rheumakranke stark.
„Es ist uns ein wesentliches 
Anliegen, den Betroffenen 
umfassende Hilfe beim Umgang 
mit ihrer Krankheit zu geben“, 
erklärt deren Präsidentin Rot-
raut Schmale-Grede. „Dabei ist 

Solides Wissen ist wichtig
Rheuma: Betroffene sollten auf die Qualität der Infos achten

die Vermittlung von solidem 
Wissen über die Erkrankung 
und ihre Behandlungsmög-
lichkeiten, und zwar frei von 
wirtschaftlichen Interessen, 
von besonderer Bedeutung.“ 
Unabhängige Aufklärung sei 
wichtig, gerade bei der Vielzahl 
an „medizinischen“ Informa-
tionen im Internet. Wessen 
Interessen diese folgen, sei 
nicht immer ganz klar. „Unsere 
Ratgeber werden von medizini-
schen Experten und zudem von 
Experten aus Betroffenensicht 
geprüft“, betont Schmale-Gre-
de. Als eingetragener Verein 
berate die Rheuma-Liga unab-
hängig und frei von kommerzi-
ellen Interessen. Infoangebote 
und Publikationen findet man 
auf der Seite www.rheuma-liga.
de unter dem Reiter Infothek. 
Bestellen kann man sie beim 

jeweiligen Landesverband 
unter der kostenfreien Servicen-
ummer 0800 6002525.
Zu den Angeboten zählen 
insgesamt mehr als 100 Pub-
likationen. Es gibt beispiels-
weise Ratgeberbroschüren zu 
rheumatischen Erkrankungen, 
zum Alltag mit Rheuma, zur 
Naturheilkunde, zum Thema 
Ernährung und zum Thema 
Arbeit. Die Faltblattreihe „kurz 
& knapp“ hat Infos für Betroffe-
ne, die ihre Diagnose gerade erst 
erhalten haben. Dazu kommen 
Bewegungsposter mit Übungen 
zu verschiedenen rheumati-
schen Krankheitsbildern sowie 
Merkblätter. Nicht zuletzt aber 
ist die Organisation auch auf 
den reichweitenstärksten Soci-
al-Media-Kanälen aktiv: auf 
Facebook, Twitter, Instagram 
und mit Videos auf YouTube.

Bewegung ist das A und O in der Rheumatherapie. Dazu zählt beispielsweise auch Radfahren.
Foto: djd/Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.

gesenkt. In Deutschland emp-
fiehlt die Ständige Impfkom-
mission (STIKO) die jährliche 





Auf der Grundlage
 - des §§ 4, 14, 124 der Gemeindeordnung für 

den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeinde-
ordnung – SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGV-
Bl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 15.07.2020 (SächsGVBl. S. 425),

 - des Gesetzes über die Kreislaufwirtschaft 
und den Bodenschutz im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bo-
denschutzgesetz – SächKrWBodSchG) vom 
22.02.2019 (SächsGVBl. S. 187),

 - des Sächsischen Nachbarrechtsgesetzes 
(SächsNRG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11.11.1997 (SächsGVBl. S. 582), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 08.12.2008 (SächsGVBl. S. 940),

 - des Gesetzes zur Förderung der Kreislauf-
wirtschaft und Sicherung der umweltver-
träglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2017 
(BGBl. I S. 2808), 

 - der Verordnung über die Bewirtschaftung 
von gewerblichen Siedlungsabfällen und 
von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen 
(Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.04.2017 (BGBl. I S. 896), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2017 
(BGBl. I S. 2234), 

 - des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen 
(Pflanzenschutzgesetzt – PflSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 06.02.2012 
(BGBl. I S. 148, 1281) zuletzt geändert durch 
Artikel 278 der Verordnung vom 19.06.2020 
(BGBl. I S. 1328), 

 - der Verordnung über das Europäische Abfall-
verzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung 
- AVV) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3379),  zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 30.06.2020 (BGBl. I S. 1533),

 - des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die 
Rücknahme und die umweltverträgliche Ent-
sorgung von Elektro- und Elektronikgeräten 
(Elektro- und Elektronikgerätegesetz - Elek-
troG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1739), zuletzt 
geändert durch Artikel 11, 12 des Gesetzes 
vom 28.04.2020 (BGBl. I S. 960), 

 - des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die 
Rücknahme und die umweltverträgliche Ent-
sorgung von Batterien und Akkumulatoren 
(Batteriegesetz - BattG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.2009 (BGBl. 
I S. 1582) zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 13.04.2017 (BGBl. I S. 872) 

hat die Ratsversammlung der Stadt Leipzig 
am 12.11.2020 (Nr. VII-DS-01588/20) folgende 
Änderungssatzung zur Abfallwirtschaftssat-
zung vom 20.11.2014 (DS Nr. V/453/14, ver-
öffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 24/14 
vom 20.12.2014), geändert am 19.11.2015 (Nr. 
VI-DS-1777/15, veröffentlicht im Leipziger 
Amtsblatt 23/15 vom 12.12.2015), geändert am 
17.11.2016 (Nr. VI-DS-03212/16, veröffentlicht 
im Leipziger Amtsblatt 22/16 vom 10.12.2016), 
geändert am 15.11.2017 (Nr. VI-DS-04586/17, 
veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt 22/17 
vom 09.12.2017) sowie am 22.11.2018 (Nr. 
VI-DS-06228/18, veröffentlicht im Leipziger 
Amtsblatt 23/18 vom 22.12.2018) beschlossen: 

Artikel 1
Änderung des § 1 Aufgaben und Umfang 

der städtischen Abfallwirtschaft
Die Absätze 1 bis 3 werden geändert bzw. durch 
die kursiven Passagen ergänzt und lauten neu: 
(1) Die Stadt Leipzig (nachfolgend Stadt genannt) 

ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Die 
Stadt betreibt die Abfallentsorgung gemäß die-
ser Satzung als öffentliche Einrichtung durch den 
Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig (nachfolgend 
Stadtreinigung Leipzig genannt).  

(2)  Die Abfallentsorgung durch die Stadt betrifft 
alle in ihrem Gebiet angefallenen überlas-
sungspflichtigen Abfälle aus privaten Haus-
haltungen und anderen Herkunftsbereichen, 
soweit diese nicht gemäß § 4 dieser Satzung 
von der Abfallentsorgung ausgeschlossen 
sind. Die Stadt kann sich zur Erfüllung ihrer 
Entsorgungspflicht Dritter bedienen. 

(3) Die Stadt, Stadtreinigung Leipzig berät über 
die Möglichkeiten der Abfallvermeidung und 
der Wiederverwendung von Erzeugnissen, die 

kein Abfall sind. Sie berät über die Pflichten zur 
getrennten Sammlung von Abfällen und gibt 
Hinweise zu Rücknahmepflichten und andere der 
Abfallverwertungsarten. Die Beratung umfasst 
zudem die Vermeidung illegaler Ablagerungen 
und die Beseitigung.  

Artikel 2
Änderung des § 2 Begriffsbestimmung

Die Absätze 5, 10 und 19 werden geändert 
bzw. durch die kursiven Passagen ergänzt und 
lauten neu: 
(5) Alttextilien im Sinne dieser Satzung sind 

tragbare Kleidung und Schuhe sowie 
Textilien aus Natur- und Kunstfasern mit 
Ausnahme textiler Bodenbeläge. gebrauchte 
Haushalts- und Bekleidungstextilien. Haus-
haltstextilien umfassen Bett- und Tischwäsche, 
Hand-, Trocken- und Badetücher. Zu Beklei-
dungstextilien zählen alle körperbedeckenden 
Textilien wie Oberbekleidung, Leibwäsche und 
sonstige Stoff-Accessoires sowie Schuhe. Textile 
Bodenbeläge sind ausgenommen.

(10) Befahrbare Straße. Eine Straße ist im Sinne 
dieser Satzung mit Sammelfahrzeugen be-
fahrbar, wenn sie so befestigt ist, dass sie mit 
einer Gesamtlast von 26 t und einer Achslast 
von 18 t und zudem in Übereinstimmung mit 
verkehrsrechtlichen Bestimmungen und mit 
Anforderungen der gesetzlichen Unfallver-
sicherungsträger tatsächlich dauernd ohne 
unzumutbare Gefährdung von einem durch 
die den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig 
(Stadtreinigung Leipzig) vorgehaltenen Sam-
melfahrzeug befahren werden kann. Eine 
Straße gilt jedenfalls dann nicht mehr als mit 
Sammelfahrzeugen befahrbar, wenn die für das 
Sammelfahrzeug zur Verfügung stehende lich-
te Durchfahrtsbreite weniger als 3,55 m beträgt 
oder die lichte Höhe 4,20 m unterschreitet. Nicht 
durchgängige Straßen sind im Sinne dieser 
Satzung nur dann befahrbar, wenn ein für die 
Sammelfahrzeuge ausreichender Wendeplatz 
von mindestens 20 m Durchmesser vorhanden 
ist und einem erforderlichen Wendemanöver 
keine anderen rechtlichen oder tatsächlichen 
Hindernisse entgegenstehen. Ist eine Straße 
nicht öffentlich gewidmet, ist diese nur be-
fahrbar, wenn die o.g. Anforderungen erfüllt 
sind und zudem der Eigentümer die Einfahr-
genehmigung in das Privatgrundstück bzw. 
die Privatstraße schriftlich erteilt hat.

(19) Schadstoffe im Sinne dieser Satzung sind 
gesundheits- oder umweltgefährdende 
Stoffe oder Produkte, die aus Gründen des 
Schutzes der Umwelt und zur Wahrung des 
Allgemeinwohls nicht gemeinsam mit sons-
tigen Abfällen gesammelt, transportiert und 
beseitigt werden dürfen (gefährliche Abfälle). 
Das sind zum Beispiel Pflanzen- und Holz-
schutzmittel, öl- und lösemittelhaltige Stoffe, 
Farbreste, Säuren, Laugen, Salze, Haus-
haltschemikalien und die Verpackungen 
der genannten Schadstoffe mit Restinhalten.

Artikel 3
Änderung des § 3 Voraussetzung für die 
Entsorgungspflicht, Eigentumsübergang 

Die Überschrift wird abgeändert und lautet: 
§ 3 Voraussetzung für die Entsorgungspflicht, 
Eigentumsübergang Überlassung

Artikel 4
Änderung des § 4 Ausgeschlossene Abfälle

Die Absätze 1 und 2 werden geändert bzw. durch 
die kursiven Passagen ergänzt und lauten neu: 
(1) Die Stadt schließt das Einsammeln, und die 

Beförderung und Entsorgung aller Abfälle aus, 
die nicht in der Anlage 1 aufgeführt sind. 

(2) Von der Einsammlungs-, und Beförde-
rungs- und Entsorgungspflicht sind außerdem 
Stammhölzer mit einem Durchmesser größer 
als 20 cm und länger als 1,50 m sowie Wur-
zelstöcke ausgeschlossen.

Artikel 5
Änderung des § 7 Anzeige- und  

Antragspflicht
Der Absatz 7 wird durch die kursiven Passagen 
ergänzt und lautet neu: 
(7) Die für die Anzeigen bzw. Anträge zu ver-

wendenden Formulare sind bei der Stadtrei-
nigung Leipzig im „täglich rausgeputzt – Unser 
Laden fürs Beraten, Hainstraße 17a“, über das 
Internet (www.stadtreinigung-leipzig.de) 
und in den Bürgerämtern erhältlich.

Diese Änderungen erfolgen auch in § 14 Absätze 
5 und 6 Abfallwirtschaftssatzung. 

Artikel 6
Änderung des § 8 Auskunftspflicht  

und Betretungsrecht 
Der Absatz 5 Satz 1 wird neu eingefügt und 

ergänzt. Satz 1 lautet: 
(5) Die Stadt, Eigenbetrieb Stadtreinigung, erhebt 

und verarbeitet personenbezogene Daten, die 
für den Vollzug der Abfallwirtschafts- und 
Abfallwirtschaftsgebührensatzung erforderlich 
sind, im Einklang mit den Bestimmungen der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, 
des Bundesdatenschutzgesetz, des Sächsischen 
Datenschutzgesetz, des KrWG und SächsKrW-
BodSchG. 

Artikel 7
Änderung des § 9 Abfallbehälter

Der Absatz 1 wird durch die kursive Passage 
ergänzt und lautet neu: 
(1) Restabfälle und Bioabfälle dürfen nur in 

den von der Stadt, Stadtreinigung Leipzig 
zugelassenen Abfallbehältern zur Abholung 
bereitgestellt werden. 

Artikel 8
Änderung des § 10 Standort und  

Bereitstellplatz für Abfallbehälter
Die Überschrift wird abgeändert bzw. durch die 
kursiven Passagen ergänzt und lautet: 
§ 10 Standort, und Bereitstellplatz und Trans-
port für der Abfallbehälter 
Die Absätze 1 und 2 werden geändert bzw. durch 
die kursiven Passagen ergänzt und lauten neu: 
(1) Jeder Anschlusspflichtige hat das Aufstellen 

der zur Erfassung der Abfälle notwendigen 
Abfallbehälter zu dulden und ist verpflichtet, 
auf seinem Grundstück mindestens einen 
Standort für Abfallbehälter vorzuhalten. 

 Die Größe des Standortes für Abfallbehälter 
auf dem Grundstück des Anschlusspflich-
tigen ist so zu planen, dass mindestens die 
Anzahl von Behältern aufgestellt werden 
kann, die nach § 6 bzw. Anlage 2 ermittelt 
wird. Der Platzbedarf pro Behälter ergibt 
sich aus Anlage 3. Zusätzlicher Platzbedarf 
kann für Behälter bestehen, die der Ge-
trenntsammlung von weiteren Abfällen im 
Rahmen eines Rücknahmesystems gemäß 
Kreislaufwirtschaftsgesetz oder nicht über-
lassungspflichtiger Abfälle dienen. Zur Ein-
richtung dieser Stellplätze der Standortplätze 
berät die Stadt, Stadtreinigung Leipzig, die 
Anschlusspflichtigen. 

(2) Am Leerungstag sind die Abfallbehälter vom 
Anschlusspflichtigen oder einem von ihm 
Beauftragten an der nächsten befahrbaren 
Straße ohne Behinderung und Gefährdung 
der Verkehrsteilnehmer bereitzustellen 
(Bereitstellplatz), es sei denn, es gelten ge-
sonderte schriftliche Vereinbarungen. Die 
Behälter haben am Leerungstag ab 06:00 Uhr 
bereitzustehen. Nach der Entleerung sind 
die Behälter unverzüglich wieder aus dem 
öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen. 

Der Absatz 3 wird wie folgt neu eingefügt. 
Die nachfolgenden Absatznummerierungen 
verschieben sich.  
(3) Ist der (einfache) Weg zwischen Standort und 

nächster befahrbarer Straße nicht länger als 30 m 
und entspricht den Anforderungen nach Anlage 
5, kann der Anschlusspflichtige den Transport 
der auf seinem Grundstück befindlichen Restab-
fallbehälter oder Biotonnen am Leerungstag an 
den Bereitstellplatz durch die Stadtreinigung 
Leipzig beantragen (Behälterbereitstellung). Die 
Bereitstellungsleistung ist gebührenpflichtig. 

Artikel 9
Änderung des § 11 Leerung der bereitge-

stellten Abfallbehälter
Absatz 9 wird durch die kursiven Passagen er-
gänzt und lautet neu: 
(9) Soweit in die für gesondert zu sammelnden 

Abfälle (Wertstoffe) vorgesehenen Behälter 
(Gelbe Tonne PLUS oder Gelber Sack PLUS, Blaue 
Tonne, Biotonne) andere Abfälle eingegeben 
werden, die die ordnungsgemäße Verwer-
tung der Wertstoffe verhindern, wird der 
Behälter nicht geleert. Der Anschlusspflich-
tige wird darüber in Form einer am Behälter 
angebrachten Banderole informiert. Er hat 
dann dafür Sorge zu tragen, dass der nicht 
verwertbare Inhalt entfernt wird. Ist das nicht 
möglich, zählt der gesamte Inhalt als Abfall 
zur Beseitigung und der Anschlusspflichtige 
hat den Behälter als Restabfallbehälter gegen 
Gebühr gesondert entleeren zu lassen (Son-
derleerung). Bei wiederholten oder anhaltenden 
Fehlbefüllungen kann der Anschlusspflichtige 
von der Sammlung der gesondert zu sammeln-
den Abfälle (Wertstoffe) über die vorgesehenen 
Behälter ausgeschlossen werden. 

Artikel 10
Änderung des § 14 Bioabfälle

Neben formellen Folgeänderungen in den 

Absätzen 5 und 6 analog Artikel 5 werden die 
Absätze 7 und 9 geändert bzw. durch die kursiven 
Passagen ergänzt und lauten neu: 
(7) In den Monaten Oktober bis Dezember wird 

Laub an den Wertstoffhöfen gegen Nachweis 
der Berechtigung zur Nutzung der Wert-
stoffhöfe kostenfrei entgegengenommen. 
Die Menge je Anlieferung ist aus Kapazi-
tätsgründen auf maximal einen Kubikmeter 
begrenzt.

(9) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen 
ist grundsätzlich verboten. Über Ausnahmen 
im Einzelfall entscheidet die Landesdirektion 
Sachsen als obere Abfall- und Bodenschutzbe-
hörde Stadt, Amt für Umweltschutz. Beim 
Befall durch Pflanzenschädlinge gelten die 
Vorschriften des Pflanzenschutzgesetzes 
(PflSchG).

Artikel 11
Änderung des § 15 Getrenntsammlung 

weiterer Abfälle
Die Absätze 2 und 5 werden neu eingefügt, 
wonach sich die nachfolgenden Absatznumme-
rierungen verschieben. Beide Absätze lauten: 
(2) Altglas wie Flaschen, Glasbehälter oder andere 

Verpackungen aus Glas sind getrennt nach 
Farben in die entsprechenden Altglascontainer 
einzugeben. Nicht dazu zählen Trinkgläser oder 
Haushaltsgeschirr aus Glas sowie Bauglas. 

(5) Alttextilien können in Alttextilcontainern der 
Stadtreinigung Leipzig oder anderer Sammler 
eingeworfen werden. 

Artikel 12
Änderung des § 19 Ordnungswidrigkeiten

Satz 1 und 2 Nr. 10, 11, 12, 13 und 15 werden 
geändert bzw. durch die kursiven Passagen er-
gänzt und lauten neu: 
Gemäß § 124 der SächsGemO und § 17 Sächs-
ABG 22 SächsKrWBodSchG können Verstöße 
gegen diese Satzung als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 
Euro geahndet werden. 
Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

10. entgegen § 10 (2)
Behälter mit Behinderung und Gefährdung der Verkehrsteilnehmer 
bereitstellt und/oder nach der Leerung nicht unverzüglich aus dem 
öffentlichen Verkehrsraum entfernt,

11. entgegen § 13 (3) als Gewerbetreibender Wertstoffhöfe für die Abgabe von Abfällen 
nutzt, die im Rahmen seines Gewerbezwecks anfallen,

12. entgegen § 13 (4) Abfall vor den Wertstoffhöfen oder ohne Zustimmung des Personals 
auf den Wertstoffhöfen ablegt, 

13. entgegen § 14 (4) Bioabfälle nicht richtig trennt oder wiederholt mit Fremdstoffen in der 
Biotonne eingibt,

15. entgegen § 15 (11) Schadstoffe nicht gesondert übergibt,

Artikel 13
Änderungen der Anlage 3 Anforderungen 

an den Standplatz für Abfallbehälter
In der Anlage wird die Transportwegbreite 
pro Behältertyp in Anwendung der gültigen 
Arbeitsschutzregeln der Unfallversicherung 
wie folgt geändert: 

Behälterart Tiefe
(m)

Breite 
(m)

Transportweg-
breite (m)

max. Gesamtlast 
(kg)

60-Liter-Restabfallsack 16
60-Liter-Behälter 0,70  0,70 0,70  1,00 23
80-Liter-Behälter 0,70  0,70 0,70  1,00 31

120-Liter-Behälter 0,70  0,70 0,70  1,00 50
240-Liter-Behälter 0,75  0,70 0,70  1,00 100

1100-Liter-Behälter 1,50  1,75 1,75  1,50 385

Artikel 14 
Neue Anlage 5 Anforderungen  

bei Bereitstellungstransport gem. § 10 Abs. 3 
Abfallwirtschaftssatzung

Folgende Anlage 5 wird der Abfallwirtschafts-
satzung angefügt und lautet: 

Anlage 5 Anforderungen bei  
Bereitstellungstransport gem. § 10 Abs. 3 

Abfallwirtschaftssatzung 
1. Anforderungen an den Transportweg (Zu-
gangswege, Gebäudedurchgänge und Türen)
Der Transportweg darf eine maximale Länge von 
30 Metern (einfache Strecke) nicht überschreiten. 
Die Länge bemisst sich von der Mitte des Behäl-
terstandortes (§§ 2 Abs. 21,  10 Abs. 1 AWS) bis zur 
Mitte der nächsten, mit Abfallsammelfahrzeugen 
befahrbaren Straße (§ 2 Abs. 10 AWS). 
Der Transportweg muss an den Entsorgungsta-
gen einen gefahrlosen Transport ermöglichen. 
Deshalb ist er frei von blockierenden Gegen-

5. Änderungssatzung zur Abfallwirtschaftssatzung der 
Stadt Leipzig vom 20.11.2014, gültig ab 01.01.2021

ständen (bspw. Sperrmüll, Nebenablagerungen) 
zu halten. 
Türen müssen leicht zu betätigende und sichere 
Feststellvorrichtungen haben und die entspre-
chenden Anforderungen des Transportweges 
aufweisen. 
Der Transportweg 
 - muss eine lichte Breite von mindestens 1,00 

m für Zweiradbehälter bzw. mindestens 1,50 
m für Vierradbehälter aufweisen, 

 - muss eine Durchgangshöhe von mindestens 
2,00 m aufweisen. 

 - muss ebenerdig, ausreichend befestigt und 
beleuchtet sein. 

 - darf keine Stufen und Absätze aufweisen. 
 - muss schnee-, eis- und glättefrei sowie frei 

von Laub, Grasbüscheln oder Moos gehalten 
werden.

 - darf kein Gefälle haben. Im Einzelfall kann 
eine Neigung von 6 % möglich sein. 

 - darf nicht schadhaft oder rutschig sein und 
muss einen trittsicheren Belag haben. Rasen-
gittersteine, Splitt und Schotter erfüllen die 
Trittsicherheit nicht.

2. Weitere Anforderungen an den Behälter- 
standort
Neben Punkt 1 und Anlage 3 gelten für den Be-
hälterstandort folgende weitere Anforderungen. 
Am Behälterstandort ist ein lichter Abstand 
von mindestens 1,20 m für gegenüberstehende 
Zweiradbehälter bzw. mindestens 1,50 m für 
Vierradbehälter einzuhalten. 
Die Entnahme der Abfallbehälter aus dem 
Behälterstandort muss geradlinig und ohne 
Rangieren möglich sein. 
Sind Abfallbehälter aus Abfallbehälterschrän-
ken zu entnehmen, sind diese Schränke eben-
falls ebenerdig zu errichten und müssen der 
VDI-Richtlinie 2160 und den aktuellen DIN-
Empfehlungen entsprechen. Ein Anheben der 
Abfallbehälter zu Entnahme ist auszuschließen. 
Zwischen gegenüberliegenden Reihenboxen/
Abfallschränken ist ein Mindestabstand von 
2,50 m einzuhalten. 

Alle Türen und sonstige Barrieren sowie Schließ-
systeme wie Schlüsseltresore oder Schließein-
richtungen direkt an den Behältern müssen 
sich grundsätzlich ohne Schlüssel öffnen und 
schließen lassen. Der Verschluss mit Dreikant-
schlüssel nach DIN 22417-M5 ist zugelassen.

Artikel 15
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt in ihren Änderun-
gen nach ihrer Bekanntmachung im Leipziger
Amtsblatt am 01.01.2021 in Kraft. ■
Leipzig, 13.11.2020

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Die eventuelle Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften ist innerhalb eines Jahres nach der 
Bekanntgabe dieser Satzung geltend zu machen. 

Hinweis: Etwa vier Wochen nach der Ver-
öffentlichung der Änderungssatzung im 
Leipziger Amtsblatt und deren Inkrafttreten 
ist die komplette Abfallwirtschaftssatzung als 
Druckexemplar erhältlich. Außerdem kann sie 
nach dem Inkrafttreten im Internet unter www.
leipzig.de  oder www.stadtreinigung-leipzig.de 
abgerufen werden. ■

Aufgrund der neuesten Corona-Bestimmun-
gen bleibt das „täglich rausgeputzt – Unser 
Laden fürs Beraten“ im Jägerhof, Hainstraße 
17a, von Montag, 14. Dezember 2020, bis 
Samstag, 9. Januar 2021, geschlossen. 
Anfragen der Bürgerinnen und Bürger beant-
wortet die Fachberatung des Eigenbetriebes 
Stadtreinigung Leipzig weiterhin per E-Mail 
an fachberatung@srleipzig.de oder telefonisch 
unter 6 57 11 11 
Telefonzeiten: 
 Mo.  8.00-12.00/13.00-15.00 Uhr, 
 Di.  8.00-12.00/13.00-17.00 Uhr, 
 Mi  8.00-12.00/13.00-15.00 Uhr, 
 Do.  8.00-12.00/13.00-16.00 Uhr, 
 Fr.  8.00-12.00 Uhr. 
Wertmarken 
sind an der Kasse der Stadtreinigung Leipzig 
in der Geithainer Straße 60 sowie in einigen 
Tankstellen erhältlich. Die Verkaufsstellen 
sind im Internet unter www.stadtreinigung-

Coronabedingte Schließung  
„täglich rausgeputzt – Unser Laden fürs Beraten“

leipzig.de zu finden oder können bei der 
Fachberatung erfragt werden.
Das „täglich rausgeputzt – Unser Laden fürs 
Beraten“ war neben E-Mail, Fax und Internet 
als persönlicher Abgabeort der Stimmzettel 
zur Umfrage zum GelbenSackPLUS/Gelbe 
TonnePLUS angegeben, die der Verband 
Wohneigentum Sachsen noch bis zum 18. 
Dezember 2020 durchführt. 
Wer diese Möglichkeit trotzdem nutzen möch-
te, kann seinen Stimmzettel in den Briefkasten 
des Ladens werfen. Dieser befindet sich einmal 
um den Laden herum (siehe Foto).

Foto: Stadtreinigung Leipzig
fachberatung@srleipzig.de

www.stadtreinigung-leipzig.de

Angenommen werden:
•  Altöl • Bremsflüssigkeit • Autobatterien 

(ohne Pfanderstattung) • ölverunreinigte 
Feststoffe (Putzlappen, PKW-Öl-Filter) • 
Farbreste • Fette • Speiseöl • Klebstoffe 
• Haushaltschemikalien wie Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel • Dachanstriche • 
Lösungsmittel • Fleckenentferner • Fotoche-
mikalien • Pflanzen- und Holzschutzmittel • 
Abbeizmittel • Kraftstoff • Altmedikamente 
• Kosmetika • Spraydosen (mit Deckel!) • 
Quecksilber • Leuchtstoffröhren • Energie-
sparlampen • Haushaltsbatterien • Akku-
mulatoren • Feuerlöscher • CDs und DVDs

Nicht angenommen werden:
•  Feuerwerkskörper • Sprengstoffe • Munition 

• Druckgasflaschen • asbesthaltige Stoffe 
• Dachpappe • Kühl- und Gefriergeräte • 
sonstige Elektrogeräte • Sperrmüll • Au-
toreifen • Schläuche • Filme • Kassetten • 
Tonerkartuschen • Farbbänder

Entsorgungsmöglichkeiten hierfür erfragen 
Sie bitte bei der Fachberatung unter 6 57 11 11.

Achtung! Um Gefährdungen auszuschließen, 
sind schadstoffhaltige Abfälle keinesfalls 
unbeaufsichtigt am Straßenrand ab- oder 
bereitzustellen, sondern müssen direkt den 
Mitarbeitern am Schadstoffmobil übergeben 
werden! Schadstoffe ohne Originalverpackung 
bitte beschriften! Anlieferungsgefäße (außer 
Altölbehälter) können zum Zwecke der Rück-
gabe nicht entleert werden.

Fachberatung
E-Mail: fachberatung@srleipzig.de
Telefon: 6 57 11 11

Telefonzeiten:
 Mo. 8.00-12.00/13.00-15.00 Uhr
 Di.  8.00-12.00/13.00-17.00 Uhr
 Mi.  8.00-12.00/13.00-15.00 Uhr
 Do.    8.00-12.00/13.00-16.00 Uhr
 Fr.  8.00-12.00 Uhr

Derzeit ist der Laden „täglich rausgeputzt – 
Unser Laden fürs Beraten“geschlossen. ■

Schadstoffannahme bei der Stadtreinigung

Bekanntmachungen
Leipziger Amtsblatt
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das Grundstück angemeldeten Behälter. 
Bestand der Anschluss nicht das komplette 
Jahr, wird die Mindestgebühr nur für die 
Quartale angerechnet, für die ein Anschluss 
während des gesamten Quartals bestand.

(4) Sonderleerung Restabfall 
 Die Gebühr für die zusätzliche Leerung eines 

Restabfallbehälters beträgt pro Leerung für 
einen

60-l-Restabfallbehälter 11,66 Euro

80-l-Restabfallbehälter 12,66 Euro

120-l-Restabfallbehälter 13,35 Euro

240-l-Restabfallbehälter 16,02 Euro

1100-l-Restabfallbehälter 41,92 Euro
 
Diese Gebührensätze finden auch Anwen-
dung, wenn Fehlwürfe in Wertstoffbehältern 
und Biotonnen die ordnungsgemäße Verwer-
tung verhindern.

(5) Restabfallsack
 Die Gebühr für einen amtlich gekennzeichne-

ten 60-Liter-Restabfallsack beträgt 6,00 Euro.
(6) Nebenablagerungen
 Für Abfälle, die entgegen den Festlegungen 

der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leip-
zig neben den Abfallbehältern abgelagert 
werden, wird die Gebühr von 7,57 Euro je 
begonnene 80-Liter-Einheit berechnet. 

(7) Überfüllungen
 Lassen sich die Restabfallbehälter entgegen 

den Festlegungen der Abfallwirtschaftssat-
zung der Stadt Leipzig nicht vollständig 
schließen, liegt eine Überfüllung vor. Für 
diese wird je überfüllten Restabfallbehälter 
die Gebühr von 4,05 Euro berechnet.

 Ist das Abräumen der Überfüllung nötig, 
um den Behälter leeren zu können, wird die 
Gebühr von 7,57 Euro je begonnener 80-Liter-
Einheit berechnet. 

(8) Abfallpressen und Abfallcontainer
 Beim Einsatz stadteigener Abfallpressen und 

-containern werden für die Gestellung bzw. 
die Leerung folgende Gebühren erhoben:

Größe 
Mietgebühr
pro Monat 

Transportgebühr zur 
Behandlungsanlage 

Entsorgungskosten 
pro Entleerung 

5-m³-Abfallgroßcontainer 26,00 Euro 118,00 Euro

entsprechend
Bescheid der
Entsorgungsanlage

7-m³-Abfallgroßcontainer 27,00 Euro 118,00 Euro

10-m³-Abfallgroßcontainer 25,00 Euro 118,00 Euro

10-m³-Abfallpresse 232,00 Euro 128,00 Euro

20-m³-Abfallpresse 365,00 Euro 128,00 Euro

24-m³-Abfallpresse 290,00 Euro 128,00 Euro

(9) Biotonnenfestgebühr
 Die Gebühr für die Leerung der Biotonne im 

14-täglichen Turnus beträgt pro Monat für eine 

60-l-Biotonne 2,60 Euro

120-l-Biotonne 5,20 Euro

240-l-Biotonne 10,40 Euro

 
 Die Gebühr für die Leerung der Biotonne im 

wöchentlichen Turnus beträgt pro Monat für 
eine 

60-l-Biotonne 5,20 Euro

120-l-Biotonne 10,40 Euro

240-l-Biotonne 20,81 Euro
 

(10) Sonderleerung Biotonne  
Die Gebühr für eine gelegentliche zusätzliche 
Leerung einer Biotonne beträgt pro Leerung 
für eine

60-l-Biotonne 8,75 Euro

120-l-Biotonne 9,95 Euro

240-l-Biotonne 12,35 Euro

(11) Gartenabfallsack
 Die Gebühr für einen amtlich gekennzeich-

neten 100-Liter-Gartenabfallsack beträgt 10,00 
Euro.

(12) Gartenabfall 
 Die Gebühr für die Abgabe von Gartenabfall 

auf den Wertstoffhöfen der Stadt Leipzig 
beträgt 0,50 Euro pro Behältnis mit einem 
Aufnahmevolumen von bis zu 100 Liter in 
Form einer Wertmarke. 

(13) Sperrmüll
 Die Gebühr für die haushaltsnahe Abholung 

von bis zu 4 m³ Sperrmüll bei Bereitstellung 
vor dem Grundstück beträgt 21,00 Euro in 
Form einer Wertmarke. Wird der Transport 
aus der Wohnung bzw. aus dem Grundstück 
in Anspruch genommen, wird eine Wertmar-
ke zu 50,00 Euro fällig.

(14) Elektroaltgeräte
 Die Gebühr für die Abholung von Elektro-

altgeräten (Waschmaschine, Waschtrockner, 
Wäschetrockner, Schleuder, Kühlschrank, 
Gefrierschrank, Gefrier-Kühl-Kombination, 

Auf der Grundlage
- des §§ 4, 14, 124 der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung – 
SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
15.07.2020 (SächsGVBl. S. 425),

- der §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalab-
gabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGV-
Bl. S. 116), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 
17 des Gesetzes vom 05.04.2019 (SächsGVBl. 
S. 245),

- des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes 
des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 05.04.2019 
(SächsGVBl. S. 245), 

- der Satzung über die Erhebung von Ver-
waltungskosten für Amtshandlungen in 
weisungsfreien Angelegenheiten der Stadt 
Leipzig (Verwaltungskostensatzung) in 
der Beschlussfassung vom 23.08.2017 (Nr. 
VI-DS-03283), zuletzt geändert durch Rats-
beschluss vom 03.11.2017 (Nr. VI-DS-04777, 
Leipziger Amtsblatt Nr. 20 vom 11.11.2017) 

hat die Ratsversammlung der Stadt Leipzig am 
12.11.2020 (Nr. VII-DS-01587) folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 
Gebührentatbestand

Die Stadt Leipzig erhebt Gebühren für die 
Inanspruchnahme der kommunalen Abfallent-
sorgung als öffentliche Einrichtung, soweit die 
Inanspruchnahme zwischen dem 01. Januar 2021 
und dem 31. Dezember 2022 erfolgt.

§2 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist 
(a) für die Verwertungsgebühr, die Lee-

rungsgebühr, die Sonderleerungsgebühr, 
die Gebühr für Nebenablagerungen und 
Behälterüberfüllungen, die Biotonnenfest-
gebühr, den Austausch beschädigter Ab-
fallbehälter und die Gestellung/Leerung 
von Abfallpressen und -großcontainern 
sowie die Behälterbereitstellungsgebühr und 
die Verwaltungsgebühr der Grundstücks-
eigentümer. Grundstückseigentümer im 
Sinne dieser Satzung ist der im Grundbuch 
eingetragene Eigentümer, bei Wohnungs-
eigentum die Gesamtheit der Wohnungs-
eigentümer.

 Anstelle des Grundstückseigentümers 
werden zum Gebührenschuldner in der 
angegebenen Reihenfolge:

 -  die Erbbauberechtigten
 -  die Nießbraucher, sofern sie das ganze  

 Grundstück selbst nutzen.
(b) bei der Benutzung von amtlich gekenn-

zeichneten Restabfall- und Gartenabfall-
säcken der Erwerber,

(c) bei der Nutzung der Wertstoffhöfe für die 
Abgabe von Gartenabfall der Abfallbesit-
zer,

(d) bei der Abholung von Sperrmüll und 
Elektroaltgeräten der Auftraggeber und

(e) bei der Beseitigung von Autowracks der 
Fahrzeughalter.

(2) Mehrere Gebührenschuldner eines Grund-
stücks sind Gesamtschuldner.

(3) Bei angeschlossenen Grundstücken, die in 
Teil- oder Wohnungseigentum stehen, wer-
den die Gebühren einheitlich für die Gemein-
schaft festgesetzt. Der Bescheid kann dem 
von der Gemeinschaft bestellten Verwalter 
bekannt gegeben werden.

§ 3
Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht ab dem ersten 
Kalendertag des auf den Anschluss an die 
kommunale Abfallentsorgung folgenden 
Monats. Ein Anschluss ist dann erfolgt, wenn 
Abfallbehälter aufgestellt sind und die tur-
nusmäßige Abfallentsorgung begonnen hat.

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des 
Monats, in dem der Anschluss an die kom-
munale Abfallentsorgung endet. Das Ende 
der Gebührenpflicht setzt voraus, dass der 
Anschlusspflichtige die Abmeldung gemäß 
§ 7 der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt 
Leipzig einen Monat im Voraus schriftlich 
vorgenommen hat. 

(3) Ist der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig 
(Stadtreinigung Leipzig) durch fehlenden 
Zugang gehindert, Behälter trotz Abmeldung 
abholen zu können, bleibt die Gebührenpflicht 
bis zum Vollzug der Abholung bestehen. 

(4) Wechselt im laufenden Kalenderjahr der 
Anschlusspflichtige, unterliegt der nunmehr 
Anschlusspflichtige als Gebührenschuldner 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Buchstabe a dieser 
Satzung der Gebührenpflicht von dem Monat 
an, der auf das Ende der Gebührenpflicht des 
bisherigen Anschlusspflichtigen fällt.

(5) Für saisonal genutzte Grundstücke kann 
auf schriftlichen Antrag der Anschluss 
an die städtische Abfallentsorgung für 
das erste und vierte oder das zweite 
und dritte Quartal unterbrochen werden. 
Für diese Zeiträume wird ebenfalls die 
Gebührenpflicht unterbrochen und es besteht 
seitens des Gebührenschuldners kein Recht, 
Einrichtungen der Abfallwirtschaft zu 
benutzen.

§ 4
Entstehung und Fälligkeit  

der Gebührenschuld
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Für 

die Verwertungsgebühr, die Leerungsgebühr 
Restabfall, die Biotonnengebühr, die Gebühr 
für Nebenablagerungen und/oder Behälter-
überfüllungen entsteht die Gebührenschuld 
jeweils mit Ablauf des Erhebungszeitraums, 
soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.  

(2) Bei Anschluss an die kommunale Abfallent-
sorgung während des Kalenderjahres beginnt 
der Erhebungszeitraum ab dem ersten Ka-
lendertag des auf den Anschluss folgenden 
Monats. 

(3) Endet der Anschluss an die kommunale 
Abfallentsorgung vor Ablauf eines Kalen-
derjahres, endet die Gebührenschuld mit 
Ablauf des Monats, in dem die Abfallbehälter 
eingezogen wurden. Die Abmeldefrist nach 
§ 7 Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig 
beträgt einen Monat. 

(4) Änderungen der Größe oder Zahl der Ab-
fallbehälter, die bis zum 15. eines Monats 
vorgenommen worden sind, werden zum 
01. dieses Monats gebührenwirksam. Ab dem 
16. des Monats erfolgte Behälteränderungen 
werden zum Beginn des Folgemonats gebüh-
renwirksam.

(5) Für  die  Verwertungsgebühr ,  d ie 
Leerungsgebühr Restabfall und die 
Biotonnengebühr sind Vorauszahlungen 
zu leisten, welche durch Bescheid für ein 
Grundstück festgesetzt werden. Die Vor-
auszahlungen werden in vierteljährlichen 
Teilbeträgen zum 15. Februar, zum 15. Mai, 
zum 15. August und zum 15. November des 
Kalenderjahres fällig. 

(6) Erfolgt der Anschluss an die kommunale Ab-
fallentsorgung während des Kalenderjahres, 
sind Vorauszahlungen erstmals in dem auf 
den Anschluss folgenden Monat zu leisten. 

(7) Die Höhe der Vorauszahlung für die Verwer-
tungsgebühr, die Leerungsgebühr und die 
Biotonnengebühr bestimmt sich wie folgt:
1.  Verwertungsgebühr
 Anzahl der am Grundstück vorhande-

nen Restabfallbehälter zum 01.01. des 
jeweiligen Kalenderjahres multipliziert 
mit dem Gebührensatz für die geltende 
Verwertungsgebühr gemäß § 5 Absatz 1.

2.  Leerungsgebühr
 Anzahl der Leerungen der Restabfall-

behälter im Vorjahr des Kalenderjahres 
multipliziert mit der Leerungsgebühr 
gemäß § 5 Absatz 2. Fanden im Vorjahr 
keine Leerungen oder weniger als die 
Pflichtleerungen statt, wird die Zahl der 
vorgeschriebenen Pflichtleerungen zum 
Ansatz gebracht. Stichtag für die genutzte 
Behältergröße ist jeweils der 01.01. des 
Kalenderjahres.

3.  Biotonnenfestgebühr
 Anzahl der am Grundstück vorhandenen 

Biotonnen zum 01.01. des jeweiligen Kalen-
derjahres multipliziert mit dem geltenden 
Gebührensatz gemäß § 5 Absatz 9.

4.  Liegen keine Vorjahresdaten vor, werden 
die Zahl der aktuell aufgestellten Restab-
fallbehälter und Biotonnen sowie die Zahl 
der vorgeschriebenen Pflichtleerungen 
gemäß Abfallwirtschaftssatzung der Stadt 
Leipzig für die Ermittlung der Höhe der 
Vorauszahlung angesetzt. 

5.  Die im Kalenderjahr tatsächlich entstande-
ne Gebührenschuld (Verwertungsgebühr, 
Leerungsgebühr, Nebenablagerungen, 
Behälterüberfüllungen und Biotonnenfest-
gebühr) wird im Jahresgebührenbescheid 
zu Beginn des Folgejahres nach dem Kalen-
derjahr endgültig festgesetzt. Sich daraus 
ergebende Guthaben oder Nachforderun-
gen werden auf dem Vorauszahlungsbe-
scheid für das Folgejahr ausgewiesen und 
mit den Abschlagszahlungen verrechnet.

6.  Sollen dem Gebührenpflichtigen etwaige 
Guthaben im Folgejahr ausgezahlt werden, 
ist dies der Stadt, Stadtreinigung Leipzig, 
mit der entsprechenden Bankverbindung 
bis zum 31. Oktober des laufenden Kalen-
derjahres mitzuteilen.

(8) Die Gebührenschuld für die Gestellung/
Leerung von Abfallpressen und -containern 
entsteht jeweils am Ende des Monats, in dem 
die Leistungen in Anspruch genommen wur-
den und wird 14 Tage nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig.

(9) Die Gebühr für die Behälterbereitstellung (Be-
hälterbereitstellungsgebühr) wird grundsätzlich 
halbjährlich erhoben. Die Gebührenschuld entsteht 
jeweils am letzten Tag des Halbjahres. Die Gebühr 
wird jeweils zum 15. des dem Erhebungszeitraum 
folgenden übernächsten Monats fällig (15. Februar, 
15. August).

(10) Die Gebühren für Sonderleerungen werden 
grundsätzlich quartalsweise erhoben. Die 
Gebührenschuld entsteht jeweils am letzten 
Tag des Quartals. Diese Gebühren werden 
jeweils zum 15. des dem Erhebungszeitraum 
folgenden übernächsten Monats fällig (15. Fe-
bruar, 15. Mai, 15. August bzw. 15. November). 

(11) Für die Abholung von Sperrmüll und 
Elektroaltgeräten entsteht die Gebühren-
schuld mit dem Kauf der entsprechenden 

Geschirrspüler, Fernsehgerät, Computertech-
nik, Herd) vor dem Grundstück beträgt pro 
Gerät 10,00 Euro in Form einer Wertmarke.

(15) Beschädigte Abfallbehälter
 Die Gebühr für den Ersatz von durch un-

sachgemäßen Gebrauch beschädigten leeren 
Abfallbehältern beträgt für einen

60-l-Restabfallbehälter 84,39 Euro

80-l-Restabfallbehälter 84,39 Euro

120-l-Restabfallbehälter 84,39 Euro

240-l-Restabfallbehälter 87,29 Euro

1.100-l-Restabfallbehälter 266,27 Euro

(16) Autowracks
 Die Gebühr für die Entsorgung widerrechtlich 

abgestellter Kraftfahrzeuge beträgt 153,39 
Euro. Bei einem widerrechtlich abgestellten 
Anhänger wird eine Gebühr von 102,26 Euro 
für die Entsorgung erhoben.

(17) Die Säcke bzw. Wertmarken laut Absatz 5, 
11 bis 14 sind an der Kasse der Stadtreinigung 
Leipzig, in der Geithainer Straße 60 bei der 
Stadtreinigung Leipzig im „täglich rausgeputzt 
– Unser Laden fürs Beraten, Hainstraße 17a“ 
und in den Bürgerämtern erhältlich. Weitere 
Verkaufsstellen werden jährlich im Leipziger 
Amtsblatt oder unter www.stadtreinigung-
leipzig.de bekannt gegeben.

(18) Verwaltungsgebühr
 Für Anträge auf Änderung des Entsorgungs-

turnus gemäß § 11 (1) Abfallwirtschaftssat-
zung wird pro Standort eine Verwaltungs-
gebühr von 47,50 Euro erhoben.  

(19) Behälterbereitstellungsgebühr 
 Die Gebühr für die Bereitstellung der zu leerenden 

Abfallbehälter beträgt pro durchgeführten Trans-
port für einen Behälter 

Restabfallbe-
hälter

Biotonne

60-Liter 1,77 Euro 1,77 Euro

80-Liter 1,77 Euro

Abfallwirtschaftsgebührensatzung der Stadt Leipzig
Wertmarke und wird sofort fällig. Die 
Wertmarke ist bei der Abholung von Sperr-
müll auszuhändigen, bei der Abholung von 
Elektroaltgeräten am abzuholenden Gerät 
anzubringen. 

(12) Die Gebührenschuld für den Austausch von 
defekten Abfallbehältern entsteht mit dem 
Austausch durch die Stadt, Stadtreinigung 
Leipzig, und wird 14 Tage nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides fällig.

(13) Die Gebührenschuld für die Entsorgung von 
Autowracks entsteht mit der Entsorgung der 
Autowracks durch die Stadt, Stadtreinigung 
Leipzig, und wird 14 Tage nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides fällig.

(14) Die Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung der 
Anträge auf Änderung des Entsorgungsturnus 
entsteht mit der Änderung des Entsorgungsturnus 
und wird 14 Tage nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig. 

(15) Bei Erwerb eines amtlich gekennzeichneten 
Garten- und Restabfallsackes oder der Wert-
marken zur Abgabe von Gartenabfall auf den 
Wertstoffhöfen entsteht die Gebührenschuld 
mit dem Kauf und wird sofort fällig.

§ 5
Gebührenmaßstäbe und Gebührensätze 

Für die Inanspruchnahme der Leistungen der 
städtischen Abfallentsorgung gemäß der Ab-
fallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig werden 
folgende Gebühren erhoben:
(1) Verwertungsgebühr 
 Sie ist eine Festgebühr und die Gegenleis-

tung für die Entsorgung der Abfallarten, 
die verwertet werden. Dazu gehören die 
Entsorgung von Sperrmüll, Elektrogeräten, 
Gartenabfall, Schadstoffen, Papier Drucker-
zeugnisabfällen (kommunaler Anteil an der 
Blauen Tonne), der kommunale Anteil an 
der „Gelben Tonne PLUS“ sowie die Vorhal-
tung der dazu nötigen Sammelsysteme. Sie 
beinhaltet außerdem die Vorhaltekosten für 
die Bioabfallsammlung über die Biotonne. 
Die Verwertungsgebühr wird nach jeweili-
gem Entsorgungsturnus behälterbezogen für 
ein Grundstück erhoben. Bei deren Kalkula-
tion wird die zum Stichtag 01.06. des Kalku-
lationsjahres an die jeweilige Behältergröße 
durchschnittlich angeschlossene Zahl der 
amtlich gemeldeten Personen berücksichtigt.  
Die Verwertungsgebühr beträgt pro Monat 
im regulären 14-täglichen Turnus bei einem

60-l-Restabfallbehälter 3,82 Euro

80-l-Restabfallbehälter 4,74 Euro

120-l-Restabfallbehälter 6,11 Euro

240-l-Restabfallbehälter 12,49 Euro

1100-l-Restabfallbehälter 57,26 Euro

 
 Die Verwertungsgebühr beträgt pro Monat im 

verkürzten wöchentlichen Turnus bei einem 
 

60-l-Restabfallbehälter 7,63 Euro

80-l-Restabfallbehälter 9,47 Euro

120-l-Restabfallbehälter 12,22 Euro

240-l-Restabfallbehälter 24,98 Euro

1100-l-Restabfallbehälter 114,52 Euro

(2) Leerungsgebühr Restabfall 
 Die Leerungsgebühr für Restabfall ist die Ge-

genleistung für die Sammlung im jeweiligen 
Turnus, den Transport und die Beseitigung ein-
schließlich Vorbehandlung von Restabfällen. 
Sie wird nach der Behältergröße und der An-
zahl der tatsächlichen Entleerungen erhoben.  
Die Gebühr für die Leerung eines gemäß § 
11 Absatz 1 der Abfallwirtschaftssatzung 
der Stadt Leipzig bereitgestellten Abfall-
behälters beträgt pro Leerung für einen 

60-l-Restabfallbehälter 4,05 Euro

80-l-Restabfallbehälter 5,05 Euro

120-l-Restabfallbehälter 5,74 Euro

240-l-Restabfallbehälter 8,41 Euro

1100-l-Restabfallbehälter 34,18 Euro

(3) Mindestgebühr
 Mindestens wird pro Quartal die Gebühr in 

Höhe einer Behälterleerung nach Absatz 2 
abgerechnet, die der notwendigen Anzahl 
von Pflichtleerungen gemäß § 6 Absatz 11 der 
Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig 
entspricht. Das gilt selbst dann, wenn entge-
gen der Festlegung einer Pflichtleerung im 
§ 6 Absatz 11 der Abfallwirtschaftssatzung 
der Stadt Leipzig in diesem Zeitraum kein 
Restabfallbehälter zur Leerung bereitgestellt 
wurde. 

 Werden mehrere Behältergrößen auf einem 
Grundstück genutzt, richtet sich die Höhe 
der Mindestgebühr nach dem kleinsten für 

120-Liter 1,77 Euro 1,77 Euro

240-Liter 1,77 Euro 1,77 Euro

1.100-Liter 6,77 Euro

§ 6
Auskunfts- und Anzeigepflicht 

(1) Jeder Wechsel des Gebührenschuldners ist der 
Stadt, Stadtreinigung Leipzig, vom vorherigen 
oder vom neuen Gebührenschuldner gemäß 
§ 7 der Abfallwirtschaftssatzung innerhalb 
eines Monats nach dem Wechsel schriftlich 
anzuzeigen und mit Grundbuchauszügen 
zu belegen. 

(2) Änderungen der Anschrift des Gebühren-
schuldners und der Bankverbindung, sofern 
eine Einzugsermächtigung erteilt ist, sind der 
Stadt, Stadtreinigung Leipzig, innerhalb eines 
Monats schriftlich anzuzeigen.

(3) Die Gebührenschuldner müssen auf Verlan-
gen der Stadt, Stadtreinigung Leipzig, die 
zur Festsetzung der Gebühren erforderlichen 
Auskünfte schriftlich erteilen. 

(4) § 8 Absatz 5 der Abfallwirtschaftssatzung der 
Stadt Leipzig gilt entsprechend. 

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 124 Absatz 1 der SächsGemO können 
Verstöße gegen diese Satzung als Ordnungs-
widrigkeit verfolgt und mit einer Geldbuße 
geahndet werden. 
Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
§ 6 seiner Auskunftspflicht nicht nachkommt.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung 
im Leipziger Amtsblatt am 01.01.2021 in Kraft. ■
Leipzig, 13.11.2020

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Die eventuelle Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften ist innerhalb eines Jahres nach 
der Bekanntgabe dieser Satzung geltend zu machen. 

Hinweis: Etwa vier Wochen nach der Veröffentli-
chung im Leipziger Amtsblatt und deren Inkraft-
treten ist die Abfallwirtschaftsgebührensatzung 
als Druckexemplar erhältlich. Außerdem kann sie 
nach dem Inkrafttreten im Internet unter www.
leipzig.de  oder www.stadtreinigung-leipzig.de 
abgerufen werden. ■

„Wiederverwenden statt wieder verschwen-
den“, heißt die Kampagne des Umweltinfor-
mationszentrums (UiZ) zur Verringerung der 
Plastikflut. Die Angebotsreihe, die Jung und 
Alt zum Thema informieren und motivieren 
soll, startete am Dienstag, 15. Dezember, mit 
dem Bespielen der digitalen City Light Poster 
im gesamten Leipziger Innenstadtbereich und 
wird in den Folgemonaten fortgesetzt. „Um das 
Problem der Plastikflut zu verringern, von der 

auch die Stadt Leipzig betroffen ist, kann jeder 
etwas tun“, verdeutlicht Klimabürgermeister 
Heiko Rosenthal. „Beispielsweise können Bür-
gerinnen und Bürger beim Einkauf auf Mehr-
wegverpackungen achten oder unverpackte 
Produkte kaufen. Doch nicht nur bei der Verpa-
ckung kann Einfluss auf die Langlebigkeit des 
Materials geübt werden. Wiederverwendbare 
Waren statt Einweg-Produkte, wie etwa Glas- 
statt Plastik-Trinkhalme helfen deutlich. Wenn 

„Wiederverwenden statt wieder verschwenden“: Neue Kampagne  
zur Verringerung der Plastikflut startet noch in der Adventszeit 

sich die Einweg-Verpackung doch nicht ganz 
vermeiden lässt, sollte zudem darauf geachtet 
werden, den Abfall gut zu trennen, bevor er in 
der Tonne landet, um ihn recycelbar zu machen.“
Die Kampagne wird anlässlich einer neuen 
EU-Richtlinie über die Verringerung der Aus-
wirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf 
die Umwelt ins Leben gerufen. Im Zuge der 
Richtlinie werden ab 3. Juli 2021 sukzessive 
verschiedene bundesweite Maßnahmen in Kraft 

treten. Dazu gehört ein Verbot über Kunststoff- 
einwegprodukte, für die es Alternativen aus 
anderen Materialien gibt, wie zum Beispiel 
Plastikbesteck und -teller, Wattestäbchen oder 
Trinkhalme aus Plastik.
Einweg-Produkte sind nicht dazu bestimmt, 
wiederverwendet oder kosteneffizient recycelt 
zu werden. Sie landen stattdessen nach einer 
kurzen, einmaligen Nutzung in der Umwelt. 
Plastikmüll in Meeren, Flüssen, Seen und Böden 

wird nicht vollständig zersetzt, sondern zerfällt 
lediglich in Mikroplastikpartikel und reichert 
sich so weltweit an. Zwischen 1950 und 2015 sind 
8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert wor-
den. Dies entspricht mehr als einer Tonne Plastik 
pro Mensch. (Quelle: Heinrich-Böll-Stiftung 
und BUND: „Plastikatlas 2019“). Weitere Tipps 
zur Plastikvermeidung und Informationen zur 
Kampagne sind im UiZ erhältlich. Infos: www.
leipzig.de/uiz und Tel. 1 23 67 11. ■
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Auf der Grundlage
- des §§ 4, 14, 124 der Gemeindeordnung für 

den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeinde-
ordnung – SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. 
S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 15.07.2020 (SächsGVBl. S. 425),

- der §§ 51 und 52 des Straßengesetzes für den 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz 
– SächsStrG) vom 21.01.1993 (SächsGVBl. 
S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762, 
2020 S. 29) 

hat die Ratsversammlung der Stadt Leipzig 
am 12.11.2020 (Nr. VII-DS-01590/20) folgende 
Änderungssatzung zur Satzung vom 17.11.2011 
(Ratsbeschluss V-1012/11, veröffentlicht im 
Amtsblatt 22/11 vom 03.12.2011), geändert am 
22.11.2012 (Ratsbeschluss V-1425/12, veröf-
fentlicht im Amtsblatt 23/12 vom 08.12.2012), 
geändert am 21.11.2013 (Ratsbeschluss 
V-1827/13, veröffentlicht im Amtsblatt 23/13 
vom 30.11.2013), geändert am 20.11.2014 (DS 
Nr. V/518/14, veröffentlicht im Amtsblatt 23/14 
vom 6.12.2014), geändert am 19.11.2015 (Nr. VI-
DS-1779/15, veröffentlicht im Amtsblatt 23/15 
vom 12.12.2015), geändert am 17.11.2016 (Nr. VI-
DS-03215/16, veröffentlicht im Amtsblatt 22/16 
vom 10.12.2016), geändert am 15.11.2017 (Nr. 
VI-DS-04588/17, veröffentlicht im Amtsblatt 
22/17 vom 9.12.2017), geändert am 22.11.2018 
(Nr. VI-DS-06230/18) beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des § 1 Allgemeines

Absatz 4 wird neu eingefügt. Er lautet: 
(4) Nebenstraßen im Sinne dieser Satzung sind 

die sonstigen öffentlichen Straßen ohne Haupt-
netzcharakter. 

Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5. 

Artikel 2
Änderung des § 4 Übertragung  
der Straßenreinigungspflicht 

Die Absätze 2 und 5 werden geändert bzw. 
durch die kursiven Passagen ergänzt und lau-
ten neu: 
(2) Die Reinigungspflicht in den Reinigungs-

klassen A0, B0, C0 und Y0 umfasst die 
Reinigung der zwischen Fahrbahnrand 
und Grundstücksgrenze liegenden Bereiche 
wie Gehwege, Radwege, Baumscheiben, 
Grünstreifen, Trennstreifen, Gräben und 
Böschungen bei Bedarf.

(5) Die Reinigung der Fahrbahnen von Haupt-
verkehrs- und Haupterschließungsstraßen 
Straßen des Hauptnetzes darf nicht auf die Ei-
gentümer der durch diese Straßen erschlos-
senen Grundstücke übertragen werden. 

Artikel 3
Änderung der Anlage zur  

Straßenreinigungssatzung
In der Anlage zur Straßenreinigungssatzung 
(Straßenverzeichnis) wird die Bezeichnung 
„Anliegerstraße“ bzw. „Anliegerstraßen“ 
durch die Bezeichnung „Nebenstraße“ bzw. 
„Nebenstraßen“ ersetzt. 

Es werden zudem folgende Straßen, Straßen-
abschnitte und/oder Reinigungsklassen (RK) 
geändert, neu aufgenommen bzw. gestrichen:

Geändert bzw. neu aufgenommen werden:
Straße / Abschnitt RK  RK
    links rechts
Alte Straße
 Karl-Heine-Str. – Anfang 
 Hs.-Nr. 1 Z1 Z1
 Anfang Hs.-Nr. 1 – Erich-
 Zeigner-Allee A1 A1
 Weißenfelser Straße – 
 Alte Straße A1 A1
Anton-Bruckner-Allee
 Könneritzstraße – Klingerweg B1 B1
 Klingerweg – Karl-
 Tauchnitz-Straße A0 A0
 Sachsenbrücke A1 A1
Arnoldplatz
 Hs. Sabinenstraße 2 – 
 Herzberger Straße A0 A0
Bästleinstraße
 Schwantesstraße – Ende Hs. 
 Bertolt-Brecht-Straße 35 A1 A1
 Bästleinstraße – Bertolt-
 Brecht-Straße (Hs.-Nrn. 37–41) A0 A0
 Bästleinstraße – Schwantes-
 straße (Hs.-Nrn. 36–42) A0 A0
 Bästleinstraße – Bästlein-
 straße (Hs.-Nrn. 28–34) A0 A0
 Bästleinstraße – Schwantes-
 straße (Ende Hs.-Nr. 26) A0 A0
 Anfang Flstk. 1069 – Ende 
 Sackgasse (Hs.-Nr. 10) A1 A0
 Bästleinstr. – Anfang Flstk. 1069 A1 A1
 Bästleinstraße – Bästlein-
 straße (Hs.-Nr. 6) Z1 Z1
 Bästleinstraße – Ende Flstk. 1056 
 (Zufahrt zu Hs.-Nr. 4) A1 A0
 Ende Hs. Bertolt-Brecht-
 Straße 35 – Bautzner Straße A0 A1
 Hs.-Nr. 37 – Schwantesstraße A0 A1
 Max-Lingner-Str. – Hs.-Nr. 37 A1 A1
 Volksgartenstraße – Max-
 Lingner-Straße A0 A1
 Max-Lingner-Straße – Bästlein-
 straße (Hs.-Nrn. 1–3) A0 A0
Bernhardstraße
 Anfang Flstk. 119 – Liselotte-
 Herrmann-Straße A0 A1
 Breite Straße – Krönerstraße A1 A1
Brandiser Straße
 Zweinaundorfer Straße – 
 Zaucheweg, ohne Nebenstr. A0 A0
Claußbruchstraße
 Anfang Hs.-Nr. 9 – Stahmelner 
 Straße A1 A1
 Rittergutsstr. – Anfang Hs.-Nr. 9 A1 A0
Cleudner Straße
 Tauchaer Straße – Parthe, 
 außer Parthenbrücke A0 A1
 Parthe – Tauchaer Straße A0 A0
 Tauchaer Str. – Eichbergstraße A0 A1
Handelsring
 Anfang Flstk. 428 – Messe-
 Allee  A0 A0
 Messe-Allee – Einfahrt 
 Parkplatz P2 A1 A1
 Einfahrt Parkplatz P2 – 
 Seehausener Allee A0 A1
Hedwig-Burgheim-Straße
 Landsberger Straße – 
 Hedwig-Burgheim-Straße Z1 Z1
 Max-Liebermann-Straße – 
 Olbrichtstraße A1 A1
Heidelberger Straße
 Lützner Straße – Ende 

 Hs.-Nr. 12 A1 A1
 Heidelberger Straße – 
 Stuttgarter Allee A1 A1
 Ende Hs.-Nr. 12 – Anfang 
 Flstk. 1618 A1 A0
 Heidelberger Straße – Ulmer 
 Straße Z1 Z1
Hellerstraße
 Pfingstweide – Philipp-Reis-Str. A1 A1
 Gaußstraße – Ende Sackgasse A0 A0
Hildegardstraße
 Bogislawstr. – Ende Flstk. 400 A1 A1
Hofer Straße
 Stötteritzer Straße – 
 Ende Sackgasse A1 A1
 Ende Sackgasse – Oststraße Z1 Z1
 Oststraße – Nerchauer Straße A1 A1
Kurze Straße
 Karl-Mannsfeld-Straße – 
 Wilhelmstraße A0 A0
Landsberger Straße
 Bahnhofstraße – 
 Zu den Drei Kugeln B1 B0
 Möckernscher Weg – 
 Südtangente, ohne Nebenstraße C0 C1
 Südtangente – Ende Brücke B0 B1
 Ende Brücke – Bahnhofstraße B1 B1
 Ludwig-Beck-Straße – 
 Möckernscher Weg C1 C1
Markranstädter Straße
 Zschochersche Straße – 
 Zollschuppenstraße A1 A1
Martin-Luther-Ring
 Wilhelm-Leuschner-Platz – 
 Karl-Tauchnitz-Straße C1 C0
 Karl-Tauchnitz-Straße – 
 Otto-Schill-Straße C1 C3
 Schillerstraße – Wilhelm-
 Leuschner-Platz E5 E5
 Martin-Luther-Ring – 
 Hugo-Licht-Str. (hintere Führg.) E5 E5
 Lotterstraße – Ratsfreischul-
 straße (hintere Führung) E5 E5
Max-Reger-Allee
 Ferdinand-Lassalle-Straße – 
 Anton-Bruckner-Allee A1 A1
 Anton-Bruckner-Allee – 
 Rennbahnweg A0 A1
Mühlenstraße
 Hallesche Straße – 
 Hs. Stahmelner Straße 123 A0 A0
Naunhofer Landstraße
 Teichmannstraße – Anfang 
 Hs.-Nr. 18 A0 A0
Naunhofer Straße
 Naunhofer Straße – 
 Augustinerstraße A1 A0
 Prager Straße – 
 Kommandant-Prendel-Allee B1 B1
 Kommandant-Prendel-Allee – 
 Naunhofer Straße,
 außer Naunhofer Straße – 
 Burgundenstraße A1 A1
Philipp-Reis-Straße
 Anfang Hs.-Nr. 11c – 
 Ende Sackgasse A1 A1
 Rathenaustraße – Georg-
 Schwarz-Straße A1 A1
 Philipp-Reis-Straße – 
 Anfang Hs.-Nr. 11c A0 A1
Portitzer Straße

 Wurzner Str. – Eisenbahnstr. A1 A1
 Eisenbahnstr. – Macherner Str. Z1 Z1
 Macherner Straße – Louis-
 Fürnberg-Straße A1 A1
 Louis-Fürnberg-Straße – 
 Torgauer Straße,
 außer Portitzer Straße – 
 Louis-Fürnberg-Straße Z1 Z1
Regenbogen
 Zur Heide – Thomas-
 Müntzer-Straße A1 A1
 Regenbogen – Am Sonneneck Z1 Z1
 Stichweg zu Hs.-Nrn. 28–30 A0 A0
Renoirstraße
 Renoirstraße – Viertelsweg Z1 Z1
 Heinrich-Mann-Straße – 
 Ende Hs.-Nr. 6 A0 A1
 Ende Hs.-Nr. 6 – Anfang 
 Flstk. 318/13 A1 A1
 Anfang Flstk. 318/13 – 
 Ende Hs.-Nr. 32 A0 A1
 Ende Hs.-Nr. 32 – 
 Heinrich-Mann-Straße A0 A0
Roßmarkt
 ohne Nebenstraßen A0 A0
Russenstraße
 Prager Straße – Tränkengraben,
 außer Russenstraße – 
 Anfang Flstk. 140/4,
 ohne beschränkt öffentl. Weg A1 A1
 Tränkengraben – Nieritzstraße, 
 ohne beschränkt öffentl. Weg A1 A0
 Nieritzstraße – Hs.-Nr. 49, 
 ohne beschränkt öffentl. Wege A1 A1
 Hs.-Nr. 49 – Zadestraße, 
 ohne beschränkt öffentl. Weg A1 A0
 Zadestraße – Feldstraße, 
 ohne beschränkt öffentl. Weg A1 A1
 Feldstr. – Zuckelhausener Ring A0 A0
Saarländer Straße
 Lützner Straße – Spinnereistr. B1 B1
 Spinnereistraße – Alte Salzstr. A1 A1
 Alte Salzstr. – Ende Flstk. 275/14 A0 A1
 Ende Flstk. 275/14 – 
 Antonienstraße Z1 Z1
Seilerweg
 ohne beschränkt öffentl. Weg A0 A0
Stahmelner Straße
 Hs.-Nr. 44 – Sorbenstraße, 
 außer Elsterbrücke A0 A1
 Sorbenstraße – Mühlenstraße A0 A0
 Linkelstraße – Hs.-Nr. 44 A1 A1
Stoyestraße
 Lindenthaler Straße – 
 Ende Sackgasse A0 A1
Strümpellstraße
 ohne beschränkt öffentl. Weg A1 A1
 Strümpellstraße Stichstraße zu 
 Hs.-Nr. 40 – Ende Flstk. 151/34 A1 A0
Stuttgarter Allee
 Ende Flstk. 1483 – 
 Ende Sackgasse A0 A1
 Stuttgarter Allee – 
 Hs. Breisgaustraße 21a A0 A1
 Ende Flstk. 1646/2 – 
 Breisgaustraße A0 A0
 Parkplatz 6219 – 
 Ende Flstk. 1646/2 A0 A1
 Hs. Breisgaustraße 21 – 
 Parkplatz 6219 A0 A1
 Lützner Straße – 

 Lindennaundorfer Weg Z1 Z1
 Ratzelstraße – Weg 6203 Z1 Z1
 Mannheimer Straße – 
 Ende Flstk. 1483 A1 A1
 Ende Flstk. 1662 – 
 Mannheimer Straße A1 A0
 Stuttgarter Allee – 
 Heidelberger Straße Z1 Z1
 Flstk. 182/68 – Lützner Straße Z1 Z1
Theodor-Heuss-Straße
 Permoserstraße – 
 Geithainer Straße,
 ohne beschränkt öffentl. Weg C1 C1
Tröndlinring
 Anfang Hs.-Nr. 9 – 
 Pfaffendorfer Straße A1 A1
 Hs.-Nr. 7 – Ende Hs.-Nr. 8 A0 A1
 Ende Flstk. 454/1 – 
 Goerdelerring C3 C1
 Hs.-Nr. 7 – Ende Flstk. 454/1 C0 C0
 Gerberstraße – Hs.-Nr. 7 C0 C1
Turmgutstraße
 ohne beschränkt öffentl. Weg A1 A1
Uranusstraße
 Anfang Flstk. 1129 – 
 Anfang Flstk. 1135 Z1 Z1
 Saturnstraße – Kiewer Straße A0 A1
 Hs.-Nr. 118 – Saturnstraße A1 A1
 Hs.-Nrn. 114–118 A0 A1
 Hs.-Nrn. 28–32 A1 A1
 Hs.-Nrn. 16–20 A1 A1
 Hs.-Nrn. 22–28 A0 A1
Witzgallstraße A1 A1
Weg 0502
 Hs. Am Elsterwehr 6 – 
 Am Sportforum Z1 Z1

Gestrichene Abschnitte 
Straße/Abschnitt
Halberstädter Straße
 Lindenthaler Straße – Ende Sackgasse
Häußerstraße
 Küchenholzallee – Ende Hs.-Nr. 15
Jablonowskistraße
 Brüderstraße – Leplaystraße
Luz-Long-Weg
 Mainzer Straße – Ende Sackgasse

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt nach ihrer 
Bekanntmachung im Leipziger Amtsblatt am  
01.01.2021 in Kraft. ■
Leipzig, 13.11.2020

Burkhard Jung
Oberbürgermeister 

Die eventuelle Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften ist innerhalb eines Jahres 
nach der Bekanntgabe dieser Satzung geltend 
zu machen. 

Hinweis
Etwa vier Wochen nach der Veröffentlichung 
der Änderungssatzung im Leipziger Amtsblatt 
und deren Inkrafttreten ist die komplette 
Straßenreinigungssatzung als Druckexemp-
lar erhältlich. Außerdem kann sie nach dem 
Inkrafttreten im Internet unter www.leipzig.
de  oder www.stadtreinigung-leipzig.de abge-
rufen werden. ■

Auf der Grundlage
- des §§ 4, 14, 124 der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung 
– SächsGemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 15.07.2020 (SächsGVBl. S. 425),

- der §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (Sächs-
GVBl. S. 116), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 05.04.2019 
(SächsGVBl. S. 245)

hat die Ratsversammlung der Stadt Leipzig 
am 12.11.2020 (Nr. VII-DS-01589) folgende 
Änderungssatzung zur Straßenreinigungsge-
bührensatzung vom 17.11.2011 (Ratsbeschluss 
V-1013/11, veröffentlicht im Amtsblatt  22/11 
vom 03.12.2011, berichtigt im Amtsblatt Nr. 
23/11 vom 17.12.2011), geändert am 22.11.2012 
(Ratsbeschluss V-1426/12, veröffentlicht im 
Amtsblatt  23/12 vom 08.12.2012), geändert 
am 21.11.2013 (Ratsbeschluss V-1828/13, 
veröffentlicht im Amtsblatt 22/13 vom 
30.11.2013), geändert am 20.11.2014 (DS Nr. 
V/00519/14, veröffentlicht im Amtsblatt 23/14 
vom 06.12.2014) geändert am 19.11.2015 (Nr. 
VI-DS-1779/15, veröffentlicht im Amtsblatt 
23/15 vom 12.12.2015), geändert am 17.11.2016 
(Nr. VI-DS-03216/16, veröffentlicht im Amts-
blatt 22/16 vom 10.12.2016), geändert am 
15.11.2017 (Nr. VI-DS-04589/17, veröffentlicht 
im Amtsblatt 22/17 vom 9.12.2017), geändert 
am 22.11.2018 (Nr. VI-DS-06231/18, veröffent-
licht im Amtsblatt Nr. 23/18 vom 22.12.2018) 
beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des § 1 Gebührentatbestand

Der Absatz 1 wird in den kursiven Passagen 
geändert und lautet neu: 
(1) Die Stadt Leipzig (nachfolgend Stadt ge-

nannt) erhebt Gebühren für die Inanspruch-
nahme der Einrichtung der Straßenreini-
gung, soweit die Inanspruchnahme zwischen 
dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2022 
erfolgt.

Artikel 2
Änderung des § 5 Gebührenmaßstab  

und Gebührensätze
Der Absatz 3 wird in den Gebührenbeträgen 
geändert und lautet neu: 
(3) Die jährliche Straßenreinigungsgebühr be-

trägt pro Meter Straßenfrontlänge:

Reinigungs- 
klasse (RK) Gebühr

A 0 3,23 Euro
A 1 7,98 Euro
B 0 6,46 Euro
B 1 11,21 Euro
C 0 9,70 Euro
C 1 14,45 Euro
C 3 23,95 Euro
E 5 39,91 Euro
Z 1 4,75 Euro
Z 5 23,75 Euro
Y 0 1,62 Euro

8. Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung  
der Stadt Leipzig vom 17.11.2011, gültig ab 01.01.2021

8. Änderungssatzung zur  
Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt 
Leipzig vom 17.11.2011, gültig ab 01.01.2021

Artikel 3
Änderung des § 6 Auskunfts- 

und Anzeigepflichten
Folgender Absatz 5 wird neu eingefügt: 
(5) Die Stadt, Stadtreinigung Leipzig, verarbeitet 

personenbezogene Daten, die für den Voll-
zug der Straßenreinigungs- und Straßenrei-
nigungsgebührensatzung erforderlich sind, 
im Einklang mit den Bestimmungen der Eu-
ropäischen Datenschutz-Grundverordnung, 
des Bundesdatenschutzgesetzes und des 
Sächsischen Datenschutzgesetzes. 

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt nach ihrer Be-
kanntmachung im Leipziger Amtsblatt am 
01.01.2021 in Kraft. ■
Leipzig, 13.11.2020

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Die eventuelle Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften ist innerhalb eines Jahres 
nach der Bekanntgabe dieser Satzung geltend 
zu machen. 

Hinweis
Etwa vier Wochen nach der Veröffentlichung 
der Änderungssatzung im Leipziger Amts-
blatt und deren Inkrafttreten ist die komplette 
Straßenreinigungsgebührensatzung als Druck-
exemplar erhältlich. Außerdem kann sie nach 
dem Inkrafttreten im Internet unter www.
leipzig.de oder www.stadtreinigung-leipzig.
de abgerufen werden. 

Silvester/Neujahr 2021

Freitag 01.01.2021 verlegt auf Samstag 02.01.2021

Karfreitag 2021 – Achtung: Vorentsorgung in der Karwoche vor Ostern!

Montag 29.03.2021 vorgezogen auf Samstag 27.03.2021

Dienstag 30.03.2021 vorgezogen auf Montag 29.03.2021

Mittwoch 31.03.2021 vorgezogen auf Dienstag 30.03.2021

Donnerstag 01.04.2021 vorgezogen auf Mittwoch 31.03.2021

Freitag 02.04.2021 vorgezogen auf Donnerstag 01.04.2021

Ostern 2021

Montag 05.04.2021 verlegt auf Dienstag 06.04.2021

Dienstag 06.04.2021 verlegt auf Mittwoch 07.04.2021

Mittwoch 07.04.2021 verlegt auf Donnerstag 08.04.2021

Donnerstag 08.04.2021 verlegt auf Freitag 09.04.2021

Freitag 09.04.2021 verlegt auf Samstag 10.04.2021

Christi Himmelfahrt 2021

Donnerstag 13.05.2021 verlegt auf Freitag 14.05.2021

Freitag 14.05.2021 verlegt auf Samstag 15.05.2021

Pfingsten 2021

Montag 24.05.2021 verlegt auf Dienstag 25.05.2021

Dienstag 25.05.2021 verlegt auf Mittwoch 26.05.2021

Mittwoch 26.05.2021 verlegt auf Donnerstag 27.05.2021

Donnerstag 27.05.2021 verlegt auf Freitag 28.05.2021

Freitag 28.05.2021 verlegt auf Samstag 29.05.2021

Buß- und Bettag 2021

Mittwoch 17.11.2021 verlegt auf Donnerstag 18.11.2021

Donnerstag 18.11.2021 verlegt auf Freitag 19.11.2021

Freitag 19.11.2021 verlegt auf Samstag 20.11.2021

* Änderungen noch möglich!

Verschiebungen durch anstehende 
Feiertage 2021* 

Straße / Abschnitt RK  RK
    links rechts

Straße / Abschnitt RK  RK
    links rechts

Straße / Abschnitt RK  RK
    links rechts
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04109 Zentrum-West ARAL-Center (Tankstelle) Marschnerstraße 50 X X   

04109 Zentrum
„täglich rausgeputzt – Unser Laden 
fürs Beraten“

Jägerhof, Hainstraße 17a X X X X

04109 Zentrum Neues Rathaus, Bürgerberatung Martin-Luther-Ring 4-6 X X   

04129 Eutritzsch ARAL Tankstelle Maximilianallee 70 X X   

04129 Eutritzsch Service Center Hartmann GmbH & Co.KG Wittenberger Straße 87 X X   

04157 Gohlis-Nord ARAL Tankstelle Max-Liebermann-Straße 101 X X   

04157 Gohlis-Nord ARAL Tankstelle Landsberger Straße 116 X X   

04158 Lindenthal ARAL-Tankstelle                Zum Apelstein 1 X X   

04159 Lützschena-Stahmeln Postfiliale Hallesche Straße 180 X X   

04159 Wahren Tabak & Presse e.K. Georg-Schumann-Str. 363 X X   

04177 Altlindenau ARAL Tankstelle Merseburger Straße 109-113 X X   

04178 Böhlitz-Ehrenberg ARAL Tankstelle  Ludwig-Hupfeld-Straße 15 X X   

04179 Leutzsch LVB-Service Georg-Schwarz-Straße 139 X X   

04205 Grünau-Siedlung BAVARIA petrol Tankstelle Lützner Straße 536 X X   

04209 Grünau Star Tankstelle Brünner Straße 3 X X   

04249 Kleinzschocher JET Tankstelle Dieskaustraße 111 X X   

04275 Zentrum-Süd Ahoi Südvorstadt Schenkendorfstr. 45 a X X   

04277 Marienbrunn ARAL Tankstelle An der Tabaksmühle 13 X X   

04277 Marienbrunn Blumengeschäft An der Märchenwiese 66 X X   

04288 Holzhausen Geschenkelädchen Bunge Walter-Markov-Ring 3 X X   

04289 Probstheida Tabakbörse Bockstraße 1-5 X X   

04299 Stötteritz Tabakwaren Claudia Mühlbach Holzhäuser Straße 43 X X   

04315 Neustadt Neuschönefeld Tabakshop Brandt Eisenbahnstraße 79 X X   

04317 Reudnitz-Thonberg Tabakshop Brandt Riebeckstraße 6 X X   

04318 Sellerhausen-Stünz ARAL Tankstelle Permoserstraße 32 X X   

04328 Sellerhausen-Stünz Stadtreinigung, Kasse Geithainer Straße 60 X X X X

04349 Plaußig-Portitz Volzens Backstube Tauchaer Straße 339 X X   

04357 Mockau LVB-Service, Mockau-Center Mockauer Straße 123 X X   

04357 Mockau ARAL Tankstelle Essener Straße 31 X X

Bürgerämter
Hinweis: Aktuell stehen die Bürgerämter nicht als Verkaufsstellen zur Verfügung. Sobald sich die Corona-Lage entschärft hat, verkaufen 
auch die Bürgerämter wieder Wertmarken.

04109 Zentrum Bürgeramt Otto-Schill-Straße Otto-Schill-Straße 2 X X X  

04155 Gohlis-Süd Bürgeramt Gohlis-Center Elsbethstraße 19-25 X X X  

04158 Großwiederitzsch Bürgeramt Wiederitzsch Delitzscher Landstraße 55 X X X  

04178 Böhlitz-Ehrenberg Bürgeramt Böhlitz-Ehrenberg Am Markt 10 X X X  

04179 Leutzsch Bürgeramt Rathaus Leutzsch Georg-Schwarz-Straße 140 X X X  

04209 Grünau-Siedlung Bürgeramt Ratzelbogen Kiewer Straße 1-3 X X X  

04249 Großzschocher Bürgeramt Südwest-Zentrum Bismarckstraße 39 (Ärztehaus) X X X  

04277 Connewitz Bürgeramt Wiedebach-Passage Biedermannstraße 9-13 X X X  

04288 Liebertwolkwitz Bürgeramt Liebertwolkwitz Liebertwolkwitzer Markt 1 X X X  

04317 Reudnitz-Thonberg Bürgeramt Stötteritzer Straße Stötteritzer Straße 28 X X X  

04329 Paunsdorf Bürgeramt Paunsdorf-Center Paunsdorfer Allee 1 X X X  

04347 Schönefeld-Abtnaundorf Bürgeramt Schönefeld Ossietzkystraße 37 X X X  

Wertmarkenverkaufsstellen ab Januar 2021
Aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung können sich Änderungen ergeben. Einzelne Geschäfte können geschlossen sein. 

04103: Täubchenweg/Spohrstraße • Tarostra-
ße/Dösner Weg • Straße des 18. Oktober 
– Wiese ggü. Nr. 10 • Roßplatz 11 • Rück-
seite vom Ringcafé - Brandenburger Str. 21 
–  umzäunter Bereich auf dem Obi-Parkplatz 
(hinter dem orangen Container)

04105: Michaelisstraße/Nordplatz Wiese • 
Friedrich-Ebert-Straße – Parkplatz neben 
ehem. Schwimmstadion, Glassammelplatz 
• Karl-Rothe-Straße/Balzacstraße – Mit-
telinsel • Kickerlingsberg/Ehrensteinstra-
ße – Wiese

04107: Grassistraße/Haydnstraße

04109: Zentralstraße – Wiese ggü. Nr. 7 
• Reichsstraße Nr. 11–13 • Ferdinand-
Lassalle-Straße – ggü. Davidstraße, neben 
Litfaßsäule 

04129: Bernburger Straße – ggü. Nr. 4

04155: Möckernsche Straße/Eisenacher Straße 
– Wiese hinter Litfaßsäule 

04157: Bremer Straße/Sylter Straße • Sylter 
Straße/Wehrmannstraße • Heinrich-
Budde-Straße – ggü. Nr. 29 • Coppistraße 
– ggü. Nr.19 – Litfaßsäule • Ludwig-Beck-
Straße/Breitenfelder Straße – Grünanlage • 
Max-Liebermann-Straße 97 – Wertstoffhof*

04158 • Ortsteil Lindenthal: Gartenwinkel 
– Glassammelplatz am Trafohaus • Karl-
Marx-Platz – Glassammelplatz • Triftsied-
lung – Glassammelplatz • Zur Lindenhöhe 
– Wiese ggü. Kantor-Hase-Straße • Parkring 
– Breitenfeld, Glassammelplatz

 Ortsteil Wiederitzsch: Kreuzung Birken-
ring/Ecke Mittelring • Nordweg – Glassam-
melplatz • Stentzlerstr./Brentanostr. - Wiese

04159: Auenseestraße – Grünfläche am Tra-
fohaus • Hans-Beimler-Straße/Christoph-
Probst-Straße – Wiese • Damaschkestraße/
Buchfinkenweg – ggü. am Bahndamm 
ablegen • Erika-von-Brockdorff-Straße/
Yorckstraße 41 – Glassammelplatz • Linkel-
straße/Stammerstraße – Glassammelplatz

 Ortsteil Lützschena: Radefelder Weg/
Bahnstraße – an der Malteser Kleiderbox 
• Elsterberg – ggü. Nr. 6, Glassammelplatz 
• Am Bauernsteg – Wiese ggü. Haus Nr. 7 
• Windmühlenweg/Narzissenweg – Glas-
sammelplatz

 Ortsteil Stahmeln: Stahmelner Straße 88 – 
ggü. Garagen • Am Eselshaus/hinter der 
Schule – Glassammelplatz

04177: Gellertplatz – Wiese ggü. Haus Nr. 2 • 
Friesenstr./ Rietschelstr. – Wiese

04178 • Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg: Auen-
straße/Leipziger Straße – Parkplatz neben 
Kleiderbox • Heinrich-Heine-Straße/Biela-
straße – Wiese ggü. Haus Nr. 23 • Ludwig-
Jahn-Straße – Sportplatz ggü. Haus Nr. 2 

 Ortsteil Rückmarsdorf: Zum Bahnhof 
– Glassammelplatz am Bahnhof • Am 
Osthang/Gellertstraße • Sportplatzweg/
Weinberg – Wiese am Trafohaus

 Ortsteil Burghausen: Plantagenweg – Park-
platz, neben Kleiderbox

04179: Ellernweg – Platz 20 m neben Haus Nr. 
12 • Pfingstweide/Heimteichstraße – Glas-
sammelplatz • Morgensternstraße/Becker-
straße – Wiese • Rathenaustraße/Pfingst-
weide – Glassammelplatz • Gaußstraße/
Heimteichstraße – Wiese ggü. Haus Nr. 
40 • Lützner Straße/Dürrenberger Straße

04205: Am Schwalbennest – Parkplatz ggü. 
Haus Nr. 5 • Saturnstraße – Parkplatz ggü. 
Nr. 59 • Wegastraße/Andromedaweg – Wie-
se • Marsweg/Saturnstraße • Uranusstraße 
112/114 • Uranusstraße 80 – Trafohaus • 
Titaniaweg – vor Schule – Wiese ggü. Haus 
Nr. 7 • Schönauer Ring – Wiese zw. Haus 
Nr. 13 und 15 • Neue Leipziger Straße – 
Trafohaus ggü. Nr. 3

 Ortsteil Miltitz: Auenweg – Glassammel-
platz ggü. Nr. 31 • Am Bahnhof – Wiese 
ggü. Glassammelplatz • Alte Burghausener 
Straße/Sackgasse – Wiese ggü. Glassam-
melplatz

04207: Krakauer Straße 2 – Wertstoffhof* • 
Brackestraße 39/Seffnerstraße 18 – Wiese 
• Miltitzer Allee 5/Pfaffensteinstraße 21 – 
Wiese • Am Grund 2 – Trafohaus • Zingster 
Straße – Wiese ggü. Nr. 4 • Selliner Straße/
Zingster Straße • Binzer Straße/Straße am 
See • Basteistraße/Schrammsteinstraße • 
Königsteinstraße – Wiese an Nr. 9 • Bram-
bacher Straße/Berkaer Weg • Lausener 
Dorfplatz – Wiese ggü. Nr. 13a • Zur Heide/
Am Sonneneck (Neubaugebiet Lausen) • 
Herrmann-Meyer-Straße – Grünfläche/
Rondell

04209: Am Kirschberg 29 – Litfaßsäule • As-
ternweg – Litfaßsäule ggü. Nr. 23 • Ringstra-
ße 171 – Glassammelplatz • Heidelberger 
Straße/Offenburger Straße • Gärtnerstraße 
36 – Wertstoffhof* • Dahlienstraße 101 – 
Glassammelplatz • Nelkenweg 13/Astern-
weg 51 • Weißdornstraße 7 – Wiese vordere 
Ecke • Potschkaustraße – Parkplatz ggü. Nr. 
36 • Ringstraße – ggü. Nr. 67 • Breisgau- 
straße – Wiese ggü. Nr. 29 • Breisgaustra-
ße – Parkplatz ggü. Seniorenwohnheim • 
Mannheimer Straße/Ratzelstraße – Wiese 
• Alte Salzstraße 155 – Wiese links neben 
dem Haus

04229: Merseburger Straße/Lauchstädter Stra-
ße – Wiese • Erich-Zeigner-Allee – zwischen 

Haus 74 u. 80, rechts neben Kleiderbox • 
Siemensstraße/Gerhardstraße • Rolf-Axen-
Str. – Wiese neben Haus Nr.13 

04249: Arthur-Nagel-Straße/Otto-Militzer-
Straße • Dieskaustraße 133 – Wertstoffhof* 
• Dieskaustraße/links 100 m neben Aral-
Tankstelle Nr. 483 a: Unbedingt 100 m Ab-
stand zur Tankstelle einhalten • Seumestra-
ße/Göhrenzer Straße – Glassammelplatz • 
Schmetterlingsweg/Lipinskistraße – Wiese

 Ortsteil Rehbach: Rehbacher Anger 23 
B – Glassammelplatz an der Feuerwehr

 Ortsteil Knautnaundorf: Knautnaundorfer 
Anger – Wiese ggü. Feuerwache

04275: Fockestraße – links neben Aufgang 
zum Fockeberg • Lößniger Straße 7 – Wert-
stoffhof* • Arthur-Hoffmann-Straße Ecke 
Scharnhorst Straße – ggü. Haus 41a/ Wiese 

04277: An der Märchenwiese – Glassammel-
platz an der Schule • Rübezahlweg – Litfaß-
säule • Arno-Nitzsche-Straße – Wiese ggü. 
Nr. 15 • Hildebrandstraße – Glassammel-
platz an der Schule • Kochstraße – Wiese 
ggü. Nr. 110

04279: J.-R.-Becher-Straße 13 – Wertstoffhof* • 
Liechtensteinstraße/Karl-Jungbluth-Straße 
• Bernhard-Kellermann-Straße – Trafohaus 
• Georg-Maurer-Straße – Parkplatz • Eigen-
heimstraße – ggü. Nr. 20

04288 • Ortsteil Liebertwolkwitz: Güldengos-
saer Straße – ggü. Nr. 18 • An der Eisenbahn/
Bahnhof – Glassammelplatz • Störmthaler 
Straße/Wiesengrund – Glassammelplatz 
• Carl-Munde-Straße – Glassammelplatz 
• Großpösnaer Straße – Glassammelplatz 
ggü. Haus Nr. 30

 Ortsteil Holzhausen: Liebertwolkwitzer 
Straße 39 – Wertstoffhof* • Grenzstraße 
– Wiese links neben Haus Nr. 1 • Walter-
Heise-Straße/Blöcke – Glassammelplatz • 
Zuckelhausener Ring – Grünfläche hinter 
Schlosserei

04289: Paul-Flechsig-Straße – Wiese ggü. Haus 
Nr. 21 • Schwarzenbergweg/Cervantesweg 
• Lene-Voigt-Straße – ggü. Nr. 2, Wiese 
neben Müllbox • Augustinerstraße 8 – 
Wertstoffhof* • Schweizerbogen – Wiese 
ggü. Haus 56/58 

04299: Schönbachstr. – Wiese ggü. Haus Nr. 
52/ Parkeingang • Thiemstraße/Vàclav-
Neumann-Straße – Wiese

04315:  Klasingstraße/Husemannstraße – Wie-
se • Dornbergerstraße/Hildegardstraße 

04316 • Ortsteil Baalsdorf: Gottfried-
Jähnichen-Weg – neben Glassammelplatz 
rechts Wiese

 Ortsteil Mölkau: Albrechtshainer Straße 
– Wiese ggü. Nr. 82 • Engelsdorfer Stra-
ße – Wendeschleife neben Haus Nr. 65 • 
Willmar-Schwabe-Ring – Glassammelplatz

04317: Holsteinstraße/Lipsiusstraße – Wiese

04318: Leonhard-Frank-Straße – Glassammel-
platz an der ehem. Getränke-Kaufhalle • 
Leonhard-Frank-Straße/Louis-Fürnberg-
Straße – Glassammelplatz • Gregor-Fuchs-
Str. 47 neben Glassammelplatz

04319 • Ortsteil Althen: Althener Anger/Zum 
Althener Sportplatz – Glassammelplatz • 
Oertgering – an Böschung ca. 30 m von 
Prof.-Andreas-Schubert-Straße • Friedrich-
List-Straße – Wiese neben Haus 2a/b

 Ortsteil Engelsdorf: Schulweg 4 – Wert-
stoffhof* • Arnoldplatz 20 – Glassammelpl. 
• Hans-Weigel-Straße – Glassammelpl.

 Ortsteil Hirschfeld: Hersvelder Straße/Am 
Ochsenwinkel – Glassammelplatz

 Ortsteil Kleinpösna: Dorfstraße – Wiese 
ggü. Haus Nr. 27 zw. Bushaltestelle u. Feu-
erwache

04328: Döllingstraße 29 a – Wertstoffhof* • 
Geithainer Straße 13 – Wertstoffhof*

04329: Heiterblickallee/Ahornstraße • Heiter-
blickallee/Am Vorwerk • Heiterblickallee/
Hainbuchenstraße • Gundermannstraße/
ggü. Nr. 23 – Wiese neben Trafohaus • 
Dachsstraße 18/Maulwurfweg – Wiese 
ggü. • Rotfuchsstraße Nr. 19 – Wiese • 
Klettenstraße/Kreuzdornstraße – Wiese 
am Sportplatz

04347: Bertolt-Brecht-Straße/Löbauer Straße 
• Bästleinstraße 8 – Apotheke • Ossietz-
kystraße/Robert-Blum-Straße – ggü. Nr. 1 
• Kohlweg – Wiese ggü. Nr. 36 

04349: Klingenthaler Straße/Freiberger Straße 
– Trafohaus • Cleudner Straße/Ziustraße – 
Glassammelplatz

 Ortsteil Plaußig: Wiese an der Spitze Ho-
henheidaer Straße/Straße Hinter dem Dorf

04356 • Ortsteil Seehausen: Dingolfinger 
Straße/Wiese rechts neben Haus Nr. 150

 Ortsteil Göbschelwitz: Göbschelwitzer 
Straße/Teichweg

 Ortsteil Hohenheida: An der Hauptstraße/
Am Anger

 Ortsteil Gottscheina: Am Ring – Wiese 
Dorfteich

04357: Stralsunder Straße/Ziolkowskistraße 
• Friedrichshafner Straße/Otto-Michael-
Straße • Friedrichshafner Straße/Wilhelm-
Busch-Straße – Trafohaus

(* zu den bekannten Öffnungszeiten)

Ablagestellen für Weihnachtsbäume
Die Ablagestellen für gebrauchte Weihnachtsbäume können bis zum 31.01.2021 genutzt 
werden. Bitte die Bäume und Äste komplett abgeschmückt und unverpackt ablegen, da 
diese kompostiert werden.
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04157 Max-Liebermann-Straße 97 
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-18.00 Uhr 
Do. 10.00-19.00 Uhr
Sa. 08.30-14.00 Uhr

X X X X X X X X X X

04158 OT Wiederitzsch, Brentanostraße 7
In den geraden Kalenderwochen 
Sa. 08.30-14.00 Uhr
April bis Oktober zusätzlich
Mi. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
In den ungeraden Kalenderwochen 
Fr. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Winterschließzeit 30.11.2020-28.02.2021

X X X X X X X

04159 OT Lützschena-Stahmeln, Am Pfingstanger 11
März bis Oktober
In den geraden Kalenderwochen 
Di.  10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
In den ungeraden Kalenderwochen 
Sa. 08.30-14.00
November
In den geraden Kalenderwochen 
Di.  8.00-12.15 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
In den ungeraden Kalenderwochen 
Sa. 08.30-14.00
Winterschließzeit 30.11.2020-28.02.2021

 X   X X  X X  X

04178 Ludwig-Hupfeld-Straße 9 
Mo./Di./Mi./Fr.10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr 
Do. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-19.00 Uhr
Sa. 08.30-14.00 Uhr
Bleibt wegen Umbau bis voraussichtl. 31. März 2021 
geschlossen.

X X X X X X X X X X

04279 Johannes-R.-Becher-Str. 13
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr 
Do. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-19.00 Uhr
In den ungeraden Kalenderwochen 
Sa. 08.30-14.00 Uhr

X X X X X X X X X X

04209 Gärtnerstraße 36
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-18.00 Uhr 
Do. 10.00-19.00 Uhr
Sa. 08.30-14.00 Uhr

X X X X X X X X X X

04207 Krakauer Straße 2
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Do.10.00-13.15 und 14.00-19.00 

X X X X X X X X X X

04249 Dieskaustraße 133 
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr 
Do. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-19.00 Uhr

X X X X X X X X X X

04249 OT Knautnaundorf, Knautnaundorfer Str. 231
Di./Fr. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr 
Do. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-19.00 Uhr
Winterschließzeit 30.11.2020-28.02.2021

X X X X X X X X X X

04275 Lößniger Straße 7 
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-18.00 Uhr 
Do. 10.00-19.00 Uhr
Sa. 08.30-14.00 Uhr
Die Schadstoffannahmestelle in der Lößniger Straße 7 
ist zu den gleichen Zeiten geöffnet.

X X X X X X X X X X X

04288 OT Holzhausen, Liebertwolkwitzer Straße 39
April bis Oktober  
Mi. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr 
Sa. 08.30-14.00 Uhr 
November bis März  
Mi. 08.00-12.15 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Sa. 08.30-14.00 Uhr

X X  X  X X X X X X X

04289 Augustinerstraße 8
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-18.00 Uhr 
Do. 10.00-19.00 Uhr
Sa. 08.30-14.00 Uhr 

X X X X X X X X X X

04319 OT Engelsdorf, Schulweg 4
Di. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
In den ungeraden Kalenderwochen 
Sa. 08.30-14.00 Uhr 
April bis Oktober zusätzlich
Do. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-19.00 Uhr

X X X X X X X X X

04328 Geithainer Straße 13
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-18.00 Uhr 
Do.: 10.00-19.00 Uhr
Sa.: 08.30-14.00 Uhr

X X X X X X X X X X

04328 Döllingstraße 29 a 
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Do.: 10.00-13.15 Uhr und 14.00-19.00 Uhr
In den geraden Kalenderwochen 
Sa.: 08.30-14.00 Uhr 

X X X X X X X X X X

Wertstoffhöfe der Stadt Leipzig –  
Öffnungszeiten ab 01. Januar 2021 Standorte Schadstoffmobil 

zur Schadstoffannahme aus Haushalten
Montag, 04.01. Altlindenau, Neulindenau, Burghausen-Rückmarsdorf
08.45-09.30 Uhr Rietschelstraße/Mühligstraße
09.45-10.30 Uhr Demmeringstraße/Röntgenstraße
10.45-11.30 Uhr Demmeringstraße/Lützner Plan
12.15-13.00 Uhr Dr.-Hermann-Duncker-Straße/Beckerstraße
13.15-14.00 Uhr Am Dorfplatz

Dienstag, 05.01. Möckern, Wahren, Lützschena-Stahmeln
08.45-09.30 Uhr Blücherstraße/Elli-Voigt-Straße
09.45-10.30 Uhr Linkelstraße (Nähe Nr. 32)
10.45-11.30 Uhr Schillerplatz
12.15-13.00 Uhr Mühlenstraße (Bauhof)
13.15-14.00 Uhr Radefelder Weg (Feuerwehr)

Mittwoch, 06.01. Wahren, Lindenthal, Möckern
08.45-09.30 Uhr Pater-Gordian-Straße/Jungmannstraße
09.45-10.30 Uhr Karl-Marx-Platz
10.45-11.30 Uhr Parkplatz Bad
12.15-13.00 Uhr Zur Lindenhöhe/Oswald-Kahnt-Ring (Höhe Nr. 54)
13.15-14.00 Uhr verl. Max-Liebermann-Straße/Defoestraße (Glascontainer)

Donnerstag, 07.01. Eutritzsch, Wiederitzsch, Lindenthal, Breitenfeld
08.45-09.30 Uhr Krostitzer Weg/Wolteritzer Weg
09.45-10.30 Uhr Bahnhofstraße/Viaduktweg
10.45-11.30 Uhr Schmiedegasse/Delitzscher Landstraße 
12.15-13.00 Uhr Parkring (am Teich)
13.15-14.00 Uhr Fritz-Reuter-Straße/Karl-Marx-Straße

Montag, 11.01. Gohlis-Nord, -Mitte, -Süd, Möckern
11.45-12.30 Uhr Bremer Straße (Heizwerk)
13.15-14.00 Uhr Max-Liebermann-Straße 97 (Wertstoffhof)
14.15-15.00 Uhr Landsberger Straße/Hans-Oster-Straße
15.15-16.00 Uhr Breitenfelder Straße/Ludwig-Beck-Straße
16.15-17.00 Uhr Yorckstraße/Dantestraße

Dienstag, 12.01. Gohlis-Süd, -Mitte
11.45-12.30 Uhr Berggartenstraße/Schillerweg
13.15-14.00 Uhr Möckernsche Straße/Schmutzlerstraße
14.15-15.00 Uhr Lützowstraße/Coppistraße
15.15-16.00 Uhr Heinrich-Budde-Straße/Schlotterbeckstraße
16.15-17.00 Uhr Kleiststraße/Baaderstraße

Mittwoch, 13.01. Mockau-Nord, -Süd
11.45-12.30 Uhr Komarowstraße/Otto-Heinze-Straße
13.15-14.00 Uhr Friedrichshafner Straße/Gogolstraße
14.15-15.00 Uhr W.-Albrecht-Weg/Friedrichshafner Straße
15.15-16.00 Uhr Leonhardtstraße/Wilhelm-Busch-Straße
16.15-17.00 Uhr Gontardweg/Kleeweg

Donnerstag, 14.01. Eutritzsch, Mockau-Nord, Schönefeld-Abtnaundorf, 
 Volkmarsdorf
11.45-12.30 Uhr Anhalter Straße/Bernburger Straße
13.15-14.00 Uhr Werkstättenweg/Schönefelder Straße
14.15-15.00 Uhr Essener Straße/Rosenowstraße
15.15-16.00 Uhr Zittauer Straße/Paul-Heyse-Straße
16.15-17.00 Uhr Mariannenstraße/Neustädter Straße

Da sich kurzfristig Änderungen ergeben können, informieren Sie sich bitte im Internet un-
ter www.stadtreinigung-leipzig.de oder bei der Fachberatung unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail: 
fachberatung@srleipzig.de

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 hat folgende Öffnungszeiten. 
Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit kön-
nen Schadstoffe abgegeben werden. 
Aufgrund einer Mitarbeiterschulung bleibt die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger 
Straße 7 am Freitag, 15. Januar 2021, geschlossen.
Schadstoffe können ab Samstag, 16. Januar 2021, wieder zu den gewohnten Zeiten abgegeben werden.

Änderung der Abfuhrtermine
Das Jahr 2020 endet mit der 53. Kalenderwoche und das neue Jahr beginnt mit der 1. Kalenderwo-
che, was eine Besonderheit ist. Um den 14-täglichen Turnus dennoch beizubehalten, ändern sich die 
Abfuhrtermine.
Die Entsorgungstermine auf einen Blick gibt es in unserem Abfallkalender. Dieser ist unter www.stadt-
reinigung-leipzig.de zu finden. Nachdem die Bürgerinnen und Bürger ihre Straße und Hausnummer 
eingegeben haben, wird ihnen eine Übersicht mit allen Entsorgungsterminen angezeigt. 
Wessen Abfallbehälter am Jahresende beispielsweise am 29. Dezember 2020 geleert wurde, stellt 
dann im neuen Jahr fortlaufend jeweils 14 Tage später die Tonne bereit, also am 12. Januar, 26. Ja-
nuar, 9. Februar, 23. Februar usw. 
Diese Umstellung übernimmt auch die Abfall-Logistik Leipzig bei der Entsorgung der Gelben Ton-
nePlus und der Blauen Tonne. 
Hinweis: Für Grundstückseigentümer mit einem wöchentlichen bzw. vierwöchentlichen Entsorgungs-
rhythmus ändert sich nichts. ■

Abfallentsorgung zum Jahreswechsel
Durch die Feiertage zum Jahreswechsel ergibt sich folgende terminliche Änderung in der Abfallent-
sorgung. 
 Freitag, 01.01.2021 verlegt auf   Samstag, 02.01.2021
Diese Verschiebungsregelung übernimmt auch die Abfall-Logistik Leipzig GmbH als Entsorger der Blau-
en Tonnen und Gelben Tonnen/SäckePLUS. 
Rückfragen rund um die Abfallentsorgung beantwortet die Fachberatung der Stadtreinigung Leipzig 
telefonisch unter 6 57 11 11 und per E-Mail an fachberatung@srleipzig.de. 

Schließzeiten bei Wertstoffhöfen, stationärer 
Schadstoffsammlung und Laden fürs Beraten

Die Wertstoffhöfe in Leipzig sowie die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
bleiben am 24.12.2020 sowie vom 31.12.2020 bis zum 02.01.2021 geschlossen. Es findet an diesen Ta-
gen auch keine Art von Sperrmüllsammlung statt. Alle Schreiben, die zur Bereitstellung von Sperr-
müll auffordern, sind Fälschungen, auch wenn diese das Stadtwappen tragen. Vom 28. bis 30.12.2020 
sowie ab 04.01.2021 sind die Höfe und die stationäre Schadstoffsammelstelle zu den gewohnten 
Zeiten geöffnet.■

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung

Coronabedingt können sich Änderungen ergeben. Bitte informieren Sie sich regelmäßig im Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.de.

https://www.stadtreinigung-leipzig.de/leistungen/abfallentsorgung/

https://www.stadtreinigung-leipzig.de/sperrmüll

https://www.stadtreinigung-leipzig.de/wertstoffhöfe

Elektrogeräte oder Elektroschrott sind alle aus 
privaten Haushalten stammende elektrischen 
und elektronischen Geräte, die ausgedient 
haben.
Zu den Elektrogeräten gehören. 
• Kühlschränke
• Waschmaschinen
• Geschirrspülmaschinen
• Fernsehgeräte
• HiFi-Anlagen
• Computertechnik
• Herde
• Tiefkühlschränke
• Staubsauger
• Gefriergeräte
• Mikrowellengeräte
• Wäschetrockner
• Radios
• Rasenmäher
Sie können Elektroschrott kostenlos auf den 
Wertstoffhöfen abgeben oder die Stadtreinigung 
Leipzig telefonisch mit der kostenpflichtigen 
Abholung beauftragen.
Hinweis. Auf Speichermedien enthaltene Daten 
sind in Eigenverantwortung vor der Abgabe des 
Gerätes (z. B. PC, Tablet) zu löschen. 

Entsorgung von Elektrogeräten und Elektroschrott  
durch die Stadtreinigung Leipzig

Bitte beachten Sie, dass Sie an den Wertstoffhöfen 
Ihren Wohnsitz (Neben- oder Hauptwohnsitz) 
nachweisen müssen. Dazu nutzen Sie die Berech-
tigungskarte. Sie können auch jedes andere Do-
kument wie Personalausweis oder Mietvertrag 
nutzen, um zu zeigen, dass Sie in Leipzig wohnen.
Die Abholung von Elektrogeräten vor dem 
Grundstück erfolgt von Montag bis Freitag 
(unabhängig von der Postleitzahl der Abhol-
adresse) und kostet 10 Euro pro Gerät in Form 
einer Wertmarke. Bringen Sie die Wertmarke 
bitte seitlich am Gerät an. Ihre Anwesenheit bei 
der Abholung ist nicht erforderlich. Die Geräte 
müssen zum vereinbarten Termin ab 6.30 Uhr am 
Fußweg bereitstehen und werden nicht durch die 
Mitarbeiter aus der Wohnung geholt. 
Auftragsannahme für die Abholung von Elek-
trogroßgeräten unter Tel.: 6 57 14 00
Telefon- und Besuchszeiten: Mo. 8.00-12.00 
Uhr und 13.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-12.00 Uhr und 
13.00-17.00 Uhr, Mi. 8.00-12.00 Uhr und 13.00-
15.00 Uhr, Do. 8.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 
Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr
Die Abholung von Elektroaltgeräten kann auch 
online beantragt werden. Unter anmeldung.
stadtreinigung-leipzig.de/elektroschrott wählen 

Sie die Gegenstände aus, die Sie abholen lassen 
möchten, und geben die Adress- und Kontakt-
daten sowie Ihren Wunschtermin ein. Die Stadt-
reinigung Leipzig bestätigt den Eingang Ihres 
Abholantrags per E-Mail. Ebenfalls per E-Mail 
erhalten Sie eine Terminbestätigung.
Hinweis.
Wer ausrangierte oder nicht mehr funktionsfä-
hige Computer und Smartphones besitzt und 
entsorgen möchte, findet bei inab, der Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsgesellschaft des bfw 
mbH (Unternehmen für Bildung) dankbare 
Abnehmer. Die Projektgruppe repariert und 
überarbeitet die Geräte und stellt diese sozialen, 
generationsübergreifenden Einrichtungen wie 
Mütterzentren und Seniorenvereinen kostenfrei 
zur Verfügung. Auch Fahrräder und Teile davon 
sind gern gesehen. Die wieder in Gang gesetzten 
Räder können sich Menschen mit Bedürftigkeits-
nachweis bis zu drei Tage lang ausleihen. Wer 
Fahrräder, Computer oder Zubehör für inab 
abgeben möchte, bringt diese Sachen direkt in 
die Weißenfelser Straße 73 im 1. Obergeschoss. 
Auch die Abholung nach vorheriger Terminver-
einbarung unter 0341 47839058 oder per E-Mail an 
schossee.bettina@inab-jugend.de ist möglich. ■

Bekanntmachungen
Leipziger Amtsblatt
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Konzeptverfahren zur  
Bestellung eines Erbbaurechts 

für die Errichtung von  
mietpreis- und belegungs- 
gebundenem Wohnraum

Exposénummer: 0925-20
Lage:   Cichoriusstraße 8
Gemarkung: Reudnitz
Flurstück:  404c
Grundstücksgröße: 500 m²
Eigentümer: Stadt Leipzig

Die Stadt Leipzig stellt im Wege eines Konzept-
verfahrens das o. g. Grundstück zur Bestellung 
eines Erbbaurechts bereit. Bewerbungen sind 
bitte mit den geforderten Unterlagen bis zum 
25.01.2021 in einem verschlossenen Umschlag 
bei der Stadt Leipzig, Liegenschaftsamt, Termin-
stelle 1, Exposé 0925-20, Neues Rathaus, 04092 
Leipzig einzureichen. ■

(Änderungen vorbehalten)

■ Termine

Die für den 06.01., 17.00 Uhr, im Neuen 
Rathaus geplante öffentlichen Sitzung  des 
Verwaltungssausschusses findet corona-
pandemiebedingt nicht statt. ■

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
14.01. und 11.02., 15.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 2. Do./Monat), Michael 
Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedens-
richter-loeffler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
20.01. und 17.02., 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 3. Mi./Monat), Christa 
Taube-Rohde,  Tel. 1 23 35 30, E-Mail: christa-
taube-rohde-friedensrichterin@gmx.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
05.01. und 02.02., 16.00-18.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 1. Di./Monat), Dirk 
Hanschke, Tel. 0176 70 20 80 45, Fax: 03212 1 37 
31 75; E-Mail: friedensrichter-hanschke@web.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
29.01. und 26.02., 14.00-15.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: letzter Fr./Monat) der-
zeit nicht besetzt – bitte wenden Sie sich an: 
rechtsamt@leipzig.de oder 1 23 35 29 
Schiedsstelle West/Alt-West
21.01. und 18.02., 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 3. Do./Monat), in Ver-
tretung Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; 
E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de  
Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient 
dem Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Eini-
gung der Parteien beizulegen. Der Friedens-
richter kann in bürgerlich-rechtlichen und in 
strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten schlichtend 
tätig werden. Das Informationsgespräch ist 
kostenfrei. ■

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Tagesordnungen für die nachstehend aufge-
führten Sitzungen der Ortschaftsräte liegen 
angesichts des Jahreswechsels noch nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsge-
schehen, besuchen Sie bitte www.leipzig.de.  
 - Sitzung des Ortschaftsrates Seehausen am 

05.01.2020 um 19.00 Uhr
 - Sitzung des Ortschaftsrates Lützschena-

Stahmeln am 11.01.2020 um 18.30 Uhr
 - Sitzung des Ortschaftsrates Engelsdorf 

am 11.01.2020 um 19.00 Uhr im Versamm-
lungsraum des Ortschaftsrates Engelsdorf, 
Engelsdorfer Straße 345

 - Sitzung des Ortschaftsrates Rückmarsdorf 
am 12.01.2020 um 19.00 Uhr im Ortsteilzen-
trum Rückmarsdorf, Ehrenberger Straße 5a

 - Sitzung des Ortschaftsrates Mölkau am 
12.01.2020 um 19 Uhr im Ratssaal des ehem. Ge-
meindeamtes Mölkau, Engelsdorfer Straße 90

 - Sitzung des Ortschaftsrates Lindenthal am 
12.01.2020 um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses 
Lindenthal, Erich-Thiele-Straße 2, 04159 Leipzig

 - Sitzung des Ortschaftsrates Wiederitzsch 
am 12.01.2020 um 19 Uhr im Rathaussaal 
des Rathauses Wiederitzsch, Delitzscher 
Landstraße 55

 - Sitzung des Ortschaftsrates Liebertwolk-
witz am 14.01.2020 um 18.30 Uhr im Zimmer 
2 des Rathauses Liebertwolkwitz, Liebertwolk-
witzer Markt 1

 - Sitzung des Ortschaftsrates Böhlitz-Ehren-
berg am 14.01.2020 um 18.30 Uhr  

 - im Salon Böhlitz der Großen Eiche, Leipziger 
Straße 81

 - Sitzung des Ortschaftsrates Holzhausen am 
14.01.2020 um 19.30 Uhr in der Aula der Schule 
Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 21 ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der 
derzeit gültigen Fassung wird Folgendes bekannt 
gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der 
Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  
unter dem Aktenzeichen 63-2020-009603-VV-63.30-
HAS einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errich-

tung eines Einfamilienhauses, Wolfener Straße 
11“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 229/1 
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende Ab-
weichungen zugelassen: Abweichung gemäß § 
67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen aus § 
6 Abs 2 SächsBO, Abstandsflächen dahingehend, 
dass ein kleiner Teil der hinteren Abstandsfläche 
auf dem Nachbargrundstück 230/1 liegen darf. 
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den 
Anforderungen aus § 3 Abs 1 SächsGarStellplVO 
dahingehend, dass die Garage im Erdgeschoß 
keine Zu- und Abfahrt von mindestens 3 m 
Länge aufweist.

3. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen. 

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in 
der Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid 

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat 
mit Urteil vom 08.10.2020 einen Teilbereich des 
Bebauungsplans Nr. E-150 „Zuckelhausener 
Ring“ vom 03.07.1999 für unwirksam erklärt. 
Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts wird 
nach § 47 Abs. 5 Satz 2 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) hiermit bekannt gemacht.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans be-
findet sich in Leipzig Südost, im Ortsteil Holz-
hausen. Der für unwirksam erklärte Teilbereich 
ist schraffiert dargestellt (siehe kartenmäßige 
Darstellung). ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Einfamilien-

hauses, Wolfener Straße 11“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 229/1

Bebauungsplan Nr. E-150 „Zuckelhausener Ring“,  
Leipzig-Südost – Unwirksamkeit eines Teilbereiches  

des Bebauungsplans

kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Leipzig, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, 
Abt. West, SG Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-
122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. E-150  
„Zuckelhausener Ring“ (fett umrandet), der für 
unwirksam erklärte Teilbereich ist schraffiert dar-
gestellt.

Kartengrundlage: Amt für  
Geoinformation und Bodenordnung

www.leipzig.de/immobilien

Die Stadt Leipzig hat mit Bestallungsurkunde 
vom 15.12.2020 gemäß Art. 233 § 2 Abs. 3 Ein-
führungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuche 
(EGBGB) einen Miteigentümer zum gesetzli-
chen Vertreter für die zum Teil unbekannten 
Erben nach Otto Fritz Gerhard Neumann als 
Erbeserbe der im Grundbuch eingetragenen 
Miteigentümerin Flora Camilla Rißmann 
geb. Gräßer am Grundstück Markthallenstr. 
12 und Verkehrsfläche, Gemarkung Leipzig, 
Blatt 330, Flurstück 1196 und 1201/1, 1201/2, 
bestallt (Aktenzeichen: 21.31/ric/500111; aus-
stellende Stelle: Dezernat Finanzen, Stadtkasse, 
Sachgebiet „Gesetzliche Vertretung - laufende 
Verfahren“).
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen 
Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadt Leipzig in 04109 Leipzig, 
Martin-Luther-Ring 4-6, Sitzanschrift (Be-
sucheranschrift: Stadtkasse, Abteilung Amt 

zur Regelung offener Vermögensfragen/Ge-
setzliche Vertretung, Sachgebiet Gesetzliche 
Vertretung, Otto-Schill-Str. 2 – Eingang über 
Bürgeramt) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Vertrauensdien-
stegesetz unter gesetzliche.vertretung@leipzig.
de oder mittels absenderbestätigter De-Mail un-
ter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Betroffene können die Bestallungsurkunde bei 
der vorgenannten Behörde, Otto-Schill-Straße 
2, 04109 Leipzig (Eingang über Bürgeramt) ein-
sehen, Auskunft verlangen und Rechte unter 
Beachtung der oben genannten Rechtsbehelfs-
belehrung geltend machen. Für die Einlegung 
eines Widerspruchs zur Niederschrift sowie 
zur Einsichtnahme/Auskunft beachten Sie bitte 
folgenden Hinweis: Besuche der Stadtkasse 
sind bis auf Weiteres nur nach einer Termin-
vereinbarung unter der Telefonnummer 0341 
1 23 32 49 möglich. n

Bestallung eines gesetzlichen  
Vertreters am Grundstück Markt- 

hallenstraße 12 und Verkehrsfläche

An den Flurstücken 241, 262/b, 398, 429/1, 430 
der Gemarkung Hänichen und 161, 197/b, 
331, 332, 353, 354, 356, 357 der Gemarkung 
Quasnitz wurden durch eine Katasterver-
messung Flurstücksgrenzen bestimmt und 
abgemarkt. Allen betroffenen Eigentümern 
und Erbbauberechtigten werden die Ergeb-
nisse der Grenzbestimmung und Abmarkung 
durch Offenlegung bekannt gemacht. Die 
Ermächtigung zur Bekanntgabe von Ver-
waltungsakten auf diesem Wege ergibt sich 
aus § 17 der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern zur Durch-
führung des Sächsischen Vermessungs- und 
Katastergesetzes (Durchführungsverord-
nung zum Sächsischen Vermessungs- und 
Katastergesetz– SächsVermKatGDVO) vom 
06. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271), die durch 
die Verordnung vom 31.01.2018 (SächsGVBl. 

S. 42) geändert worden ist.
Die Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
Abmarkung liegen ab dem 20.01.2021 bis 
zum 19.02.2021 in den Geschäftsräumen des 
 Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
 Mattias Wende, 
 Friedrich-Ebert-Straße 33, 
 04109 Leipzig, 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
9.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr zur Ein-
sichtnahme aus. 
Um vorherige telefonische Terminverein-
barung wird gebeten. Gemäß § 17 (1) Satz 5 
SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse der 
Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 
27.02.2021 als bekannt gegeben.
Rückfragen sind möglich unter der Telefon-
nummer 7 11 12 20 oder der E-Mail-Adresse
info@vb-wende.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die offengelegten Ergebnisse der 
Grenzbestimmung und Abmarkung können 
die betroffenen Eigentümern und Erbbaube-
rechtigten innerhalb eines Monats nach dem 
Wirksamwerden der Bekanntgabe, schriftlich 
oder zur Niederschrift bei Herrn Mattias 
Wende, Öffentlich bestellter Vermessungs-
ingenieur, Friedrich-Ebert-Straße 33, 04109 
Leipzig, Widerspruch einlegen. Die Frist wird 
auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch 
innerhalb eines Monats beim Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sach-
sen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, eingelegt 
wird. ■

Mattias Wende, 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, 

Friedrich-Ebert-Straße 33, 04109 Leipzig

Offenlegung der Ergebnisse von Grenzbestimmungen und  
Abmarkungen gemäß § 17 der Durchführungsverordnung zum  

Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz

Information an Landwirte und Landwirtschafts-
betriebe
Über die Genehmigung von vier Kaufverträgen 
zur Veräußerung der nachstehenden Grundstü-
cke ist nach § 2 des Grundstückverkehrsgesetzes 
(GrdstVG) zu entscheiden. Es ist zu prüfen, ob 
ein erwerbsbedürftiger, erwerbsbereiter und 
erwerbstätiger Landwirt für die Grundstücke 
vorhanden ist.
Reg. Nr. ; Gemarkung; Flurstücks-Nr.; Größe 
in ha; Nutzungsart lt. Vertrag
• 0123/20; Knautkleeberg; 114; 0,6600;  

Ackerland
• 0124/20; Knautkleeberg; 115; 1,1931; Acker-

land
• 0125/20; Knautkleeberg; 117/16; 1,3879; 

Ackerland
• 0126/20; Knautkleeberg; 116/6; 1,2734; Ak-

kerland
• 0126/20; Knautkleeberg; 117/17; 0,9436; 

Ackerland
• 0126/20; Knautkleeberg; 610; 0,2567;  

Ackerland
• 0126/20; Knautkleeberg; 611; 0,5129; Acker-

land
• 0126/20; Knautkleeberg; 612; 0,2544; Acker-

land
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb der Grundstücke interessiert wären, 
wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt Leipzig, 
Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, Sachgebiet 
Genehmigungen / zentrale Bestandsführung, 
04092 Leipzig, unter Angabe des AZ.: 23.43/be-
23.17.02 und der Reg. Nr.: 0123/20, 0124/20, 0125/20 
und 0126/20 bis zum 07.01.2021 ihr Erwerbsinte-
resse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, 
welchen Preis sie bei einer eventuell gegebenen 
Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. ■

Öffentlicher Hinweis zur  
Veräußerung von landwirt-
schaftlichen Grundstücken

Informationen zu aktuellen Planungen 
(im Internet) unter:

www.leipzig.de/bauen-und-wohnen
Telefonische Anfragen unter 1 23 49 48

Der Widerspruch kann auch mittels absenderbe-
stätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Landesdirektion 
Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die 

Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 
3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim 
zuständigen Verfahrensmanager bzw. Verfahrens-
managerin unter der Telefonnummer 1 23 51 72 
gebeten. ■
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Aufgrund der geltenden Corona-Regeln ist das 
Stadtbüro im Stadthaus ab sofort bis vorerst 10. Ja-
nuar für Besucherinnen und Besucher geschlossen. 
Telefonische Rückfragen unter der Rufnummer  
1 23 20 10 bzw. Auskünfte per Mail unter stadt-
buero@leipzig.de sind bis 22. Dezember und dann 
wieder ab 4. Januar möglich. ■

Stadtbüro  
schließt für Besucher

Zum 01.01.2021 wird die Eigenbeteiligung für 
den Erwerb des Beiblattes mit Wertmarke zum 
Schwerbehindertenausweis angepasst. Für 
schwerbehinderte Menschen, die ab 01.01.2021 die 
Freifahrt im Öffentlichen Personennahverkehr nut-
zen möchten, erhöht sich die Eigenbeteiligung auf 
91 Euro für ein Jahr beziehungsweise auf 46 Euro 
für ein halbes Jahr. Beiblätter mit der Wertmarke, 
die noch zu den alten Beträgen (80 Euro bzw. 40 
Euro) ausgegeben worden sind, bleiben für die 
volle Geltungsdauer gültig, auch wenn diese in 
das Jahr 2021 hineinreichen. n

Anpassung Eigenbeteiligung 
für Wertmarken zum  

Schwerbehindertenausweis

Öffentliche Ankündigung 
eines Grenztermins nach § 15 
(3) Durchführungsverordnung 

zum Sächsischen Vermes-
sungs- und Katastergesetz 

(SächsVermKatGDVO)
Die Grenzen der Flurstücke 241, 262/b, 398, 
429/1, 430 der Gemarkung Hänichen und 161, 
197/b, 331, 332, 353, 354, 356, 357 der Gemarkung 
Quasnitz sollen durch eine Katastervermessung 
nach § 16 des Sächsischen Vermessungs- und 
Katastergesetzes (SächsVermKatG) bestimmt 
werden. Diese ist ein Verwaltungsverfahren 
im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
Eigentümer und Erbbauberechtigte der o.g. 
Flurstücke sind Beteiligte des Verwaltungsver-
fahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhö-
rung Beteiligter zu den entscheidungserheblichen 
Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der 
ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert 
und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten Sie im 
Rahmen des § 16 Abs. 3 des SächsVermKatG 
Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern. 
Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte 
Katastervermessung an den Flurstücken 241 und 
429/1 der Gemarkung Hänichen und 161, 332, 
353 und 354 der Gemarkung Quasnitz.
Mit der Katastervermessung ‚Grenzwiederher-
stellung und Grenzfeststellung‘ sollen bestehen-
de Flurstücksgrenzen wiederhergestellt und neue 
Flurstücksgrenzen erstmalig im Liegenschafts-
kataster festgelegt werden.
Der Grenztermin findet am Montag, den 
18.01.2021 um 10:00 Uhr in Leipzig,
Straße „Am Pfingstanger“, ca. 500 Meter nördlich 
der Einfahrt zum Schlobachshof, Einmündung 
Waldweg statt. 
Ich bitte Sie, zum Grenztermin ihren Personalaus-
weis mitzubringen. Sie können sich auch durch 
einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser 
muss seinen Personalausweis und eine von Ihnen 
unterschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen. 
Ich weise Sie vorsorglich daraufhin, dass auch 
ohne Ihre Anwesenheit oder der Anwesenheit 
eines von Ihnen Bevollmächtigten Ihre Flur-
stückgrenzen bestimmt werden können und eine 
Teilnahme am Grenztermin weder verpflichtend 
noch zwingend notwendig ist. 

Mattias Wende, 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, 

Friedrich-Ebert-Straße 33, 04109 Leipzig

Auszug aus dem Gesetz über das amtliche Ver-
messungswesen und das Liegenschaftskataster 
im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs-
und Katastergesetz-SächsVermKatG) vom 
29. Januar 2008, Fassung vom 22.06.2019

§ 16 Grenzbestimmung
(1) Flurstücksgrenzen werden bestimmt 
durch Katastervermessungen zur erstmaligen 
Festlegung einer Flurstücksgrenze im Liegen-
schaftskataster (Grenzfeststellung) oder durch 
Katastervermessungen zur Übertragung einer 
im Liegenschaftskataster festgelegten Flur-
stücksgrenze in die Örtlichkeit (Grenzwieder-
herstellung) oder durch Ergebnisse öffentlich-
rechtlicher Bodenordnungsverfahren. 
(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, werden 
Katastervermessungen auf Antrag vorgenom-
men. Antragsberechtigt sind Flurstückseigentü-
mer sowie Behörden im Rahmen ihrer Aufgaben.
(3) Zur Anhörung der Beteiligten bei einer 
Grenzbestimmung ist ein Grenztermin durch-
zuführen. Den Beteiligten sind Zeitpunkt und 
Ort rechtzeitig anzukündigen und die für die 
Grenzbestimmung maßgebenden Tatsachen 
mitzuteilen. Dabei sind sie darauf hinzuweisen, 
dass auch ohne ihre Anwesenheit Grenzen be-
stimmt werden können. Über den Grenztermin 
ist eine Niederschrift zu fertigen. Beteiligter ist 
auch derjenige, dessen Flurstück vom Ergebnis 
der Grenzbestimmung berührt ist. Bei einer 
Sonderung ist kein Grenztermin erforderlich.
(4) Lässt sich eine Flurstücksgrenze nach dem 
Liegenschaftskataster nicht wiederherstellen, 
erfolgt die Grenzbestimmung auf der Grundlage 
einer Vereinbarung der beteiligten Grundstücks-
eigentümer aufgrund einer Grenzverhandlung. 
Die Verhandlung über den Grenzverlauf ist von 
dem die Katastervermessung durchführenden 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zu 
führen, im Übrigen vom Leiter der zuständigen 
Vermessungsbehörde oder von einem von 
diesem beauftragten Mitarbeiter der Behörde. 
(5) Erfolgt im Fall des Absatzes 4 keine Einigung 
über den Grenzverlauf mit den beteiligten 
Grundstückseigentümern, ist die Grenze im Lie-
genschaftskataster besonders zu kennzeichnen.
(6) Für das Flurstück, für das eine Katasterver-
messung beantragt wurde, sind von Amts wegen 
alle im Liegenschaftskataster zu führenden Daten 
zu erfassen. § 7 bleibt unberührt.  ■
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Das Veterinäramt der Stadt Leipzig bittet alle 
Geflügelhalter um erhöhte Aufmerksamkeit 
und die konsequente Einhaltung der in der 
Geflügelpestverordnung gesetzlich vorge-
schriebenen Schutzmaßnahmen. So muss die 
Geflügelhaltung, inklusive der Haltungsform 
wie Stall-, Auslauf-, oder Freilandhaltung beim 
Veterinäramt gemeldet sowie das Bestandsre-
gister durchgängig geführt sein. Füttern und 
Tränken darf ausschließlich an für Wildvögel 
unzugänglichen Stellen erfolgen. Das Tränken 
mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zu-
gang haben, ist generell zu verhindern. Darüber 
hinaus müssen Futter, Einstreu und sonstige 
Gegenstände, die mit Geflügel in Berührung 
kommen können, wildvogelsicher gelagert sein.
Geflügelhalter werden gebeten, die Möglichkeit 
der Aufstallung für Ihr im Freiland oder Aus-
lauf gehaltenes Geflügel bzw. die Abdichtung 
von Volieren gegen Wildvögel zu prüfen. Eine 
Aufstallung würde für Leipzig notwendig, 
wenn Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln 
oder in Geflügelhaltungen auf dem Stadtgebiet 
auftreten sollten. Aus den Erfahrungen der Ge-
flügelpest 2016/2017 wird zudem empfohlen, 

Geflügelpest: Veterinäramt bittet um erhöhte 
Aufmerksamkeit

Verfahren:  Großzschocher Knauthain 
Gemeinde:  Kreisfreie Stadt Leipzig
Gemarkung:  Großzschocher und 
    Knauthain
Verfahrens-Nr.:   130041
Ausführungsanordnung
1.  Die Ausführung des Tauschplanes wird hier-

mit gemäß § 103 f Abs. 3 FlurbG angeordnet.
2.  Als Zeitpunkt des Eintrittes des neuen 

Rechtszustandes und damit der rechtlichen 
  Wirkung des Tauschplanes wird der 

09.12.2020 festgesetzt.
 An diesem Tag tritt der neue Rechtszustand 

an die Stelle des bisherigen Rechtszustandes.
Begründung
Grundlage der Ausführungsanordnung ist der 
von den Tauschpartnern genehmigte Tausch-
plan. Der Tauschplan ist unanfechtbar. Seine 
Ausführung war daher nach § 103 f Abs. 3 
FlurbG anzuordnen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Ausführungsanordnung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 

Gemäß S 5 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBI. I 
S. 94), das zuletzt durch Artikel 117 der Verord-
nung vom 19.06.2020 (BGBI. I S. 1328) geändert 
worden ist, wird folgendes bekannt gemacht: 
Die Zoo Leipzig GmbH hat bei der Stadt Leip-
zig als untere Wasserbehörde eine Erlaubnis 
für die vorübergehende Entnahme von ca. 
236.500 m3 Grundwasser zur Trockenhaltung 
der Baugrube im Zusammenhang mit dem 
Bauvorhaben Südamerika, 2. Bauabschnitt, und 
für die Einleitung des geförderten Grundwas-
sers in die Parthe beantragt. Für das Vorhaben 
war gemäß S 7 Absatz 1 UVPG eine allgemeine 
Vorprüfung über die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UV-
PPflicht) durchzuführen. Gemäß § 5 Absatz 3 
UVPG gibt die Stadt Leipzig ihre Feststellung 
der Öffentlichkeit bekannt. 
Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine UVP-
Pflicht nicht vorliegt, weil das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
haben kann. Folgende Gründe werden für das 
Nichtbestehen der UVP-Pflicht als wesentlich 
angesehen:
Es handelt sich um eine vorübergehende Ent-
nahme von Grundwasser aus einem nahezu  
wasserdichten Trog in Form einer einmaligen 
Lenzung der Baugrube sowie vorübergehenden 
Restwasserhaltung innerhalb der Baugrube 
während eines Zeitraums von 7 Monaten. Die 

■ Termine

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

SBB Südost am 05.01.2021, 18.30 Uhr
Die Sitzung findet als Videokonferenz statt.
Den Link zur Sitzung finden Sie auf https://
www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/
stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-
suedost/
 - Abschluss des 1. Nachtrages zum Mietvertrag 

vom 20.10.2016 für das Objekt Kröbelstr. 9 in 
Leipzig

- Angleichung demokratischer Grundsätze in 
der Stadt Leipzig

- Haushaltsanträge 2021/22 
SBB Ost am 13.01.2021, 18.00 Uhr
Die Sitzung findet im Stadtbüro, Stadthaus 04109 
Leipzig und als Videokonferenz statt.
Aufgrund der derzeitigen Coronaepidemie kann 
nur eine reduzierte Anzahl an Besucherplätzen in 
den öffentlichen Sitzungen gewährleistet werden. 
Den Link zur Sitzung finden Sie unter https://www.
leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadt-
rat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-ost/
- Evaluierung und Fortschreibung der Konzep-

tion Freiwillige Feuerwehr
- Abschluss eines Mietvertrages für die Kita 

„Benjamin Blümchen“ in der Georg-Große-
Straße 1a

- Quartiersgarage Anger-Crottendorf 
- „Superblock“ - Anger-Crottendorf
- Angleichung demokratischer Grundsätze in 

der Stadt Leipzig
- Haushaltsanträge 2021/22 
SBB Nordost am 06.01.2021, 17.30 Uhr
Die Sitzung findet als Videokonferenz statt.
Den Link zur Sitzung finden Sie unter https://
www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/
stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-
nordost/
- Evaluierung und Fortschreibung der Konzep-

tion Freiwillige Feuerwehr
- Angleichung demokratischer Grundsätze in 

der Stadt Leipzig
- Ausbau und Sanierung der Rostocker Straße
- Haushaltsanträge 2021/22  
SBB Nordwest am 07.01.2021, 18.00 Uhr
Die Sitzung findet als Videokonferenz statt.
Den Link zur Sitzung finden Sie unter https://
www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/
stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-
nordwest/
- Gespräch mit Herrn Schülke (Amtsleiter für 

Wirtschaftsförderung)
- Planungsbeschluss Modernisierung und Erwei-

terung Paul-Robeson-Oberschule
- Angleichung demokratischer Grundsätze in 

der Stadt Leipzig
- Haushaltsanträge 2021/22 
- Sammlung von Fragen an die Stadtreinigung 
SBB Süd am 06.01.2021, 18.00 Uhr
Die Sitzung findet per Videokonferenz statt. Den 
Link zur Sitzung finden Sie unter  https://www.
leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadt-
rat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-sued/ . 
- Baubeschluss Apollonia-von-Wiedebach-

Schule
- Evaluierung und Fortschreibung der Konzep-

tion Freiwillige Feuerwehr
- Hundewiese im zukünftigen Stadtpark am 

Bayrischen Bahnhof
- Papierkörbe für die Ein- bzw. Ausgangsberei-

che des Auwaldes zum Wildpark
- Angleichung demokratischer Grundsätze in 

der Stadt Leipzig
- Haushaltsanträge 2021/22 und Information zu 

der Stadtteilwerkstatt Süd
SBB Südwest am 11.01.2021, 18.30 Uhr
Die Sitzung findet per Videokonferenz statt. Den 
Link zur Sitzung finden Sie unter  https://www.leip-
zig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/
stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-suedwest/
- Bebauungsplan Nr. 425 „Wohnsiedlung Emil-

Teich-Straße“
- Angleichung demokratischer Grundsätze in 

der Stadt Leipzig
SBB Mitte am 14.01.2021, 18.00 Uhr
Die Sitzung findet per Videokonferenz statt. Den 
Link zur Sitzung finden Sie unter https://www.
leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadt-
rat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbeirat-mitte/
- Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau 

Lichtsignalanlage Hans-Driesch-Straße/Am 
Sportforum

- Aufstellung einer Lichtsignalanlage Am Sport-
forum

- Jährliche, temporäre Aufstellung eines 
Chanukka-Leuchters an der Gedenkstätte am 
Ort der Großen Gemeindesynagoge in der 
Gottschedstraße

- Angleichung demokratischer Grundsätze in 
der Stadt Leipzig

- Polleranlage Herzliya-Platz/Anton-Bruckner-
Allee

- Erweiterung des Richard-Wagner-Hain
- Doppelhaushalt 2021/22/Haushaltsanträge
SBB West am 04.01. und 11.1.2021, 18.00 Uhr 
Die Sitzung findet als Videokonferenz und im Frei-
zeittreff „ Völkerfreundschaft“ Stuttgarter Allee 
statt. Aufgrund der derzeitigen Coronaepidemie 
kann nur eine reduzierte Anzahl an Besucherplät-
zen in den öffentlichen Sitzungen gewährleistet 
werden. Weitere Infos unter bfr@leipzig.de
Tagesordnung 04.01.2021
- Bau- und Finanzierungsbeschluss Wegeverbin-

dung Ratzelstraße – Kulkwitzer See
- Evaluierung und Fortschreibung der Konzep-

tion Freiwillige Feuerwehr
- Angleichung demokratischer Grundsätze in 

der Stadt Leipzig
Tagesordnung 11.01.2020
- Vorstellung des Paten des SBB West, Herr 

Bürgermeister Dienberg
SBB Nord am 07.01.2021, 17:30 Uhr 
Die Sitzung findet als Videokonferenz und im 
Kulturhof Nord, Kultursaal, Eisenacher Straße 
72, 04155 Leipzig statt.
Aufgrund der derzeitigen Coronaepidemie kann 
nur eine reduzierte Anzahl an Besucherplätzen in 
den öffentlichen Sitzungen gewährleistet werden. 
Weitere Infos unter bfr@leipzig.de
- Städtebaulicher Vertrag straßenseitige Er-

schließung der Bauvorhaben auf den Flurstü-
cken 713/60 und 713/61 Gemarkung Eutritzsch 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
75.3 „Friedhofstraße“

- Angleichung demokratischer Grundsätze in 
der Stadt Leipzig

SBB Altwest am 13.1.2021, 17.30 Uhr
Die Sitzung findet im Rathaus Leutzsch, Bera-
tungsraum 1. Etage, Georg-Schwarz-Straße 140, 
04179 Leipzig  statt.
- Erweiterung des Richard-Wagner-Hain
- Angleichung demokratischer Grundsätze in 

der Stadt Leipzig ■

(Änderungen vorbehalten)

das für die Weihnachtsfeiertage zum Verkauf 
oder eigenen Verzehr vorgesehene Geflügel 
bereits jetzt schlachten zu lassen, sofern eine 
entsprechende Lagerung möglich ist. Weitere 
Informationen gibt es beim Veterinäramt der 
Stadt Leipzig unter der Rufnummer 1 23 37 91. 
Derzeit breitet sich die Geflügelpest, auch 
Aviäre Influenza oder umgangssprachlich als 
Vogelgrippe bezeichnet, massiv unter Wildvö-
geln an Nord- und Ostsee aus. Vereinzelt sind 
dort bereits Nutzgeflügelhaltungen betroffen. 
Aktuell wurde das Virus bei 363 Wildvögeln 
und in 12 Geflügelhaltungen nachgewiesen 
(Stand 08.12.2020). 
Weitere positive Funde bei toten Wildvögeln 
in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen sowie 
Bayern weisen auf eine überregionale Ausbe-
reitung der Geflügelpest hin. 
Auch in unmittelbarer Nähe zu Leipzig (Tor-
gau) wurde eine am Virus verendete Wildente 
aufgefunden. Weitere Infos zum Schutz von 
Kleinhaltungen gibt es im Internet unter htt-
ps://www.openagrar.de/servlets/MCRFile-
NodeServlet/openagrar_derivate_00000891/
Merkblatt-AI_2016-11-25.pdf. ■

oder zur Niederschrift bei der
 Stadt Leipzig
 Amt für Geoinformation und Bodenordnung
 Abteilung Bodenordnung/Flurbereinigung 
 und Wertermittlung
 Sachgebiet Geschäftsstelle des Umlegungs-
 ausschusses und Flurbereinigungsbehörde
 
 Hausanschrift:   Postanschrift:
 Stadthaus   04092 Leipzig
 Burgplatz 1
 04109 Leipzig 
Widerspruch eingelegt werden. Der Wider-
spruch kann auch in qualifizierter elektroni-
scher Form nach dem Signaturgesetz unter 
geoinformation@leipzig.de oder mittels ab-
senderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden. Es wird gebeten 
den Widerspruch zu begründen. ■

Leipzig, 09.12.2020
gez. G. Weiß

Obere Flurbereinigungsbehörde

Absenkung des Grundwasserspiegels wird 
durch die Herstellung als Trogbaugrube au-
ßerhalb des Zoogrundstücks auf ein Minimum 
begrenzt. Die Grundwasserstände im Umfeld 
der Baumaßnahme sind bis zum Erreichen eines 
(quasi) stationären Zustands nach Beendigung 
der vorübergehenden Grundwasserentnahme 
zu überwachen. Sofern im Zusammenhang mit 
den Wasserhaltungsmaßnahmen ein Absinken 
des Grundwasserspiegels beobachtet werden 
sollte, sind für empfindliche Gehölze Bewässe-
rungsmaßnahmen vorzusehen. Eine erhebliche 
Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit 
als Folge der Grundwasserentnahme ist nicht 
zu erwarten. Durch die Überwachung der 
Qualität des geförderten Grundwassers wird 
gewährleistet, dass kein schadstoffbelastetes 
Grundwasser in die Parthe eingeleitet wird. Eine 
Beeinflussung von Luft, Klima, Landschaft, Tie-
ren oder der biologischen Vielfalt erfolgt durch 
die Grundwasserentnahme nicht. Negative Aus-
wirkungen auf Bauwerke und bautechnische 
Infrastruktur sind unwahrscheinlich.
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, 
dass durch das Vorhaben keine nachteiligen  
Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit keine UVP-Pflicht besteht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß S 5 Absatz 3 Satz 1 
UVPG die vorgenannte Entscheidung der Stadt 
Leipzig nicht selbstständig anfechtbar ist. ■
Leipzig, 10.12.2020

Amt für Umweltschutz

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) —  

hier: Bauvorhaben Zoo Südamerika
2. Bauabschnitt, Az. 36.01-36.10.18/GWA-09/20, EO-09/20

Freiwilliger Landtausch gemäß §§ 103 a ff  
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpfle-
ge der Stadt Leipzig hat als untere Bauauf-
sichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2020-009596-VV-63.30-HAS einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Errichtung eines Einfamilienhauses, 
Wolfener Straße 11 A“, Leipzig, Gemarkung 
Gohlis, Flurstück 229/2 im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung wird folgende Ab-
weichung zugelassen: Abweichung gemäß 
§ 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 6 Abs 2 SächsBO, Abstandsflächen 
dahingehend, dass ein kleiner Teil der 
hinteren Abstandsfläche auf dem Nachbar-
grundstück 229/1 liegen darf.

3. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen. 

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, 
SG Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung  
eines Einfamilienhauses, Wolfener Straße 11 A“,  

Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 229/2

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  
einer Baugenehmigung für das Vorhaben:„Errichtung  

einer Netzersatzanlage (NEA) als Container-Interim für 10 Jahre, 
inkl. Schaltanlagengebäude (Fertigteilbauwerk),  

Paul-List-Straße 27“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1145

118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23 51 72 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpfle-
ge der Stadt Leipzig hat als untere Bauauf-
sichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2020-008922-VV-63.22-DKI einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Errichtung einer Netzersatzanlage (NEA) 
als Container-Interim für 10 Jahre, inkl. 
Schaltanlagengebäude (Fertigteilbauwerk), 
Paul-List-Straße 27“, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 1145 im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. (2) Mit der Baugenehmigung werden folgen-
de Abweichungen zugelassen:

3. Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO 
von den Anforderungen aus § 6 (3) S.1 
SächsBO  .… dahingehend, dass sich 
die Abstandsflächen des Schaltanlagenge-
bäudes ZBL, sowie des Schornsteins und 
der Hautklinik sich überdecken.

4. (3) Die Baugenehmigung enthält Bedingun-
gen, Auflagen und Auflagenvorbehalte.

5. (4) Bestandteil der Baugenehmigung sind 
die in der Baugenehmigung aufgeführten 
und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 

Zentrum/Sonderbauten, SG Sonderbauten; 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besuche-
ranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 
3 Satz 3 SächsBO.
- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.
- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 0341 / 123-5242 gebeten.
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Mehr unter https://www.arbeitsagentur.
de/m/corona-kurzarbeit/
Online-Angebot nutzen 
Kurzarbeitergeld sollte digital unter www.
arbeitsagentur.de/kannsteklicken angezeigt 
und beantragt werden. 
Die Anzeige über den Arbeitsausfall kann alter-
nativ schnell und direkt über das Online-Formu-
lar gestellt werden: https://www.arbeitsagen-
tur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
Über die Kurzarbeit-App können zudem erfor-

derliche Unterlagen gescannt und als PDF oder 
Bilddatei übertragen werden. 
Kontakte:
Hotline vom Arbeitgeberservice:  0 800 4  55 55 20
Regionale Kurzarbeitergeld-Hotline für Arbeit-
geber aus der Region 
Leipzig (Leipzig Stadt, Leipziger Land, Oschatz, 
Riesa) 0341 91 34 00 31
Hotline für Netzwerkpartner (Ministerien, 
Kammern und Verbände, Vereinigungen): 0371 
9 11 81 68 ■

Kurzarbeit anmelden - Kontaktdaten auf einen Blick
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Anzeigen

Individuell geplant, kompetent beraten und massiv gebaut.

Massiv Haus Sachsen GmbH
Die bessere Alternative zum Architektenhaus

Zschortauer Str. 71
04129 Leipzig
Tel.: 0341 46 37 610www.massiv-haus-sachsen.de

Ihr neues Zuhause:

Trotz Corona-Krise – wir sind für Sie da!
- Grundstücksgestaltung
- Terrassenbau
- Pflasterarbeiten
- Zaunanlagen
- Baumpflege u. Kontrolle
- Baumfällung
- Baufeldberäumung
- Brenn- u. Kaminholz

Thomas Wagner – zertifizierter Baumpfleger
www.diegruenendaumen.de / info@diegruenendaumen.de

Wir erstellen Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.
Telefon: 034202 34 33 46 oder 0173 38 38 980

Mitarbeiter gesucht!

www.febro.de
Febro Massivhaus

0341 / 56 14 631

Verkaufen Sie keine Immobilie, 
bevor Sie mit uns gesprochen haben.

www.lbs-immo-leipzig.de 

Immobilienpartner derin Vertretung der LBS IMMOBILIEN GMBH

Sparkasse 
      Leipzig

Telefon 0341 986 5656

Bausparkasse der Sparkassen

– gegründet 1986 / in Leipzig seit 1994 aktiv –

Diezmannstraße 14 · 04207 Leipzig

Telefon 03 41 - 2 15 96 40
info-v@volpina.gmbh / www.volpina-hausverwaltung.de

Diezmannstraße 14 · 04207 Leipzig

SachsenWert Hausverwaltung
Telefon 03 41- 980 89 09

info@sachsenwert.com / www.sachsenwert.com

- gegründet 1996 in Leipzig -
Baumpflege,Baumfällung, 
Obstbaumschnitt auch auf 
engstem Raum mittels Seil-
klettertechnik. Kostenfreies 
Angebot! pro–altura.de Inh. 
H. Proft 0157 - 80 65 57 46

Tel. 
www.dahlercompany.de/leipzig

Gesuchanzeige_WELT_ETW.indd   1 08.12.2020   08:56:01

Suche wieder dringend EFH, DHH, MFH, 
san. u. unsan. Bitte alles anbieten. Aster 
Immobilien, Mobil (0163) 7966906

Verkaufe an Selbstnutzer (o. Anleger)

schöne seniorengerechte
Neubau-3-Zi.-ETW

in Schkeuditzer Kleinstwohnanlage,
u.a.m. Aufzug, Fußbodenheizg., eben-
erdiger Dusche, großem Südbalkon mit 
Blick ins Grüne, Garage/SP, derzeit noch 
indiv. Vorstellungen bzgl. Ausstattung 
etc. möglich, auch Finanzierungshilfe

Telefon: 0341/46 12 606
oder 0171/99 199 53

Aktuelle Ausschreibungen
EU-weite Offene Vergabeverfahren 

(nach VgV)

Sanitär
Vergabenummer: L-65.3-2020-00660
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, Neubau Sechs-
fachsporthalle, Los 71B: Sanitär �

Schwachstrom
Vergabenummer: L-65.3-2020-00671
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Hainbu-
chenstraße 13, Los 450: Schwachstrom �

Landschaftsbau/Metallbau
Vergabenummer: L-65.3-2020-00678
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Karl-
Heine-Straße 22b, 04229 Leipzig, Los 89: Land-
schaftsbau/Metallbau �

Maler- und Lackierarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00630
Bezeichnung des Auftrags: Hauptfeuerwache 
Goerdelerring 7, 04109 Leipzig, Los 321: Maler- 
und Lackierarbeiten �

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A)

Abdichtungsarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00632
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Bästlein-
straße 14, Los 303: Abdichtungsarbeiten �

Straßenbaumpfl anzung
Vergabenummer: L-67.3-2020-00694
Bezeichnung des Auftrags: Mühlweg, 04319 Leip-
zig - Straßenbaumpfl anzung �

Wegweisende Beschilderung
Vergabenummer: L-66.3-2020-00613
Bezeichnung des Auftrags: Industriegebiet See-
hausen II, TO: Wegweisende Beschilderung �

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A und VgV, VOL/A

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOL/A
1.  Ausschreibungen nach VgV und VOL/A werden unter www.evergabe.de veröffentlicht.  Sollte 

der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich elektronisch bis zum geforderten Termin 
einzureichen. Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste Eingangstermin.

3.  Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Zusätzlichen Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen 
ohne freiberufl iche Leistungen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

4.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas-vol@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-2386 bzw. -2376.

https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Lieferung von Oberbekleidung 
für Feuerwehr

Vergabe-Nr.: L-37-2020-00669 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung von 
Oberbekleidung für die Bediensteten der Berufsfeu-
erwehr, der Freiweilligen Feuerwehr, der Jugend-
feuerwehr und des Rettungsdienstes der Branddi-
rektion Leipzig �

Lieferung von 
zwei Kommandowagen

Vergabe-Nr.: L-37-2020-00662 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung von 2 
Kommandowagen (KdoW) nach DIN SPEC 14507-
5 für die Branddirektion Leipzig �

Lieferung + Pfl ege von 
IT-Anwendung

Vergabe-Nr.: L-10.2-2020-00675 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung, Instal-
lation, Anpassung und Pfl ege einer IT-Anwen-
dung zur Unterstützung der Wohnungsnotfallhil-
fe im Sozialamt �

Prüfung elektronischer 
Geräte und Anlagen

Vergabe-Nr.: L-37-2020-00636 
Art und Umfang der Leistung: Durchführung 
der wiederkehrenden Prüfung elektronischer Ge-
räte und Anlagen (E-Check) für die Branddirekti-
on Leipzig �

Malerarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00667
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte 
Ferdinand-Rhode-Straße 17/17a, Los 14: Maler-
arbeiten �

Vergabenummer: L-65.3-2020-00650
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Rödel-
straße 6, 04229 Leipzig, Umbauten, Los 36: Maler-
arbeiten 2. + 3. BA �

Umgestaltung
Vergabenummer: L-66.3-2020-00619
Bezeichnung des Auftrags: Umgestaltung Teilbe-
reiche Lindenauer Markt �

Beton- und Stahlbetonarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00686
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Bästlein-
straße 14, Los 313: Beton- und Stahlbetonarbeiten �

Montage
Vergabenummer: L-65.3-2020-00681
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Bästlein-
straße 14, Los 306: Montage Fenster und Außen-
türen �

Ausbau und Entsorgung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00633
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Bästlein-
straße 14, Los 305: Ausbau und Entsorgung Fen-
ster und Außentüren �

Ausbau und Entsorgung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00634
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Bästlein-
straße 14, Los 318: Ausbau und Entsorgung Son-
nenschutz �

Ausbau
Vergabenummer: L-66.3-2020-00629
Bezeichnung des Auftrags: Bushaltestellen Burg-
hausen, Ausbau �

Gerüstbau
Vergabenummer: L-65.3-2020-00691
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grü-
nau, Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Moder-
nisierung Gymnasium Haus 2, Los 305: Gerüst-
bau �

Beschilderung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00665
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Karl-
Heine-Straße 22b, 04229 Leipzig, Los 61: Beschil-
derungen �

Tischler
Vergabenummer: L-65.3-2020-00651
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Rödel-
straße 6, 04229 Leipzig, Umbauten, Los 37: Tisch-
ler/Falttrennwand 3. BA �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A
1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten Vergabe-

verfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der Download nicht 
erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen Anforde-
rungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte 
an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Wegweisende Beschilderung
Vergabenummer: L-66.3-2020-00638
Bezeichnung des Auftrags: 2021 Wegweisende Be-
schilderung, Verkehrszeichenbauwerke in 04129 
und 04317 Leipzig �

Bodenbelagsarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00670
Bezeichnung des Auftrags: Freiwillige Feuer-
wehr Gutsweg, 2, 04356 Leipzig, Los 316: Boden-
belagsarbeiten �

Schlosserarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00645
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Kindertages-
stätte Liliensteinstraße 1b, 04207 Leipzig, Los 17: 
Schlosserarbeiten �

Fällarbeiten
Vergabenummer: L-66.3-2020-00685
Bezeichnung des Auftrags: Verbindungsweg Vla-
menstraße, TO: Fällarbeiten �

Straßenbau
Vergabenummer: L-66.3-2020-00587
Bezeichnung des Auftrags: Wegeverbindung Rat-
zelstraße – Kulkwitzer See, TO: Straßenbau �

Baustelleneinrichtung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00653
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Kindertages-
stätte Tarostraße 9a, 04103 Leipzig, Los 1: Baustel-
leneinrichtung �

Erdbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00654
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Kindertages-
stätte Tarostraße 9a, 04103 Leipzig, Los 2: Erdbau-
arbeiten �

Außenanlagen
Vergabenummer: L-65.3-2020-00687
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte 
Ferdinand-Rhode-Straße 17/17a, Los 21: Außen-
anlagen �

Tischler
Vergabenummer: L-65.3-2020-00663
Bezeichnung des Auftrags: Zweifachsporthalle 
Bernhard-Göring-Straße 107, 04275 Leipzig, Los 
13: Tischler Innentüren �

Sonnenschutzarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00666
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Karl-
Heine-Straße 22b, 04229 Leipzig, Los 41: Sonnen-
schutzarbeiten �

Gewässerunterhaltung
Vergabenummer: L-67.3-2020-00680
Bezeichnung des Auftrags: Gewässerunterhaltung 
Fließgewässer II. Ordnung der Stadt Leipzig – Los 
1.2: Leipzig-Südost �

Abbruch- und Tiefbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00631
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Bästlein-
straße 14, Los 302: Abbruch- und Tiefbauarbeiten �

Putzarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00649
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Rödel-
straße 6, 04229 Leipzig, Umbauten, Los 34: Putz-
arbeiten 2. BA �

Rohbau
Vergabenummer: L-65.3-2020-00646
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Rödel-
straße 6, 04229 Leipzig, Umbauten, Los 25: Roh-
bau 2. + 3. BA �

Estrich
Vergabenummer: L-65.3-2020-00655
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Zweifach-sport-
halle Edisonstr. 6, 04319 Leipzig, Los 13: Estrich �

Metallfassade
Vergabenummer: L-65.3-2020-00674
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
3.09: Metallfassade (VHF) �

Gerüstbau
Vergabenummer: L-65.3-2020-00664
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, Neubau Einzelsporthalle, 04249 Leipzig, Los 
305: Gerüstbau �

Dachabdichtung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00673
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
3.06: Dachabdichtung �

BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

Leipziger Amtsblatt
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Klinker- und Natursteinfassaden ohne Abstriche
Neuer Look für Wärmedämmverbundsysteme

(djd). Wer sein Haus mit einem 
Wärmedämmverbundsystem 
(WDVS) dämmt, steht vor der 
Entscheidung, für welchen 
gestalterischen Fassadenab-
schluss er sich entscheidet. Die 
klassische Variante wäre sicher, 
die Oberfläche zu verputzen, 
und das in den unterschiedlichs-
ten Ausführungen, von fein- bis 
grobkörnig und von klassisch 
Weiß bis Regenbogenfarben. 
Eine interessante Alternative 
hierzu bieten Fassadengestal-
tungen mit Naturstein- oder 
Klinkerriemchen. Was die bei-
den Varianten unterscheidet 
und wo ihre Vor- und Nachteile 
liegen, erläutert Alois Bärtle, 
WDVS-Fachmann bei puren.

Putzfassaden sind deutlich 
preiswerter als Fassaden mit 
Klinker- oder Naturstein-Ver-
blendung. Sie bieten zudem 
viele Gestaltungsmöglichkeiten, 
etwa bei der Strukturierung des 
Putzes oder bei der Wahl der 
Farbe. Demgegenüber steht die 
lange Haltbarkeit der mit Natur-
stein oder Klinker verkleideten 
Wände. „Die verputzte Fassade 
macht regelmäßige Anstriche 
und gelegentliche Erneuerun-
gen des Putzes erforderlich“, 
erklärt Bärtle. „Klinker und 
Naturstein dagegen können 100 
Jahre und mehr durchhalten, 
Wartungsarbeiten werden weit-
gehend überflüssig.“ Zudem 
würden sie der Gebäudehülle 

einen sehr guten Witterungs-
schutz bieten.
Der Aufbau des WDVS unter-
scheidet sich in den beiden 
Varianten kaum. In beiden 
Fällen wird auf die Haus-
wand zunächst die Dämm-
schicht aufgebracht. WDVS aus 
Polyurethan-Hartschaum wie 
purenotherm besitze eine lange 
Lebensdauer und könne ohne 
Weiteres jahrzehntelang genutzt 
werden. Unter www.puren.com 
gibt es dazu weitere Infos. „Dank 
ihres überdurchschnittlich guten 
Dämmwerts können sie schlan-
ker aufgebaut werden als andere 
Dämm-Materialien.“ Das habe 
Vorteile bei Neubau und der 
Renovierung von Bestandsge-

bäuden und sei auch günstig 
für Naturstein- oder Klinkerfas-
saden, die als äußerste Schicht 
auf der Fassade etwas dicker 
ausfallen als Putz. „Zudem bil-
det die hohe Druckfestigkeit der 
Hartschaum-Dämmelemente 
eine gute Grundlage für den 
weiteren Wandaufbau“, versi-
chert der Experte. „Der besteht 
aus einem Unterputz und einer 
Bewehrung über der Dämmung. 
Diese beiden Schichten bilden 
den Abschluss für den Sicht-
putz.“ Bei der Naturstein- und 
Klinkerfassade sind zusätzlich 
noch Kleber- und Fugenmör-
telschichten erforderlich, bevor 
die Steinriemchen aufgebracht 
werden.

Fassadendämmungen mit WDVS müssen nicht immer verputzt sein. Sie lassen sich auch 
mit Klinker- oder Natursteinriemchen gestalten.  Foto: djd/puren
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�Das neue Unternehmerblatt der 
�Leipziger Volkszeitung – jetzt erhältlich!
Wirtschaft ist überall. Wirtschaft geht jeden Menschen an. 
Wirtschaft wird von und für Menschen gemacht.

Die Wirtschaftszeitung der Leipziger Volkszeitung stellt
die Unternehmer und ihr unternehmerisches Handeln in den 
Mittelpunkt. Persönlichkeiten und spannende Erfolgsrezepte 
bestimmen die Inhalte. 

Ab jetzt im Handel erhältlich sowie in den LVZ-Geschäftsstellen.

�Erstklassiger Wirtschaftsjournalismus 
�wird bei uns zu einer neuen Form der 
�intelligenten Unterhaltung.
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Öffentliche Bekanntgabe

  Nettopreis Bruttopreis
    inkl. 19 % USt. 

Wärmearbeitspreis ct/kWh   6,30 7,50

Emissionspreis ct/kWh   0,37 0,44

Grundpreis €/kW/Jahr
für die ersten 15 kW   82,06 97,65
für alle weiteren kW bis 80 kW  51,80 61,64
für alle weiteren kW bis 250 kW  43,46 51,72
für alle weiteren kW über 250 kW 34,00 40,46

Der Grundpreis ist abhängig von der Rücklauftemperatur.
bis 50° C  80 % Jahresgrundpreis
über 50° C bis 55° C 100 % Jahresgrundpreis
über 55° C bis 80° C 140 % Jahresgrundpreis
über 80° C 160 % Jahresgrundpreis

Wasserpreis Heizwasser €/m3  11,80 14,04

Die Stadtwerke Leipzig GmbH geben gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme  
(AVBFernwärmeV) des Bundesministers für Wirtschaft vom 20. Juni 1980, gültig ab 1. April 1980 (BGBl., Jahrgang 1980,  
Teil I, Seite 742), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722) geändert worden ist, öffentlich 
bekannt, dass die kalenderjährliche Preisänderung zum 1. Januar eines Jahres auf Grundlage der Preisregelungen zu 
folgenden Preisen der Leipziger wärme.basis ab 1. Januar 2021 führt:

Die Preisregelung Leipziger wärme.basis (als Bestandteil des Fernwärme-Versorgungsvertrages gemäß AVBFernwärmeV) 
mit den zur Anwendung kommenden Preisbasen, das ab 1. Januar 2021 gültige Preisblatt Leipziger wärme.basis, das 
Preisblatt Entgelte (Fern)Wärmeversorgung für sonstige Leistungen der Stadtwerke Leipzig GmbH sowie die Verordnung 
über Allgemeine Bedin gungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) und die Ergänzenden Bedingungen der 
Stadtwerke Leipzig GmbH zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme liegen 
während der Servicezeiten* im Energie- und Umweltzentrum in der Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig zur Einsicht und 
Mitnahme aus.
Mit Entnahme von Fernwärme aus dem Fernwärmenetz der Stadtwerke Leipzig GmbH erfolgt die Lieferung und Abrechnung 
nach den vorgenannten Vorschriften, soweit nicht ein anderer Vertrag abgeschlossen wurde.

Die gemäß anderen Verträgen zur Anwendung kommenden Preisregelungen (z. B. Leipziger wärme.komfort sowie die nicht 
mehr angebotenen Preisregelungen, Grundpreissystem und Arbeitspreissystem) mit den ab 1. Januar 2021 gültigen Preis-
blättern, das Preisblatt Entgelte (Fern)Wärmeversorgung für sonstige Leistungen der Stadtwerke Leipzig GmbH sowie die 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) und die Ergänzenden 
Bedingungen der Stadtwerke Leipzig GmbH zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Fernwärme liegen während der Servicezeiten* ebenfalls im Energie- und Umweltzentrum in der Katharinenstraße 17,  
04109 Leipzig zur Einsicht und Mitnahme aus.

Information zur Änderung der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) zum 01.01.2021
Die allgemeinen Versorgungsbedingungen der Fernwärme-Versorgungsverträge werden für alle Kunden entsprechend § 4 
Abs. 2 AVBFernwärmeV insoweit geändert, als die bisherigen „Technischen Anschlussbedingungen Fernwärme für den 
Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Leipzig GmbH“, die Bestandteil der Fernwärme-Versorgungsverträge der 
Kunden sind, mit Wirkung ab dem 01.01.2021 durch die „Technischen Anschlussbedingungen Fernwärme für den Anschluss 
an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Leipzig GmbH, gültig ab 01.01.2021“ abgelöst werden.
Die „Technischen Anschlussbedingungen Fernwärme für den Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Leipzig 
GmbH, gültig ab 01.01.2021“ können unter www.L.de eingesehen werden, sie liegen während der Servicezeiten* im Energie- 
und Umweltzentrum zur Einsicht und Mitnahme aus und werden auf Verlangen in Papierform zugesandt.

* Servicezeiten des Energie- und Umweltzentrums, 
 Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig:
 Derzeit gültig: Montag – Freitag: 10 – 17 Uhr; 
 Aktuelle Informationen finden Sie auf 
 www.L.de/stadtwerke/kundenservice.

Die Berechnungsfaktoren für die Ermittlung der Preise von Leipziger wärme.basis für das Jahr 2021 sind:

Heizöl €/hl  47,102
Gas ct/kWh   1,52
CO2 €/t  23,90
Investitionsgüterproduzenten 109,7
Lohn €/h  20,403

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit gibt die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Liebertwolkwitz 
die Veröffentlichung der neuen Friedhofsgebührenord-
nung in der Fassung vom 03.12.2020 bekannt. 
Die Friedhofsgebührenordnung ist im vollen Wortlaut un-
ter  www.kirche-liebertwolkwitz.de einsehbar, und liegt 
während der Öffnungszeiten zur Einsicht und Mitnahme 
in der Friedhofsverwaltung, Kirchstr. 3, 04288 Leipzig. Die-
se Friedhofsgebührenordnung tritt ab 01.01.2021 in Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt 
die Friedhofsgebührenordnung vom 12.06.1992 einschließ-
lich aller Nachträge außer Kraft.
Kirchenvorstand der Kirchgemeinde Liebertwolkwitz

Öffentliche Bekanntmachung des DERAWA Zweck- 
verband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung

Nachfolgend wird die Haushaltssatzung 2021 des DERAWA Zweck-
verband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung bekannt gemacht.
Aufgrund von § 16 Abs. 1 der Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat 
Sachsen; § 58 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über Kommunale 
Zusammenarbeit und § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen – alle in der jeweils gültigen Fassung – beschließt die Ver-
bandsversammlung am 05.11.2020 den Wirtschaftsplan bestehend 
aus Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanzplanung, Investitionsplan und 
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

§  1
Der Haushalt 2021 wird auf der Grundlage des vorgelegten Wirtschafts-
planes (siehe Anlage) festgesetzt mit
1. Erfolgsplan  
 Summe der Erträge 6.211,4 TEUR
 Summe der Aufwendungen 5.821,7 TEUR 
2. Liquiditätsplan  
 Mittelzu-/Mittelabfluss aus   
 - laufender Geschäftstätigkeit 1.989,0 TEUR
 - Investitionstätigkeit -1.724,0 TEUR
 - Finanzierungstätigkeit -150,0 TEUR 
3. Kreditaufnahme für Investitionen 0,0 TEUR 
4. Verpflichtungsermächtigung  0,0 TEUR
Innerhalb des Gesamtbudgets des Investitionsplanes ist eine Verschie-
bung von Ersatzmaß-nahmen zulässig.

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500 TEUR.
Delitzsch, den 14.12.2020
gez. Dr. Wilde, Verbandsvorsitzender
Hinweis: Gemäß Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 
03.12.2020 wird die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses der Verbands-
versammlung vom 05.11.2020 über die Haushaltssatzung mit dem 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 bestätigt, mit dem Vermerk, 
dass die Haushaltssatzung keine Teile enthält , die einer Genehmigung 
durch die Rechtsaufsichtsbehörde bedürfen. Die Haushaltssatzung 
und der Wirtschaftsplan 2021 liegen vom  04.01.2021 bis einschließ-
lich 08.01.2021 in der Verbandsgeschäftsstelle des Zweckverbandes 
DERAWA, Bitterfelder Str. 80, 04509 Delitzsch, während der Dienstzeit 
zu jedermanns Einsichtnahme aus oder kann elektronisch zur Verfügung 
gestellt werden.

BEKANNTMACHUNGEN

Sie haben das
Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon:  
0341 / 2181-5425

(djd). In diesen Zeiten findet 
man seine Helden nicht im 
Fernsehen oder auf der Kino-
leinwand, sondern gleich 
nebenan. Ob Kassiererinnen, 
Krankenpfleger, Ärztinnen 
oder Busfahrer: Es gibt so 
viele, die Deutschland in der 
schwierigen Zeit zuverlässig 
am Laufen halten und sich für 
die Gemeinschaft engagieren. 
Auf diese Superhelden sind 
vor allem die Risikogruppen 
angewiesen, denn sie müssen 
besonders vor dem Virus 
geschützt werden. Jetzt set-
zen sich auch Menschen mit 
Handicap für den Schutz der 
Gemeinschaft vor Corona ein.

Alltagsmasken: 
sicher und sozial

In den Augustinum Werk-
stätten in Oberschleißheim 
arbeiten Menschen mit Behin-
derung am Schutz von Risiko-
gruppen, zu denen sie auch 
selbst zählen. Denn in den 
neuen Produktionsanlagen 
der Werkstätten stellen die 

Die soziale Maske
In Oberschleißheim arbeiten „Superhelden“ für den Schutz 

von Risikogruppen
Beschäftigten unter strengen 
Hygienemaßnahmen Mund-
Nase-Schutzmasken Typ 
IIR her. „Wer Maske trägt, 
schützt Risikogruppen und 
ist damit ein echter Super-
held. Und wir finden, dass 
auch unsere Beschäftigten 
Superhelden sind, weil sie 
solch hochwertige Produkte 
herstellen“, erklärt der für 
die Pädagogischen Einrich-
tungen des Augustinums 
verantwortliche Geschäfts-
führer Dr. Matthias Heidler. 
Die dreilagigen Masken mit 
hohem Spritzschutz sind zer-
tifiziert nach DIN EN 14683 
und erfüllen damit deutsche 
Qualitätsstandards. Sie fil-
tern mehr als 99 Prozent der 
Bakterien und Viruspartikel 
aus der Atemluft des Trägers 
und zeichnen sich durch 
angenehmen Tragekomfort 
aus. Das macht die medizini-
schen Einweggesichtsmasken 
zu idealen Begleitern in Bus 
und Bahn, im Büro oder im 
medizinischen Bereich.

Maske tragen, Risiko-
gruppen schützen

Die Masken aus der eigenen 
Produktion setzt die Augus-
tinum Gruppe mit rund 4.500 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern auch selbst ein: zum 
Beispiel in den Wohnheimen 
für Menschen mit Behinde-
rung, stationären Pflegeein-
richtungen für Demenzkran-
ke und in den bundesweit 
23 Seniorenresidenzen. Hier 
leben mehr als 7.000 Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die 
als Risikogruppen und damit 
als besonders gefährdet gelten. 
Doch auch Privatpersonen, 
Fachhandel, Sozialunterneh-
men oder Krankenhäuser und 
diakonische Träger können die 
sozialen Masken im Shop unter 
www.superheldenmasken.
de bestellen. Die evangelische 
Landeskirche als Projekt-
partnerin verbessert mit den 
Masken zudem den Schutz 
ihrer Pfarrerinnen und Pfarrer 
in den 1.500 bayerischen Kir-
chengemeinden.

Zertifizierte medizinische Masken, hergestellt von Menschen mit Behinderung.
Foto: djd/Augustinum/Christian Topp

Gute Vorsätze reichen nicht
Mit pflanzlichen Proteinen und ohne Verzicht zum Wunschgewicht

(djd). Es steht meist ganz oben 
auf der Liste der guten Vor-
sätze: abnehmen. Denn durch 
schwere Winterküche, wenig 
Bewegung und reichlich Zeit 
zu Hause auf dem Sofa haben 
sich gerade in den letzten 
Monaten bei vielen Menschen 
etliche Zusatzkilos an Bauch 
und Hüften angesammelt. 
Ihnen soll nun effektiv zu 
Leibe gerückt werden. Damit 
das dieses Jahr auch wirklich 
klappt, sollte man mit der rich-
tigen Strategie vorgehen. Denn 
Crash-Diäten bringen zwar 
kurzfristig schnelle Erfolge, 
führen aber oft zum gefürchte-
ten Jo-Jo-Effekt, sobald wieder 
„normal“ gegessen wird.

Schneller und länger satt 
mit eiweißreicher Kost

Sinnvoller ist es, die Ernährung 
dauerhaft so anzupassen, dass 
kein radikaler Verzicht not-
wendig ist. Eine zentrale Rolle 
spielen hierbei hochwertige 
Proteine. Denn eine eiweißrei-
che Kost schaltet das Hunger-
gefühl im Gehirn aus, macht 
schneller und länger satt. 
Zudem wechselt der Körper 
anders als bei herkömmlichen 
Diäten nicht in den Sparflam-
menmodus. Der Stoffwechsel 
bleibt aktiv, was der Ent-
wicklung von Fettpolstern 
entgegenwirkt – keine Chance 
für den Jo-Jo-Effekt. Mit dem 

neuen Bionorm bodyline aus 
der Apotheke beispielsweise 
steht nun eine rein pflanzliche 
Ernährungsformel zur Verfü-
gung, deren Eiweißbausteine 

gemäß den Empfehlungen 
der WHO optimal kombiniert 
wurden. Sie funktioniert nach 
einem einzigartigen 2-Pha-
sen-Prinzip: Die enthaltenen 

Proteinbruchstücke sorgen 
für eine schnell einsetzende 
Sättigung, komplexere Pro-
teine hingegen für eine lang 
anhaltende. Zudem ist das 
Pulver kein Mahlzeitenersatz, 
sondern wird einmal täglich 
etwa 30 Minuten vor einem 
Essen eingenommen. Verzicht 
ist also nicht nötig.

Die Diät weiter 
unterstützen

Natürlich sollte das Diätpro-
gramm mit weiteren Maß-
nahmen unterstützt werden. 
Unter www.bionorm.de fin-
den sich verschiedene Tipps 
zu einer figurbewussten und 
gesunden Ernährung. So ist 
insgesamt eine ausgewogene 
Kost mit viel Eiweiß, frischem 
Obst und Gemüse, aber wenig 
Zucker und Fast Food emp-
fehlenswert. Ein Ernährungs-
tagebuch, das zumindest in 
den ersten Wochen akribisch 
geführt werden sollte, hilft 
dabei, kleine „Sünden“ und 
ungünstige Essgewohnheiten 
aufzudecken. Und schließlich 
ist regelmäßige Bewegung 
wichtig – am besten mit einer 
Mischung aus Kraft- und Aus-
dauertraining. Denn gerade in 
Kombination mit hochwerti-
gen Proteinen pusht Sport 
den Muskelaufbau und ebnet 
damit den Weg zur wohlge-
formten Wunschfigur.

Sport, viel Flüssigkeit und eine gezielte Ernährung ebnen 
den Weg zur Traumfigur.

Foto: djd/BioNorm-Forschung/Alliance - stock.adobe.com

Informations-
veranstaltung zu 
Baumaßnahme 

Odermannstraße 
Leipzig. Vom 27. Febru-
ar 2021 bis voraussichtlich 
März 2022 sind verschiedene 
Bauarbeiten in Lindenau – 
unter anderem im Bereich 
der Odermannstraße, der 
Demmeringstraße, der Riet-
schelstraße, am Lindenauer 
Markt, an der Kuhturmstraße 
sowie im „Sperrschatten“ an 
den Gleisanlagen in Grünau in 
der Lützner Straße zwischen 
Brünner Straße und Heidel-
berger Straße – geplant. Vor 
dem Baustart informieren die 
Leipziger Wasserwerke, Leip-
ziger Verkehrsbetriebe und 
die Stadt Leipzig über die Hin-
tergründe der Arbeiten und 
teilen Termine, Bauabschnitte 
und Verkehrseinschränkun-
gen während der Bauzeit mit. 
Die digitale Veranstaltung 
findet am Dienstag, dem 12. 
Januar 2021, um 19 Uhr, auf 
www.L.de/odermannstrasse 
statt.
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Bekanntmachung der Netz Leipzig GmbH

Leistung Mengeneinheit EUR (netto) EUR (brutto)

1. Netzanschlusspreis für einen Standardhausanschluss1, 2

Standardhausanschluss NH 00 (bis 100 A)/NH 2 (bis 250 
A), inklusive 10 Meter Kabelgraben. Das öffentliche  
Versorgungsnetz muss unmittelbar an der  
Grundstücksgrenze anliegen.

Stück 588,23 700,00

Mehrlängenbetrag Kabelgraben über 10 Meter bis  
100 Meter

m 84,03 100,00

2. Netzanschlusspreis außerhalb eines Standardhausanschlusses
Netzanschlüsse welche nach Art, Dimension oder Lage 
vom Standardhausanschluss abweichen, werden  
individuell kalkuliert.

Stück auf Anfrage auf Anfrage

Der nach Ziffer 1 und 2 errichtete Netzanschluss muss innerhalb eines Jahres in Betrieb gesetzt und aus diesem 
Energie bezogen werden.
3. Baukostenzuschuss
für Netzebene Niederspannung bis 30 kW kW kostenfrei kostenfrei
für Netzebene Niederspannung über 30 kW kW 42,01 50,00
Leistungsbedarf in kVA = Leistungsbedarf in kW / 0,9
4. Verrechnung von Eigenleistungen des Anschlussnehmers
Tiefbau und Wiederherstellung des Ursprungszustandes 
durch Kunden (nur auf privatem Grundstück, ohne  
Einsandung)

m -21,01 -25,00

Bereitstellung und Montage einer Mehrspartenhausein-
führung, inkl. Schutzrohrverlegung von Gebäudeinnen-
seite bis mindestens einen Meter von der Gebäude-
außenwand durch den Kunden

Stück -252,10 -300,00

5. vom Anschlussnehmer veranlasste Zusatzarbeiten
Wechsel Hausanschlusskasten bis 1 x 3 x 250 A Stück 250,80 298,45

Kernlochbohrung und Einbau des Schlüsseltresors Stück 64,67 76,96

Lieferung Schlüsseltresor, inkl. Schließzylinder Stück 170,27 202,62
6. Inbetriebsetzung

erstmalige Inbetriebsetzung Stück kostenfrei kostenfrei
jede notwendige zusätzliche Fahrt zur Anlage des  
Anschlussnehmers

Stück 70,00 83,30

7. vom Anschlussnehmer veranlasste/verursachte Trennung eines Niederspannungsnetzanschlusses
Trennung eines Niederspannungsnetzanschlusses  
mit Tiefbau

Stück 575,00 684,25

Trennung eines Niederspannungsnetzanschlusses  
ohne Tiefbau

Stück 235,00 279,65

Die Leistung beinhaltet eine dauerhafte Unterbrechung des Anschlusses durch Trennen der Anschlussleitung vom 
Netz entweder mit oder ohne Tiefbauarbeiten. Die Leistung beinhaltet nicht den Ausbau der Messeinrichtung und nicht 
den Rückbau des Netzanschlusskabels. Der Netzanschluss ist endgültig nicht mehr nutzbar, so dass eine Anschluss-
nutzung nur durch einen neuen Netzanschluss möglich ist.

8. befristeter Netzanschluss (Baustrom)
Das Anbringen der Messtechnik, da der elektrische 
Anschluss bereits fertiggestellt und eine Zähleranlage 
montiert ist.

Stück 100,003 119,003

Stück 120,004 142,804

Das Anklemmen der elektrischen Anlage einschließlich 
Anbringen der Messtechnik

Stück 185,003 220,153

Stück 222,004 264,184

1  Der Standardhausanschluss beinhaltet Tiefbau, Material, Montage und Wiederherstellung des Ursprungszustandes 
komplett durch die Netz Leipzig GmbH. Der Hausanschlusskasten kann sich auf der Grundstücksgrenze, an der 
Gebäudeaußenwand, in der Hauswand an der Gebäudeaußenseite oder im Gebäude befinden. Stemmarbeiten und 
Einputzen des Wandeinbaukastens/Rahmens erfolgen durch den Anschlussnehmer.

2  Abweichungen zum Standardhausanschluss sind zum Beispiel: aufwändige Trassenführungen, besondere Auf-
lagen / Genehmigungen, das öffentliche Versorgungsnetz liegt nicht unmittelbar an der Grundstücksgrenze.

3  Anschlusspauschalen innerhalb der Servicezeiten    
4 Anschlusspauschalen außerhalb der Servicezeiten 

gültig ab 01.01.2021
* Bruttopreise werden aus Übersichtlichkeitsgründen z. T. gerundet.

www.netz-leipzig.de

Änderung der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) 

Gemäß Artikel 2 und 3 der Verordnung vom 30. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2269) werden die NAV und NDAV geändert. Die Verordnung ist zum  
06.11.2020 in Kraft getreten. Die geänderten Dokumente sind im vollständigen Wortlaut im Internet unter www.netz-leipzig.de veröffentlicht. 

Die Niederspannungs- und Niederdruckanschlussverordnung (NAV und 
NDAV) sind im im Internet unter www.netz-leipzig.de veröffentlicht. 

Leistung Mengeneinheit EUR (netto) EUR (brutto)

1. Netzanschlusspreis für einen Standardhausanschluss1, 2

Standardhausanschluss bis 150 kW Netzanschluss- 
leistung an das ND-Netz oder MD-Netz bis DN 50,  
inklusive 10 Meter Rohrgraben. Das öffentliche  
Versorgungsnetz muss unmittelbar an der 
Grundstücksgrenze anliegen.

Stück 756,30 900,00

Mehrlängenbetrag Rohrgraben bis DN 50 über 10 Meter 
bis 25 Meter

m 84,03 100,00

2. Netzanschlusspreis außerhalb eines Standardhausanschlusses
Netzanschlüsse welche nach Art, Dimension oder Lage 
vom Standardhausanschluss abweichen, werden  
individuell kalkuliert.

Stück auf Anfrage auf Anfrage

Der nach Ziffer 1 und 2 errichtete Netzanschluss muss innerhalb eines Jahres in Betrieb gesetzt und aus diesem 
Energie bezogen werden.
3. Baukostenzuschuss
für Netzebene Niederdruck, erhöhter Niederdruck und 
Mitteldruck bis 1 bar für Neuanlagen und Anlagen- 
erweiterungen mit Leistungserhöhung bis 30 kW

kW kostenfrei kostenfrei

für Netzebene Niederdruck, erhöhter Niederdruck und 
Mitteldruck bis 1 bar für Neuanlagen und Anlagen- 
erweiterungen mit Leistungserhöhung über 30 kW

kW 42,01 50,00

für Netzebene Hochdruck für Neuanlagen und Anlagen-
erweiterungen mit Leistungserhöhung

kW auf Anfrage auf Anfrage

Anlagenänderung (z. B. Gerätetausch) ohne Leistungs-
erhöhung

kW kostenfrei kostenfrei

4. Verrechnung von Eigenleistungen des Anschlussnehmers
Tiefbau und Wiederherstellung des Ursprungszustan-
des durch Kunden (nur auf privatem Grundstück, ohne 
Einsandung)

m -21,01 -25,00

Bereitstellung und Montage einer Mehrspartenhausein-
führung, inkl. Schutzrohrverlegung von Gebäudeinnen-
seite bis mindestens einen Meter von der Gebäude-
außenwand durch den Kunden

Stück -252,10 -300,00

5. Inbetriebsetzung
erstmalige Inbetriebsetzung Stück kostenfrei kostenfrei
jede notwendige zusätzliche Fahrt zur Anlage des  
Anschlussnehmers

Stück 70,00 83,30

6. vom Anschlussnehmer veranlasste/verursachte Trennung eines Niederdrucknetzanschlusses
Trennung eines Niederdrucknetzanschlusses mit Tiefbau Stück 1.100,00 1309,00
Trennung eines Niederdrucknetzanschlusses ohne 
Tiefbau

Stück 400,00 476,00

Die Leistung beinhaltet eine dauerhafte Unterbrechung des Anschlusses durch Trennen der Anschlussleitung vom 
Netz entweder mit oder ohne Tiefbauarbeiten inklusive Ausbau der Messeinrichtung. Die Leistung beinhaltet nicht 
den Rückbau der Anschlussleitung. Der Netzanschluss ist endgültig nicht mehr nutzbar, so dass eine Anschluss-
nutzung nur durch einen neuen Netzanschluss möglich ist.
1  Der Standardhausanschluss beeinhaltet Material, Montage, Verlegung, Tiefbau, Kernlochbohrung, Einsandung und 

Deckenschluss.
2  Abweichungen zum Standardhausanschluss sind zum Beispiel: aufwändige Trassenführungen, besondere Auflagen/

Genehmigungen, das öffentliche Versorgungsnetz liegt nicht unmittelbar an der Grundstücksgrenze.

gültig ab 01.01.2021
* Bruttopreise werden aus Übersichtlichkeitsgründen z. T. gerundet.

Team Netzkundenservice
Arno-Nitzsche-Straße 35,
Haus 200, 04277 Leipzig

Telefon: 0800 121-4100
Fax: 0341 121-4101
E-Mail: netzanschluesse@netz-leipzig.de

Die Netz Leipzig GmbH veröffentlicht das Preisblatt der Netz Leipzig 
GmbH zu den Allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss in  
Niederspannung – NAV – und den Ergänzenden Bedingungen zur  
NAV der Netz Leipzig GmbH (gültig ab 01.01.2021). 

Die Netz Leipzig GmbH veröffentlicht das Preisblatt zu den  
Allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss in Niederdruck – 
NDAV – und den Ergänzenden Bedingungen zur NDAV der Netz Leipzig 
GmbH (gültig ab 01.01.2021). 

Änderung Preisblatt zu den Allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss in Niederspannung (NAV)  
und Niederdruck (NDAV)  

www.netz-leipzig.de
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■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvs-sachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 — 24:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 08:00 — 24:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 

www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer Eingang 
zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den Haupteingang 
in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
26.12.2020
• McMedi Apotheke im Listbogen, 04103 Leipzig, Rosa-Luxemburg-Str. 32
• Regenbogen-Apotheke, 04229 Leipzig, Windorfer Straße 1
• Fleming-Apotheke, 04279 Leipzig, Zwickauer Straße 134
• Minerva-Apotheke, 04159 Leipzig, Georg-Schumann-Straße 355
27.12.2020
• Pasteur-Apotheke, 04318 Leipzig, Zweinaundorfer Straße 5
• Waldstraßen-Apotheke, 04105 Leipzig, Waldstraße 43
• Apotheke an der Elster, 04229 Leipzig, Zschochersche Str. 46
• Wiesen-Apotheke, 04349 Leipzig, Tauchaer Straße 260
Für den Januar 2021 lagen bei Drucklegung leider noch keine Daten vor.
Infos im Internet unter: https://www.apotheken-umschau.de/
Apotheken-Notdienst
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆  08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21
■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111

■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Montag: 18:00 – 19:30 Uhr Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Al-
ternative II“ Tram 4/7 Reudnitz/Köhlerstr.; Kontakt: Chrissi 0163 
9092741, leipzig@na-ost.de; Mittwoch: 17:00 Uhr – 18:30 Uhr Frauen-
meeting Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Alternative II“; Kon-
takt: 0174 9439640/ na.frauenmeeting.leipzig @ gmx.de; Mittwoch: 
19:00 – 20:30 Uhr Gruppe: „Unser Fundament“, Ring Café, Roßplatz 
8, 04103 Leipzig; Kontakt: Chrissi 0163 9092741, leipzig@na-ost.de; 
Donnerstag: 19:00 – 20:30 Uhr Männermeeting Karl-Heine-Str. 54, 
04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Freitag: 18:15 – 
19:30 Uhr Persisches Meeting Karl-Heine-Str. 54, 04229 Leipzig im 
Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Samstag: 18:15 – 19:45 Uhr Mö-
ckernsche Str. 3, 04155 Leipzig, Suchtberatung „IMPULS“, leipzig@
na-ost.de; Sonntag: 15:30 – 17:00 Uhr Lindenauer Markt 13, 04177 
Leipzig im Nachbarschaftszentrum (Innenhof),leipzig@na-ost.de
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Mo., Di., Do., Fr. 11:00 – 18:00 Uhr, 
Mi. 16:00 – 18:00 Uhr, Sa., So. 11:00 – 18:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung, Notschlafstelle täglich 18:00 – 10:00 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: 
✆ 01 72 / 3 64 10 41, Montag–Freitag 18–8 Uhr und 
Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: 
an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, 
✆ 0341 99990000
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Wohnmobile /-wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Achtung Campingplatzauf-
lösung! Mehrere Wohnwa-
gen im guten Zustand preis-
günstig abzugeben. Termin 
unter 0152 - 33 96 35 13.

Bücher
+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten, CDs, DVDs, alte Fotos, Grafiken 
+++ Antiquariat Central W33 Georg Schwarz 
Str. 12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW

Wenn der Mensch den Menschen braucht.

HILFE IM TRAUERFALL

STELLENMARKT

(djd). Besuchsverbote und abge-
sagte Veranstaltungen treiben 
während des Lockdowns im 
Zuge der Corona-Pandemie viele 
Menschen in die Isolation. Vor 
allem die ältere Generation muss 
sich oftmals radikal umstellen. 
Das Smartphone entpuppt sich 
in dieser Zeit als eine Lösung 
gegen die Einsamkeit. Fotos 
von den Enkelkindern emp-
fangen, Videotelefonieren per 
WhatsApp, Sprachnachrichten 
austauschen: Dank Wischhandy 
bleiben Familien und Freunde 
im regen Kontakt - und zwar 
länderübergreifend auf der 
ganzen Welt.  Für die Generation 
60 plus empfehlen sich deshalb 
speziell entwickelte Senioren-
Smartphones. Das Besondere an 
diesen Geräten: Sie kombinieren 
die Funktionsvielfalt aus der 
digitalen Kommunikationswelt 
mit einer besonders einfachen 
Bedienung.
Die Geräte des österreichischen 
Unternehmens Emporia bei-
spielsweise verfügen über einen 
Notfallknopf, der gut spürbar auf 
der Rückseite angebracht ist. Im 
Ernstfall kann damit automatisch 
die Familie, eine Pflegekraft oder 
der Hausarzt benachrichtigt 
werden. Besonders wichtig beim 
Seniorenhandy ist auch der Bild-
schirm. Da im Alter das Sehver-
mögen nachlässt, ist eine große, 

Spezielle Handys für Senioren 
können Vereinsamung vorbeugen

gut lesbare Schrift notwendig. 
Die Farben müssen kontraststark 
leuchten, um im hellen Sonnen-
licht Lesbarkeit zu garantieren. 
Eine aufgeräumte Oberfläche 
mit nur wenigen Symbolen sorgt 
für die notwendige Übersicht-
lichkeit am Display. Auch der 
Lautsprecher sollte besonders 
angepasst und als hörgerätetaug-
lich klassifiziert sein. Gleiches gilt 
für die Auswahl und Lautstärke 
der Klingeltöne: Damit das Gerät 
nicht überhört wird, sollte auf 
Wunsch ein sehr kraftvoller Ton 
gewählt werden können.
Ähnlich wie beim schnurlosen 
Telefon hat sich auch für Seni-
orenhandys eine Ladeschale 
bewährt. Der große Vorteil: Das 
häufig fummelige Einstöpseln 
der sehr kleinen Ladestecker 
entfällt. Speziell auf die älte-
re Generation zugeschnittene 
Smartphones werden auch von 
Erhard Hackler empfohlen, 
Vorstand der Deutschen Seni-
orenliga: „Natürlich ersetzt das 
Smartphone nicht den persön-
lichen Kontakt. Aber es ermög-
licht Senioren, leichter Kontakt 
zu Freunden und Familie zu 
halten.“ Es sei für die älteren 
Menschen bereichernd, wenn 
die Enkelkinder mal ein Foto 
schicken würden oder die Toch-
ter sich über WhatsApp melden 
könnte.

LEIPZIGER Amtsblatt
Anzeigen ( 0341 / 21 81 - 11 00

www.leipzig.de/amtsblatt

(djd). Sie sind meist die erste 
Anlaufstelle im Unternehmen: 
Kaufleute für das Groß- und 
Außenhandelsmanagement 
beraten, halten den direkten 
Kontakt zu den verschiedenen 
Kundengruppen, ob persönlich 
oder telefonisch, und sind dabei 
die Visitenkarte eines Unter-
nehmens. Die klassische kauf-
männische Ausbildung eröffnet 
vielfältige berufliche Chancen 
und bietet zusätzlich eine Reihe 
an Möglichkeiten, um sich nach 
dem erfolgreichen Abschluss 
weiterzubilden und die Karri-
ereleiter hochzuklettern.

Gute Berufschancen 
nach dem Abschluss

Die dreijährige Ausbildung 
im Groß- und Außenhan-
delsmanagement verbindet 
praktische Berufserfahrungen 

Profis für die Kundenberatung
Ausbildung im Groß- und Außenhandelsmanagement bietet vielfältige Perspektiven

mit umfassendem theoreti-
schen Rüstzeug, das sowohl 
im Unternehmen als auch an 
der Berufsschule vermittelt 
wird. Voraussetzungen sind 
Mittlere Reife, Fachoberschul- 
oder Fachhochschulreife. Beim 
Farben- und Lackhersteller 
Brillux etwa sind die Kaufleute 
in den deutschland- und euro-
paweiten Niederlassungen 
verantwortlich für die Betreu-
ung der Kunden aus dem 
Maler- und Stuckateurhand-
werk - ausgebildet werden die 
jungen Erwachsenen an den 
deutschen, österreichischen, 
italienischen und schweizeri-
schen Standorten. Allein im 
Sommer 2020 haben 180 junge 
Menschen den ersten Schritt 
ins Berufsleben gewagt. Auch 
für 2021 bleiben die geplanten 
Stellen unverändert bestehen. 

Attraktiver Beruf mit  
vielen Weiterbildungs- 

möglichkeiten
Die tägliche Arbeitspraxis im 
Groß- und Außenhandels-
management hat sich in den 
vergangenen Monaten auf-
grund von Corona verändert: 
Die Kommunikation mit den 
Kunden findet aktuell vielfach 
per E-Mail, Videocall oder am 
Telefon statt. Mit Abschlüs-
sen als staatlich geprüfter 
Betriebswirt, Betriebswirt 
VWA, Industriefachwirt oder 
als Fachkaufmann für Per-
sonalwesen, Marketing oder 
Materialwirtschaft bieten sich 
Optionen, um die eigene Kar-
riere individuell zu gestalten. 
Der Bewerbungsprozess läuft 
digital, das erste Vorstellungs-
gespräch findet oft per Web-
cam statt - und auch das Lernen 
verändert sich: Webinare sind 
gängige Praxis. Unter www.
brillux.de/ausbildung gibt es 
Details dazu. Ebenso stehen 
dort Informationen zu weite-
ren Ausbildungsberufen im 
technischen und logistischen 
Bereich bereit.

Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement sind im 
direkten Kundenkontakt die Visitenkarte eines Unterneh-
mens. Foto: djd/Brillux

Zwischen Homeoffice, Kurzarbeit  
und Zwangsurlaub

Was Arbeitnehmer für das Jahr 2021 wissen sollten

Nach einem erfolgreichen 
Abschluss sind außerdem 
die Aussichten auf eine feste 
Übernahme bei dem Farben- 
und Lackhersteller sehr gut. 
Das Familienunternehmen hat 
wiederholt Auszeichnungen 

für sein Ausbildungskon-
zept erhalten, unter anderem 
das Gütesiegel „Best Place 
to Learn“ und den Preis 
„Deutschlands beste Ausbil-
dungsbetriebe“ der Zeitschrift 
Focus.

(djd). Urlaub muss sein. Nur wer 
sich regelmäßige Erholungspau-
sen gönnt, bleibt fit und gesund 
– und kann auch am Arbeitsplatz 
die volle Leistung bringen. Viele 
von Kurzarbeit betroffene Arbeit-
nehmer tun sich dennoch mit der 
konkreten Planung ihrer freien 
Wochen für das Jahr 2021 schwer: 
Wie viel Urlaub steht ihnen zu? 
Was wird aus dem noch vorhan-
denen Resturlaub? Und was pas-
siert mit den Ansprüchen, wenn 
die Kurzarbeit weiter andauert?
Das Sozialgesetzbuch nennt eine 
klare Voraussetzung für den 
Bezug von Kurzarbeitergeld: 
Bevor die staatlichen Zuschüsse 
fließen können, sind Überstun-
den, Pluskonten und Ähnliches 
abzubauen. Das gilt auch für 
Resturlaubstage aus dem ver-
gangenen Jahr.
 „Aus Sicht des Arbeitnehmers 
ist es daher empfehlenswert, 
frühzeitig den Wunschtermin 

zum Beispiel für den Sommerur-
laub anzumelden und sich vom 
Arbeitgeber schriftlich geneh-
migen zu lassen“, erklärt Rainer 
Knoob, Bundesvorsitzender der 
Arbeitnehmervertretung AUB. 
Während des Urlaubs muss 
das Unternehmen das reguläre 
Gehalt zahlen und profitiert in 
dieser Zeit nicht von den Kurzar-
beitsregelungen. „Daher drängen 
einige Arbeitgeber wiederum 
darauf, Urlaub erst nach Ende 
der Kurzarbeit zu nehmen“, so 
Knoob weiter. „Das macht die 
Ferienplanung in der Familie 
natürlich schwierig.“ Vorstellbar 
sei es in Zeiten der Pandemie, 
dass Unternehmen einen zeit-
weisen Zwangsurlaub anordnen.
Umstritten ist auch die Frage, 
wie hoch der Urlaubsanspruch 
für das Jahr 2021 tatsächlich ist. 
Denn abhängig vom Umfang der 
Kurzarbeit sinkt auch die Zahl 
der Urlaubstage, die einem zuste-

hen. Das sollten Arbeitnehmer 
bei ihren Plänen ebenfalls berück-
sichtigen. Neben Kurzarbeit 
dürften viele auch in den kom-
menden Monaten mit der Arbeit 
im Homeoffice konfrontiert sein. 
„Da das Provisorium längst zum 
Dauerzustand geworden ist, soll-
te es auch klare Regelungen für 
die Arbeitnehmer geben“, betont 
Knoob weiter. Welche Zuschüs-
se erhält der Arbeitnehmer für 
die betriebliche Nutzung des 
privaten Telefon- und Internet-
anschlusses? Ist der Arbeitsplatz 
zu Hause ergonomisch und 
rückenschonend eingerichtet? 
Wie werden Arbeitszeiten doku-
mentiert? Auch dazu braucht 
es in jedem Unternehmen klare 
Spielregeln. Unter www.aub.
de gibt es viele weitere Tipps 
und Kontaktmöglichkeiten für 
eine individuelle Beratung von 
Arbeitnehmern, Arbeitgebern 
und Betriebsräten.
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